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I – GESCHICHTE DER HUISSIERS DE JUSTICE

Nach einem Sprichwort sind die huissiers de justice so alt
wie das Gesetz und so notwendig wie der Richter.

Wenn die Rechtsanwälte Altersgenossen des Rechtswe-
sens sind, so teilen die huissiers de justice als einzige mit ihnen
die Ehre dieses Alters.

Die avoués (Sachwalter) zum Beispiel entstanden erst viel
später.

Die Prozeßvertretung (procuratio ad litem) war im römi-
schen Recht nur mit Einschränkungen zugelassen. In Frank-
reich konnte sich ein Kläger bis zum Erlaß der Verordnung
vom 15. Januar 1728 nur mit einer kostenpflichtigen und
durch die Kanzlei ausgestellten Erlaubnis des Königs vor Ge-
richt vertreten lassen.

Dies kam in dem Grundsatz zum Ausdruck, daß „in Frank-
reich niemand außer dem König vor Gericht vertreten wird“
(„nul ne plaide en France par procureur hormis le Roi“).

Erst 1393 wurde der Beruf des „procureur“ (gerichtlicher
Vertreter) d. h. des avoué (Sachwalter) anerkannt und später
durch königliche Verfügung vom 22. Juli 1572 zur offiziellen
Berufsbezeichnung erhoben.

Anders die huissiers de justice: Man findet sie schon im rö-
mischen Recht unter den verschiedensten und manchmal ma-
lerischsten Bezeichnungen wie„viatores“, „executorum lati-
um“, „apparitores“, „cohortales“, „statutores“ …

*) Die hier abgedruckte Information wurde den Delegierten des
Bundesvertretertages in Saarbrücken am 8. 6. 1995 von dem Präsiden-
ten der Nationalen Kammer der Gerichtsvollzieher Frankreichs,
Francis Guepin, überreicht (vergl. DGVZ 1995, S. 131). Der Nach-
druck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Nationalkammer der
Gerichtsvollzieher in Frankreich und des Rechtsanwalts Rainer E.
Morgenstern, Kleinblittersdorf, der die Übersetzung vorgenommen
hat.

Der französische Gerichtsvollzieher
(Huissier de Justice)

Report der Nationalen Kammer der Gerichtsvollzieher in Frankreich, aus dem Französischen übertragen von
Rechtsanwalt Rainer E. Morgenstern, Kleinblittersdorf*)
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Im französischen ancien droit, dem vorrevolutionären
Recht, verliert sich diese Vielfalt von Bezeichnungen und wir
finden für die huissiers nur noch zwei Begriffe, die unter-
schiedlichen Aufgabenbereichen entsprechen: den des „huis-
sier“ und den des „sergent“.

Diese historische Grundlage der huissiers beruht darauf,
daß die Justiz einerseits darauf angewiesen ist, daß die Partei-
en aufgefordert werden, vor Gericht zu erscheinen und ihre
Sache vorzutragen und andererseits darauf, daß ihre Entschei-
dungen vollstreckt werden.

Diese beiden Erfordernisse haben schon immer bestanden
und werden immer bestehen, woraus sich erklärt, daß es auch
schon immer huissiers gegeben hat.

Aus heutiger Sicht kann es interessant sein, in der Ge-
schichte nachzuforschen, welchen Umschwung dieser Beruf
erfahren hat, bis ihm jene Vielfalt von Möglichkeiten zur Ver-
fügung stand, die derzeit für ihn charakteristisch ist.

Die Spur der huissiers de justice geht so weit in die Vergan-
genheit zurück, daß es umfangreicher Ausführungen bedürfte,
um ihre gesamte Geschichte nachzuzeichnen.

Zu ihrer Verdeutlichung erscheint es aber interessant, eini-
ge bedeutsame Stationen darzulegen.

A. DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON HUISSIERS DE
JUSTICE VOR DER REVOLUTION

Die Justiz ist eines der wesentlichen Attribute der Souverä-
nität. Es verwundert daher nicht, daß der im Mittelalter ein-
tretende Zerfall der königlichen Macht mit einer Auflösung
der öffentlichen Gewalt und der Justiz einherging, die bis
dahin ausschließlich Sache des Königs war. So kam es, daß
sich dann in der Feudalgesellschaft die rechtsprechende Ge-
walt aufteilte zwischen Krone, Feudalherren, Kirche und be-
vorrechtigten Städten.

Die Organisation der Justiz war im ancien régime viel-
schichtig und die Ausübung des Berufs eines huissier zahlrei-
chen Regeln unterworfen, weil es verschiedenartige Gerichts-
barkeiten gab: königliche, kirchliche, herrschaftliche und städ-
tische.

1. Gerichtsbarkeit des Königs

Die königliche Rechtsprechung war im Grundsatz dreistu-
fig:
– Angelegenheiten, die von den Gerichten der ersten Stufe

entschieden wurden, die mit Richtern (im Süden viguiers
genannt, sonst prévôts) Geistlichen (chapelains) oder Adli-
gen (vicomtes) besetzt waren.

– Wichtigere Sachen, die höheren Gerichten mit größeren
Bezirken (bailliages, sénéchaussées, présidiaux) vorgelegt
wurden.

In Paris hieß das Gericht dieser Stufe Châtelet.
– Die dritte Stufe bestand aus dem Parlament.

Gegen die Urteile des Parlaments gab es grundsätzlich kein
Rechtsmittel. Allerdings übte der Conseil du Roi (königlicher
Rat) eine Kontrolle aus, die in etwa der heutigen Cour de cas-
sation (Kassationsgerichtshof) entsprach.

Zusätzlich zu diesen Gerichten, die man als „ordentliche“
Gerichte bezeichnen könnte, bestanden zahlreiche Sonderge-
richte:

Gerichte für Handelssachen, Kämmerer für Angelegenhei-
ten der Krone und Wegesachen, Richter für Wald- und Gewäs-

sersachen mit dem bedeutsamen Namen évocateur („der die
Verfahren an sich zieht“, das Wort steht auch für Beschwörer,
d. Übers.), Verwalter königlicher Güter (capitaines de chasse)
und außerdem einige weitere (nicht sinnvoll übersetzbare,
d. Übers.) Bezeichnungen wie guieres, gardes-marteaux,
maîtres particuliers, grands maîtres …

Außerdem gab es noch Finanzgerichte, die Gerichte des
königlichen Hauses …

2. Gerichtsbarkeit der Kirche

Die kirchliche Gerichtsbarkeit war, wie die Kirche selbst,
stark hierarchisch ausgerichtet.

Die kirchlichen Gerichte besaßen eine Zuständigkeit, die
sich nach der Person der Beteiligten richtete und ihnen gestat-
tete, alle Sachen zu entscheiden, an denen Mitglieder des Kle-
rus oder Schwache wie Witwen, Waisen oder Studenten betei-
ligt waren. Aber es gab auch eine sachliche Zuständigkeit, auf-
grund derer sie für alle Angelegenheiten zuständig waren, die
die Interessen der Religion berührten, wie Eheschließungen,
Ketzerei, Kirchenfrevel und Zauberei.

3. Gerichtsbarkeit der Feudalherren

Die Befugnis des Lehnsherrn beruhte auf der feudalen Ord-
nung, die ihm gestattete, über seine Vasallen und nichtadligen
Lehnsmänner Recht zu sprechen. Der Lehnsherr als Gerichts-
herr war befugt, seine Gerichtsbarkeit über jedermann auszu-
üben, der sich in seinem Bezirk aufhielt.

4. Gerichtsbarkeit der Städte

Schon sehr früh erhielten einige Städte ihre Freiheit und
Unabhängigkeit. Dieses Vorrecht führte zur Bildung städti-
scher Gerichte, die unter der Bezeichnung échevinage (Schöf-
fengerichte) bekannt sind.

Um diese verschiedenen Gerichte anzurufen und den Vor-
trag der Kläger aufzubereiten, brauchte man Personen mit un-
bestrittener Autorität. Diese waren die Vorfahren der huissiers
de justice: die sergents.

Ebenso wurden für den Ablauf der Gerichtsverhandlungen
und als Sitzungspolizei zuverlässige und aufmerksame Helfer
gebraucht. Dies waren die huissiers.

Anfänglich entsprach diese zweifache Bezeichnung einer
deutlichen Unterscheidung zwischen huissier und sergent.

Die huissiers, deren Bezeichnung von dem Wort „huis“
herrührt, versahen ihren Dienst ursprünglich nur innerhalb der
Gerichte.

Die sergents hingegen nahmen Zustellungen vor und führ-
ten die Vollstreckung aus öffentlichen Urkunden durch.

Die huissiers aber standen durch ihre Tätigkeit in ständi-
gem Kontakt zu den Richtern, so daß auch ihre Bezeichnung
einen gewissen Glanz erlangte und dadurch begehrt wurde.
Aus diesem Grunde ist zu beobachten, daß die Bezeichnung
huissier nach und nach auf Amtsträger bei den bedeutenden
Gerichten angewendet wurde, während die Bezeichnung ser-
gent nur noch für solche bei den untergeordneten Gerichten
galt.

So gab es am Châtelet in Paris fünf Gruppen von huissiers:
– huissiers audienciers (im Gerichtssaal tätig);
– huissiers à cheval (zu Pferde);
– huissiers à verge (mit Stab als Amtsinsignie, s. u.);
– huissiers priseurs (für Pfändungen) und
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– huissiers à la douzaine (Wachmannschaft aus 12 Pers.,
s. u.)

Die Geschichte erzählt, daß im Jahre 1327 der Regent des
Königreichs Frankreich anordnete, daß der huissier zu Pferde
ein „gutes Pferd im Wert von 100 livres (Pfund), ausreichende
Bewaffnung und einen Amtsstab im Wert von 50 livres“
haben sollte.

Dieser Stab, der auch die Funktion des huissier à verge
kennzeichnet, diente als Symbol der Amtsgewalt. Er bestand
aus einem kleinen 30 cm langen runden Stock aus Ebenholz,
der mit Kupfer oder Elfenbein verziert war.

Mit ihm berührten die huissiers „diejenigen, denen sie ein
gerichtliches Schriftstück zustellen sollen“, wie es der König
1568 festlegte.

Sobald der huissier jemanden mit seinem Amtsstab berührt
hatte, war dieser zu Gehorsam verpflichtet und strengsten
Strafen unterworfen.

Die huissiers priseurs sind die Vorgänger der heutigen
commissaires priseurs (vereidigte Wertsachverständige u.
Auktionatoren).

Die huissiers à la douzaine waren die Wachmannschaft des
Richters am Gericht der ersten Stufe.

Schließlich gab es beim Parlament eine Gruppe von huis-
siers mit bemerkenswerten Vorrechten: diese huissiers au Par-
lement genossen ganz enorme Privilegien und der Premier
(Erste) huissier au Parlement wurde sogar geadelt.

Als Symbol der königlichen Macht genoß der huissier ganz
besonderen Schutz.

Einen huissier anzugreifen, bedeutete die Macht des Kö-
nigs zu verhöhnen. Auch kannte die Justiz keine Gnade, wenn
sich jemand zu einer Gewalttat gegenüber einem huissier hatte
hinreißen lassen.

So wurde kurzerhand sämtlicher Landbesitz des Grafen
von Beaujeu zugunsten der Krone enteignet, weil dieser einen
huissier aus dem Fenster geworfen hatte.

Im 15. Jahrhundert wurden die Ländereien des englischen
Königs in Aquitanien enteignet und dem Königreich Frank-
reich einverleibt, weil der englische Thronfolger einen huis-
sier an der Errichtung einer Urkunde gehindert hatte.

Ludwig XII. legte seinen Arm in eine Binde, um seine So-
lidarität mit einem huissier zum Ausdruck zu bringen, der in
Ausübung seiner Funktionen angegriffen worden war.

5. Zulassungsvoraussetzungen

Im ancien régime, seit dem 15. Jahrhundert, war die Aus-
übung des Amtes eines huissier an die Gewährleistung be-
stimmter geistiger und sittlicher Bedingungen gebunden.

Zunächst war Gefängnisschließern, Wirten und professio-
nellen Bittstellern der Zugang zum Beruf untersagt.

Ordensleuten war er ebenfalls verwehrt.

Darüberhinaus mußten zunächst die sergents und später
auch die huissier bei ihrer Aufnahme eine Sicherheit in Geld
leisten, die manchmal eine beträchtliche Höhe erreichen konn-
te.

Außerdem wurde von unseren Vorgängern eine gewisse
geistige Kultur verlangt.

Selbst wenn die huissiers im Mittelalter nicht verpflichtet
waren, des Lesens und Schreibens kundig zu sein, mußten sie

doch hinreichend intelligent sein, um „die ihnen zugewiesene
Aufgabe mündlich darzulegen und dem Richter darüber zu be-
richten“. Von dieser Handlung stammt übrigens der Terminus
„exploit“ (Urkunde, von lat.explicare, d. Übers.), der der frü-
heren Bezeichnung unserer heutigen Urkunde entspricht.

Erst ab dem Ende des 15. Jahrhunderts verlangten einige
Parlamente, daß sergents und huissiers lesen und schreiben
konnten.

Schließlich war es Ludwig XIV., der dies für alle huissiers
und sergents im gesamten Reich vorschrieb.

Verschiedene 1556, 1667 und noch 1813 unter Napoléon
ergangene Verordnungen regelten dann den Beruf des huis-
sier.

Heute wird die Ordnung des Berufs von einer unmittelbar
nach dem zweiten Weltkrieg, am 2. November 1945, veröf-
fentlichten Verordnung bestimmt.

II – DER FREIE BERUF

STRUKTUREN DES BERUFS UND SYSTEM
DER VERGÜTUNG

A. DER FREIE BERUF

Schon seit dem Mittelalter sind die huissiers de justice
immer Freiberufler gewesen.

Unter der Monarchie, dann sogar unter dem Revolutionsre-
gime von 1792 und später auch noch im Ersten Kaiserreich
genoß dieser Berufsstand durchgehend den Status des Freibe-
ruflers, und zwar ohne Zweifel deswegen, weil die Handlun-
gen der huissiers de justice erhöhte Abgaben mit sich brachten
und deshalb stets eine beachtliche Einnahmequelle für die
Staatskasse darstellten.

Wer sich in der Organisation der französischen Verwaltung
wenig auskennt, wird die Stellung der huissiers de justice im
Rechtssystem als komplex empfinden. So ist der freiberuflich
tätige huissier de justice sowohl Träger eines öffentlichen
Amtes als auch selbständiges Organ der Rechtspflege.

Diese verschiedenen Eigenschaften ergeben sich aus der
Unterschiedlichkeit der Aufgaben, die dem huissier de justice
zugewiesen sind.

1. Der huissier de justice als Freiberufler

Im Unterschied zu einigen anderen Ländern verfügt die
staatliche Verwaltung in Frankreich wie auch in den Benelux-
Ländern nicht über alle Befugnisse, die gemeinhin dem Staat
zugebilligt werden. Dies zeigt sich insbesondere darin, daß die
Vollstreckung der in Zivilsachen ergangenen gerichtlichen
Entscheidungen den huissiers de justice übertragen ist.

Die Durchführung der Vollstreckung, die in zahlreichen
Ländern traditionell ausschließlich durch Beamte erfolgt, ist in
Frankreich den huissiers de justice übertragen, die sich diese
Aufgabe allerdings mit Beamten teilen, die für die Beitreibung
von Forderungen der Staatskasse zuständig sind.

Gleichwohl werden gerichtliche Entscheidungen grund-
sätzlich durch den huissier de justice vollstreckt, der insoweit
– mit der vorstehend erwähnten Einschränkung, daß Fiskalfor-
derungen durch Steuerbeamte eingetrieben werden – allein für
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen zuständig ist.

Die freiberufliche Tätigkeit des huissier de justice gewähr-
leistet auch die völlige Unabhängigkeit gegenüber der Staats-
macht bei der Vollstreckung von Urteilen. Der huissier de ju-
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stice ist in keine Hierarchie eingeordnet und keiner Behörde
unterworfen; er kann nur von den Gerichten für Berufsfehler
und von seiner Standesgerichtsbarkeit oder dem Staatsanwalt
wegen Disziplinarverfehlungen belangt werden.

Der huissier de justice wird ernannt durch den Garde des
Sceaux, den französischen Justizminister. Er ist Freiberufler
im wahren Sinn des Wortes. Er übt seine Tätigkeit wie ein Un-
ternehmer aus, beschäftigt zahlreiche qualifizierte Mitarbeiter
und nutzt modernste Büro-, Computer- und Kommunikations-
technologie.

2. Der huissier de justice als Träger eines Amtes der Rechts-
pflege

Dem huissier de justice ist ein Amt übertragen.

Zum Verständnis des Begriffs seines Amtes bedarf es eines
kurzen Eintauchens in die Geschichte. Im 15. Jahrhundert
führten die Herrscher endlose Kriege und wurden durch Aus-
gaben in die Enge getrieben, die den Haushalt ihres König-
reichs ganz erheblich überstiegen. Um diese ruinösen Kriege
finanzieren zu können, entschloß sich der jeweils amtierende
König, gegen Zahlung hoher Summen zahlreiche Beleihungen
zu vergeben.

Unter den Beliehenen findet man Regimentsführer, Richter
und huissiers.

Diese Beleihungen der Offiziere und Richter gibt es heute
natürlich nicht mehr.

Aber die Beleihung oder das Amt hat sich – in verschiede-
nen Formen – durch die Jahrhunderte erhalten, so daß sie heute
ein echtes Element des Besitzstandes eines Inhabers darstellt,
welches z. B. wie ein Unternehmen veräußert werden kann.

Diese Möglichkeit des huissier, seine Beleihung oder sein
Amt abzugeben, entspringt der schon abgedroschenen Auffas-
sung von der „Käuflichkeit der Ämter“.

In der Tat verdankt der huissier de justice seine Stellung als
Beliehener der Möglichkeit, gegen Zahlung einer Abstands-
summe seinen Nachfolger zu bestimmen, vorausgesetzt dieser
erfüllt die Voraussetzungen für den Zugang zum Beruf.

3. Der huissier de justice als Träger eines öffentlichen Amtes

Wird der huissier de justice als Vollstreckungsorgan tätig,
um z. B. eine Pfändung oder eine Räumung durchzuführen, so
erfüllt er – kraft Übertragung – eine Aufgabe der öffentlichen
Gewalt.

Er wird so als Amtsträger tätig und ist daher allein befugt,
die Exekutivorgane herbeizurufen, wenn es nach den Umstän-
den geboten ist. Dies kann notwendig werden, wenn Verwei-
gerung oder Gegenwehr eines widerspenstigen Schuldners es
erfordern.

Darüberhinaus ist die vom huissier de justice erstellte Ur-
kunde eine öffentliche Urkunde; außer den Beamten in den
Grenzen ihrer Kompetenz können allein die dazu bestimmten
Urkundspersonen öffentliche Urkunden beglaubigen.

Nur wenige Freiberufler sind zugleich Urkundspersonen:
huissiers de justice, Notare, commissaires-priseurs (vereidigte
Wertsachverständige u. Auktionatoren) …

4. Der huissier de justice: Hilfsperson der Rechtspflege

Die Tätigkeit als huissier de justice beschränkt sich nicht
nur auf die Vollstreckung zivilgerichtlicher Entscheidungen.

– So ist der huissier de justice allein zuständig für die Zustel-
lung von Urkunden.

– Mit den commissaires-priseurs teilt er sich die Befugnis
zur öffentlichen Versteigerung von beweglichen Sachen.

– Er treibt Forderungen gerichtlich oder außergerichtlich ein.
– Er erstellt auf Antrag Protokolle über bestimmte Feststel-

lungen.
– Letztlich darf er vor bestimmten Gerichten auch die Par-

teien vertreten.

Außerdem versieht er bei Gericht den Sitzungsdienst, wo
er, unter der Aufsicht des Richters, die Polizeigewalt im Sit-
zungssaal ausübt.

Darüberhinaus kann der huissier de justice durch ein Ge-
richt als Berater oder zur Feststellung bestimmter Tatsachen
herangezogen werden, wenn dieses sich Klarheit über einen
bestimmten Punkt verschaffen will.

In den beiden letzten Fällen wird der huissier de justice als
Hilfsperson der Rechtspflege tätig.

Er ist deswegen sowohl Träger eines öffentlichen Amtes
als auch Hilfsperson der Rechtspflege.

B. STRUKTUREN DES BERUFS

Seit 1945 werden in Frankreich die Belange der Freiberuf-
ler, die ihren Beruf in Monopolstellung ausüben, durch sog.
ordres professionnels (berufsständische Organisationen) ver-
waltet und vertreten (so bei den huissiers de justice, Notaren,
Ärzten, Architekten, Steuerberatern …), was aber nicht aus-
schließt, daß es daneben je nach Berufsstand mehr oder weni-
ger entwickelte gewerkschaftliche Bewegungen gibt (aller-
dings nicht bei den huissiers de justice).

Manche Berufszweige wie z. B. die Träger öffentlicher
Ämter, haben die Bezeichnung „ordre“ durch „chambre“
(Kammer) ersetzt. Auch die Organisation der huissiers de ju-
stice orientiert sich am Modell einer Kammer.

Seit Napoléon I ist Frankreich in Departements eingeteilt;
die Gerichtsbarkeit gliedert sich örtlich in die Bezirke der
cours d’appel (Berufungsgerichtshöfe).

Die Departements sind unterteilt inarrondissements, die
sich wiederum incantons aufgliedern.

Die cours d’appel entscheiden über Berufungen, die gegen
Urteile der Gerichtejedes départements eingelegt werden.

Jeder cour d’appel besitzt ein„ressort“  (Gerichtsbezirk),
der die Gerichte aus drei oder vier départements zusammenfaßt.

Bis zum Ende des zweiten Weltkriegs gab es einen huissier
in jedem canton und alle huissiers aus den cantons waren auf
der Ebene der arrondissements in sog. „chambres d’arrondis-
sement“ organisiert, die völlig selbständig und ohne jegliche
Koordination untereinander waren.

Eine Verordnung, vom 2. November 1945 beendete die
Existenz der chambres d’arrondissement und schuf drei Arten
von Kammern: chambre départementale, chambre régionale
und chambre nationale (Departements- und Regionalkammern
sowie die nationale Kammer).

1. Departementskammern

Sie vereinen alle huissiers de justice eines départements.

Wesentliche Aufgaben dieser Kammern sind:
– Vertretung der Gesamtheit der huissiers de justice des dé-

partement gegenüber Verwaltungs- und Justizbehörden;
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– Disziplinargewalt über alle huissiers de justice im départe-
ment.

Die Vertretung erfolgt durch gewählte Kammermitglieder,
die ihrerseits aus ihrer Mitte den Vorsitzenden wählen.

2. Regionalkammern

Die Regionalkammern werden bei den cours d’appel gebil-
det.

Aufgabe der Regionalkammer ist es, die Interessen der
huissiers de justice aus dem Bezirk der cour d’appel zu vertre-
ten und zu verteidigen (Zur Erinnerung: die cour d’appel ist
das Berufungsgericht für Urteile, die durch die Gerichte der
départements ergangen sind, die den Bezirk der cour d’appel
bilden).

Die Regionalkammern sind den Departementskammern
nicht übergeordnet, aber sie ergänzen deren Tätigkeit.

Sie vertreten insbesondere die huissiers de justice gegen-
über den höchsten Amtsinhabern der cour d’appel (Chefpräsi-
dent und Oberstaatsanwalt).

Seit kurzem ist ihre Bedeutung gewachsen, weil ihr die
Kontrolle der Buchführung in den Kanzleien der huissiers de
justice übertragen wurde.

Die Mitglieder der Regionalkammern werden durch die
huissiers de justice aus den zu ihrem Bezirk gehörenden dépar-
tements gewählt, wobei sich die Zahl der Vertreter jeweils
nach der Zahl der huissiers de justice im département richtet.

3. Nationale Kammer

Die nationale Kammer besteht aus 32 Mitgliedern, von
denen jedes einen Bezirk einer cour d’appel vertritt (die dépar-
tements außerhalb des Mutterlandes haben zusammen nur
einen Vertreter). Jedes Mitglied wird für sechs Jahre durch ein
Gremium gewählt, welches aus Vertretern der Regional- und
Departementskammern jedes Bezirks besteht.

Die 32 Mitglieder der nationalen Kammer wählen ihrer-
seits ein „bureau“ (Vorstand), welches aus sieben Mitgliedern
besteht:

– einem Präsidenten – einem Schatzmeister

– einem stellv. Präsidenten – einem stellv. Schatzmeister

– einem Sekretär – zwei Beisitzern

Die Mitglieder des Vorstands der nationalen Kammer wer-
den nur für zwei Jahre gewählt. Sie können wiedergewählt
werden, außer dem Präsidenten, der nur nach einer Unterbre-
chung von mindestens zwei Jahren für eine Amtsperiode er-
neut gewählt werden kann.

Die Aufgaben der nationalen Kammer sind wie diejenigen
der Departements- und Regionalkammern abschließend ge-
setzlich geregelt.

Neben der ihr gesetzlich vorbehaltenen Aufgabe als
Schlichter und Schiedsrichter gegenüber den huissiers de justi-
ce soll die Kammer „den Berufsstand gegenüber der öffentli-
chen Verwaltung vertreten“.

In Wirklichkeit übt die nationale Kammer sehr viel weiter-
gehende Befugnisse aus. Sie ist zum wahren Antriebs- und
Zentralisierungsorgan des gesamten Berufsstands geworden.

Die nationale Kammer erbringt folgende Leistungen:

– Organisation der Ausbildung von Angestellten und Berufs-
anwärtern sowie Fortbildung der huissiers de justice;

– Verwaltung der Sozialinstitutionen und Versorgungswerke
für huissiers de justice und ihre Mitarbeiter;

– Vertretung der französischen huissiers de justice im Aus-
land und bei internationalen Einrichtungen;

– Förderung des Berufsbildes bei den französischen Medien
und den maßgeblichen Beteiligten am wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Leben in Frankreich;

– Unterhaltung von Beziehungen zu den Vertretern der ande-
ren großen Standesorganisationen freier Berufe;

– Arbeit an der Weiterentwicklung der beruflichen Aktivitä-
ten durch Suche nach neuen Tätigkeitsgebieten;

– Organisation von Vorträgen, Seminaren, Diskussionen
(auf nationaler und internationaler Ebene) sowie der Jah-
restagung der huissier de justice;

– Durchführung berufsinterner Koordinierungsmaßnahmen.

Die dreischichtige Organisation (Departementskammer,
Regionalkammer, nationale Kammer) wird als pyramidenför-
mig bezeichnet, obwohl sie nicht auf einer hierarchischen Ord-
nung beruht. Die nationale Kammer besitzt daher keinerlei
Weisungsbefugnis gegenüber den Departements- und Regio-
nalkammern.

Die Tätigkeit einer jeden von ihnen ergänzt und überlagert
diejenigen der anderen Kammern, aber sie steht nicht im Wett-
bewerb mit ihnen.

C. VERGÜTUNGSSYSTEM

Obwohl die huissiers de justice Freiberufler sind, nehmen
sie – es wurde bereits erwähnt – Aufgaben der öffentlichen
Gewalt wahr.

Insoweit stellen sich ihre Tätigkeiten als Verwaltung dar,
vor allem, wenn sie allein zu ihrer Vornahme berechtigt sind.

Generell werden alle Leistungen, die dem Begriff der öf-
fentlichen Verwaltung zugeordnet werden, unabhängig von
der Person des Leistenden (Notar, Arzt …) gegen feste Gebüh-
ren erbracht. Die Gebühren werden in diesen Fällen durch den
Staat festgesetzt.

Die Grundlagen der Vergütung sind daher je nach Art der
Leistung des huissier de justice unterschiedlich.

Gehört die Leistung zuröffentlichen Verwaltung (Zustel-
lung von Urkunden, Pfändungen, öffentliche Versteigerun-
gen) wird sie nach einem ziemlich komplexen gesetzlichen
Tarif vergütet. Demgegenüber ist die Bemessung der Vergü-
tung frei, wenn die Leistungim rein freiberuflichen Tätigkeits-
bereich erbracht wird (Feststellungsprotokolle, Beratung, Er-
stellung von Privaturkunden), es sei denn, es handelt sich um
die Beitreibung von Forderungen, für die eine besondere Re-
gelung gilt.

Gleichwohl gibt es Ausnahmen von der strengen Anwen-
dung der Gebührenordnung bei den in Ausübung des Mono-
pols – also im Bereich der Gebührenfestsetzung – erbrachten
Leistungen. So kann der huissier de justice zusätzlich zu der
vorgesehenen Vergütung ein weiteres Honorar fordern, wenn
er nachweist, daß z. B. bei der Zustellung einer Urkunde zu-
sätzlicher Aufwand erforderlich war. Bei Streitigkeiten zwi-
schen dem huissier de justice und dem Betroffenen über die
Höhe des zusätzlichen Honorars entscheidet ein eigens für die
Festsetzung zuständiger Richter, der „juge taxateur“ über den
Anspruch.

Generell gibt es vier Arten, wie die Gebühren des huissier
de justice aufzubringen sind:
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– bei der Zustellung von Urkunden im Rahmen einer
Zwangsvollstreckung hatdie Kosten der Schuldner zu tra-
gen.

– im Falle derBeitreibung gehen die Gebühren des huissiers
de justicezu Lasten des Gläubigers, es sei denn, die Bei-
treibung erfolgt aufgrund eines vollstreckbaren Titels,
wobei dann die im vorstehenden Absatz genannte Regel
gilt.

Erbringt der huissier de justice seine Leistungals normale
freiberufliche Tätigkeit (Beratung, Erstellung von Privatur-
kunden und auch von Feststellungsprotokollen), so zahlt der
Auftraggeber den huissier de justice.

Wird der huissier de justice schließlichals Hilfsperson der
Justiz in Ausführungeines richterlichen Auftrags tätig (bera-
tend oder feststellend) so setzt der Richter die Vergütung des
huissier de justice selbst fest und bestimmt die Prozeßpartei,
die dafür Vorschuß leisten muß.

Wird der huissier de justice tätig, wenn den Parteien die
aide judiciaire (Prozeßkostenhilfe) bewilligt ist, wird er un-
mittelbar aus der Staatskasse bezahlt.

Es muß betont werden, daß es nach dem Standesrecht dem
huissier de justice sowohl untersagt ist, zu hohe Gebühren zu
erheben, als auch, auf gesetzlich festgelegte Gebühren zu ver-
zichten oder diese zu vermindern.

Die Einhaltung dieser Regeln wird durch die mit der Diszi-
plinargewalt betrauten Departementskammern und durch die
Staatsanwaltschaften überwacht.

III – ZUGANGSBEDINGUNGEN

Der Beruf des französischen huissier de justice ist durch
die in den Verordnungen vom 2. November 1945, 26. Februar
1956, 14. August 1975, 2. Mai 1986 und 21. Dezember 1990
enthaltene Berufsordnung geregelt.

Änderungen dieser Ordnung erfolgen durch Gesetzesvor-
schriften oder durch Regierungsverordnungen.

Derzeit wird eine Verordnung vorbereitet, die insbesonde-
re eine Änderung der Zugangsvoraussetzungen zum Beruf
vorsieht.

Nachstehend werden zunächst die derzeit geltenden Vor-
aussetzungen dargestellt, dann diejenigen, die im Entwurf der
Verordnung vorgesehen sind.

A. HEUTIGE VORAUSSETZUNGEN

Die Vorschriften enthalten allgemeine Voraussetzungen
des Zugangs zum Beruf und Bedingungen hinsichtlich der Fä-
higkeiten des künftigen huissier de justice.

1. Allgemeine Voraussetzungen

Der Bewerber für den Beruf des huissier de justice muß
gemäß dem code de la nationalité (Staatsangehörigkeitsge-
setzbuch) französischer Staatsbürger sein. Er darf nicht straf-
rechtlich oder disziplinarisch bestraft worden sein, keine Ehr-
verletzungen, Verstöße gegen die Redlichkeit und die guten
Sitten begangen haben und nicht in persönlichen Konkurs ge-
fallen sein.

2. Persönliche Eignung

Bewerber, die die allgemeinen Voraussetzungen erfüllen,
müssen einen der geforderten Universitätsabschlüsse besitzen,
eine Vorbereitungszeit absolvieren und eine Prüfung beste-

hen, wobei es gesetzliche Ausnahmen von der einen und/oder
anderen Voraussetzung gibt.

Zunächst betrachten wir die herkömmliche Regelung, dann
die Ausnahmen und schließlich besondere Regeln.

a. Normales Verfahren

Der künftige huissier de justice muß eine maîtrise en droit
(franz. Universitätsabschluß für Juristen) oder einen gleich-
wertigen Abschluß besitzen; dieses Diplom muß vor Beginn
der Vorbereitungszeit erlangt worden sein. Er muß dann eine
Vorbereitungszeit von zwei Jahren durchlaufen, von der eine
Hälfte in der Kanzlei eines huissier de justice abgeleistet wer-
den muß und die andere Hälfte bei einem Notar, commissaire-
priseur (vereidigter Wertsachverständiger u. Auktionator),
avoué à la cour d’appel (Sachwalter bei der c. d’ap.), Rechts-
anwalt, conseiller juridique (Rechtsberater), Steuerberater, in
der öffentlichen Verwaltung, in der Rechts- und Steuerabtei-
lung eines Unternehmens oder im Ausland bei einem Mitglied
eines juristischen oder gerichtlichen Berufs, der gesetzlich ge-
regelt ist.

Diese Vorbereitungszeit kann auf ein Jahr verkürzt werden
für Bewerber, die die Zugangsprüfung für den Beruf des avoué
à la cour (s. o.), des Urkundsbeamten beim tribunal de com-
merce (Handelsgericht), des commissaire-priseur (s. o.) oder
des Notars bestanden haben oder die Bestätigung der Eignung
zum Beruf des Rechtsanwalts besitzen.

Der Vorbereitungsdienst besteht aus praktischer berufli-
cher Arbeit und einer Ausbildung durch die nationale Kammer
der huissiers de justice.

Der Vorbereitungsdienst wird beendet durch ein Examen
vor einem nationalen Prüfungsausschuß. Der Ausschuß be-
steht aus einem Richter am Kassationsgerichtshof als Vorsit-
zendem, einem Lehrstuhlinhaber an einer Universität, einem
weiteren Professor, drei huissiers de justice und einem bei
einem huissier tätigen Angestellten. Für die Prüfung sind zwei
Termine vorgesehen, einer im letzten Trimester eines jeden
Jahres, der andere im zweiten Trimester des Folgejahres.

b. Ausnahmen vom normalen Verfahren

Für bestimmte Fälle sehen die Vorschriften eine Befreiung
von einem Teil oder dem gesamten Vorbereitungsdienst, der
Prüfung und sogar vom Erfordernis der universitären Vorbil-
dung vor.

ba. Befreiung vom Erfordernis der universitären Vorbildung

Die licence en droit (s. o.) braucht nicht vorzuweisen, wer
das Abschlußzeugnis der instituts d’études politiques (Politik-
wissenschaft) besitzt oder wer als Absolvent der Ecole Natio-
nale de Procédure (Ausbildungsstätte für Angestellte) wäh-
rend zehn Jahren den Beruf des clerc (Kanzlisten) ausgeübt
hat.

bb. Völlige Befreiung von Vorbereitungsdienst und Prüfung

Für schon früher im Amt befindliche huissiers de justice.

bc. Befreiung durch vorherige Entscheidung im Einzelfall

Diese Entscheidung wird nach Stellungnahme der nationa-
len Kammer der huissiers de justice durch den Justizminister
getroffen.

Commissaires-priseurs (s. o.) sind vom Vorbereitungs-
dienst befreit und können auch von der Prüfung befreit wer-
den.
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Durch Entscheidung des Justizministers können auch die
„principaux clercs“ (Bürovorsteher) oder Mitarbeiter vom
Vorbereitungsdienst befreit werden, die sechs Jahre in einer
Kanzlei gearbeitet haben und eine licence en droit (s. o.) besit-
zen.

Letztlich können von der Prüfung und ganz oder teilweise
vom Vorbereitungsdienst befreit werden:

Frühere Richter, frühere vorsitzende Richter und Richter
der Verwaltungsgerichte, frühere Lehrstuhlinhaber und andere
Professoren des Rechts oder der Wirtschaftswissenschaften,
frühere Notare, frühere maîtres assistants (hervorgehobene
wissenschaftliche Mitarbeiter) und Lehrbeauftragte, die in
Rechtswissenschaft promoviert haben und mindestens zwei
Jahre tätig waren, frühere Anwälte bei der Cour de Cassation
(Kassationsgerichtshof) und beim Conseil d’Etat (Staatsrat =
oberstes Verwaltungsgericht), die mindestens zwei Jahre im
Amt waren, frühere avoués (Sachwalter bei den cours d’appel)
sowie Personen, die fünf Jahre in der Rechts- oder Steuerab-
teilung eines öffentlichrechtlich organisierten oder privaten
Unternehmens gearbeitet haben, das mindestens drei Juristen
beschäftigt.

Frühere Urkundsbeamte der Gerichte werden durch Ent-
scheidung des Justizministers vom Vorbereitungsdienst und
der Prüfung befreit.

c. Besondere Regelungen

– Bürger der Mitgliedsstaaten der EU

Die Verordnung vom 21. Dezember 1990 gestattet Franzo-
sen, die Inhaber eines von einem Mitgliedsstaat der EU erteil-
ten Titels oder Diploms sind oder die in einem Mitgliedsstaat
bestimmte Tätigkeiten ausgeführt haben, von dem Erfordernis
der Vorbildung, des Vorbereitungsdienstes und der Prüfung
befreit zu werden, wenn sie insbesondere vorweisen können:

– ein Universitätsdiplom (licence en droit oder gleichwertig)
und ein Zeugnis, welches eine Berufsbildung im Mitglieds-
staat oder einem Drittland verbrieft, vorausgesetzt, daß
eine schriftliche Erklärung vorgelegt wird, in der die zu-
ständige Behörde des Landes, welches das Zeugnis aner-
kannt hat, eine Berufserfahrung in diesem Lande bestätigt.

Der Bewerber muß dann trotzdem noch eine Prüfung vor
einem Ausschuß ablegen, der auch die Prüfung für französi-
sche huissiers de justice abnimmt.

B. DAS VORHABEN EINER REFORM DER BEDINGUN-
GEN DES ZUGANGS ZUM BERUF DES HUISSIER DE
JUSTICE IN FRANKREICH

Zunächst ist festzuhalten, daß die maîtrise en droit (Ab-
schluß nach vierjährigem Jurastudium) die licence (dreijähri-
ges Studium) ersetzen soll.

Damit wird der huissier de justice mit anderen Juristen
(Rechtsanwälten, Notaren) gleichziehen, die ebenfalls die
maîtrise en droit besitzen.

Daneben hat sich gezeigt, daß zwei Jahre Vorbereitungs-
dienst deutlich zu wenig für den Start ins Berufsleben sind. Es
wird daher vorgeschlagen, den Vorbereitungsdienst auf drei
Jahre zu verlängern.

Während des ersten Jahres soll der Anwärter eine rein theo-
retische Ausbildung erhalten, die durch das Centre de Forma-
tion Professionnelle (Berufsbildungszentrum) der nationalen
Kammer erfolgen würde.

Am Ende dieses ersten Jahres müßte der Kandidat eine
schriftliche und mündliche Prüfung ablegen, bei deren Beste-
hen er ein nationales Diplom über seine Befähigung zum Ein-
tritt in den Beruf erhalten würde, welches wiederum Voraus-
setzung für die Anmeldung zum eigentlichen Vorbereitungs-
dienst wäre. Mit der Anmeldung wäre er huissier de justice
stagiaire (im Vorbereitungsdienst).

Während zwei Jahren würde er dann den im wesentlichen
aus praktischer Tätigkeit bestehenden Vorbereitungsdienst ab-
solvieren und an dessen Ende eine weitere Prüfung ablegen.

Der Bewerber für den Beruf des huissier de justice könnte
sich also nach vier Jahren Studium und drei Jahren Berufsaus-
bildung niederlassen.

Dies sind die Grundzüge der geplanten Reform der Zu-
gangsbedingungen für den Beruf des huissier de justice, die
zur Zeit in Frankreich geprüft wird.

Im übrigen bedarf es innerhalb der EU einer Aufwertung
und Harmonisierung der Zugangsprüfungen, die hinführt zu
einem Vollstreckungsspezialisten mit unbestreitbaren juristi-
schen Fähigkeiten.

IV– FUNKTION DES HUISSIER DE JUSTICE

An dieser Stelle sollen in groben Zügen die Grundbegriffe
erläutert werden, die das öffentliche Amt, die Vorrechte seines
Trägers und dessen Stellung bestimmen.

Zur Verleihung der mit der Amtsträgerschaft verbundenen
Vorteile bedarf es sowohl einer strukturierten Berufsorganisa-
tion (Verordnung von 1945) als auch der Beachtung genauer
berufsständischer Verhaltensregeln. In der Tat benötigt ein
Berufsstand, der durch Gesetz mit Vorrechten der öffentlichen
Gewalt ausgestattet ist, die notwendigen disziplinarischen
Mittel, um gegen diejenigen Mitglieder vorgehen zu können,
die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

Außer der vorgeschriebenen Befähigung zur Amtsaus-
übung muß der huissier de justice eine Kanzlei erwerben. Er
kann auch Anteile an einer bestehenden Kanzlei kaufen und
zwar Anteile einer société civile professionnelle (bürgerlich-
rechtliche Gesellschaft unter Freiberuflern) oder seit 1992
auch andere Formen von Gesellschaftsanteilen.

Im französischen Recht ist dies einer der Wesenszüge der
freien Ausübung eines Berufs.

Während der huissier de justice, wie wir es schon dargelegt
haben, die Wurzeln seines Berufs in den Tiefen der Geschichte
findet, so können wir auch feststellen, daß die heutige Form
der Organisation unseres Berufs der Verordnung vom 2. No-
vember 1945 entstammt.

A. GESETZLICHE VORRECHTE DES HUISSIER DE
JUSTICE

Als Gegenleistung zur Monopolstellung, die er für Zustel-
lung von Urkunden und Vollstreckung gerichtlicher Entschei-
dungen innehat, ist der huissier de justice verpflichtet, immer
dann tätig zu werden, wenn er durch Gerichte oder Einzelper-
sonen dazu ersucht wird.

1. Verfügungsrecht über das Amt

Ohne im rechtlichen Sinn Eigentümer ihrer Ämter zu sein,
können Amtsträger der Rechtspflege dem Justizminister einen
Nachfolger zur Bestellung vorschlagen. Diese Möglichkeit
nennt man „droit de présentation“ (Vorstellungsrecht).
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Das Vorstellungsrecht des huissier de justice gestattet ihm,
über seine Kanzlei zu verfügen.

– Numerus clausus

Der Grundsatz des numerus clausus hat fraglos mit der Be-
rufsordnung des huissier de justice zu tun, von dem wir wis-
sen, daß er einen kleinen Teilbereich der öffentlichen Gewalt
innehält und damit unmittelbar der Machtbefugnis des Staates
unterstellt ist.

Mit Ausnahme von Sonderfällen sind die huissiers de justi-
ce außerdem im Rahmen eines Systems örtlicher Zuständig-
keiten einem tribunal d’instance (entspricht im deutschen Ge-
richtsaufbau in etwa dem Amtsgericht) zugeordnet, zu dem im
allgemeinen mehrere huissiers de justice gehören.

Etymologisch gesehen bringt der Begriff „numerus clau-
sus“ auch ein diskriminierendes Element zum Ausdruck,
indem er voraussetzt, daß die Zahl der Mitglieder des Berufs-
stands beschränkt sein muß.

Um den Ursprung des „numerus clausus“ zu ergründen,
muß man zum ancien régime zurückgehen, in die Zeit des Ent-
stehens der beruflichen Aufgaben.

Beschränkt war schon die Zahl der huissiers – oder ser-
gents (für beide s. o. I), die Funktion des „agent exécutant“
(Vollstreckungsbeamten) innehatten. Man ging sogar so weit,
über die festgelegte Zahl hinaus tätige huissiers oder sergents
durch Widerruf der Ernennung aus dem Beruf zu entfernen.

Unter Napoléon I sollte die Verordnung vom 14. Juni 1813
diese Berufsordnung vollständig übernehmen. Es wurden al-
lerdings auch einige Revolutionsgesetze von 1792 aufrechter-
halten, vor allem diejenigen, die die Ernennung durch den
Souverän und die Berechtigung zur Berufsausübung in einem
festgelegten Bezirk betrafen.

Die Zahl der huissier de justice wurde demnach anfänglich
für jeden kaiserlichen Gerichtshof in Abhängigkeit von der
Größe seines Bezirks festgelegt.

Heute ist die Situation genau gleich.

Die örtliche Zuständigkeit des huissier de justice kann
durch Entscheidung des Justizministers ausnahmsweise auf
die Bezirke mehrerer tribunaux d’instance ausgedehnt wer-
den.

Das Gesetz vom 29. November 1966 (für die huissiers de
justice anwendbar seit 1969) gestattet den huissiers de justice,
unter Beibehaltung des numerus clausus, ihren Beruf in Form
einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts auszuüben, was zu
einer Zunahme der Ernennungen führte, so daß sich deren
Zahl heute auf 3200 beläuft.

2. Öffentliche Urkunden

Die durch den huissier de justice im Rahmen seiner gesetz-
lichen Befugnisse erstellten Urkunden sind öffentliche Urkun-
den.

Genauere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel V.

3. Recht zur Heranziehung staatlicher Gewalt

Für die huissiers de justice ergibt sich aus dem unter den
Urteilen der französischen Gerichte angebrachten Text der
Vollstreckungsklausel das Recht, zur Zwangsvollstreckung
aus den mit der Klausel versehenen Titeln die Hilfe der staat-
lichen Gewalt herbeizurufen.

4. Schutz des huissier de justice

Als Inhaber des alleinigen Rechts zur Zustellung und Voll-
streckung ist der huissier de justice gegen Übergriffe Dritter
geschützt. So stellt Art. 258 des französischen Strafgesetz-
buchs den Eingriff eines jeden Dritten gegen die Ausübung
eines öffentlichen Amts unter Strafe.

In Ausführung oder bei Gelegenheit seiner Aufgaben ist
der huissier de justice gegen Beleidigungen, Gewaltakte und
Widerstände seitens der Betroffenen geschützt.

B. ALLGEMEINE PFLICHTEN: STANDESRECHT

Die den huissier de justice übertragene Funktion verpflich-
tet ihn zu untadeliger Lebens- und Amtsführung.

Richtern schuldet er die nötige Achtung. Für seine Man-
danten muß er ein fachkundiger Berater sein, der es versteht,
nicht blinder Vertreter ihrer Animositäten gegen Schuldner
oder Gegner zu sein, sondern gegenüber der Gegenseite die le-
gitimen Interessen mit einer gewissen Mäßigung in der
Rechtsverfolgung zu vereinen. Die Unerbittlichkeit der Voll-
streckung muß er im Interesse der Bewahrung des Rechtsfrie-
dens mildern.

Schließlich muß der huissier de justice gegenüber seinen
Berufsgenossen die Regeln der Kollegialität beachten und
jedes tadelnswerte Verhalten unterlassen.

Sein Verhalten gegenüber den Mitgliedern der verschiede-
nen Kammern seines Berufs soll einen gewissen Respekt zum
Ausdruck bringen, insbesondere durch Einhaltung der berufli-
chen Disziplin und Hinnahme der von den Organen der Stan-
desvertretung getroffenen Entscheidungen.

– Verpflichtung zum Tätigwerden

Die huissiers de justice müssen auf jedes Ersuchen hin tätig
werden.

Verweigert ein huissier de justice eine Beurkundung oder
sonstige Tätigkeit, zu deren Vornahme er verpflichtet ist und
leistet auch einer Aufforderung des Staatsanwalts zum Tätig-
werden keine Folge, so kann er, unbeschadet seiner Verpflich-
tung zum Schadenersatz und weiterer Strafbarkeit, allein des-
wegen schwer bestraft werden.

Diese Verpflichtung ist die logische Folge der Monopol-
stellung, die der huissier de justice als Amtsträger in Rechts-
pflege und Öffentlichkeit genießt.

Es darf nicht sein, daß er durch Nachlässigkeit oder Ver-
weigerung den Gerichtsbetrieb behindert.

Von diesem Grundsatz gibt es jedoch zwei Ausnahmen:

a die Verweigerung des Tätigwerdens in ganz bestimmten
Fällen (Krankheit oder schwerwiegende persönliche Grün-
de, deren Beurteilung durch die Gerichte erfolgt);

b weiterhin die Fälle, in denen er für Verwandte oder Ver-
schwägerte beurkunden müßte.

In diesen Fällen ist seine Weigerung rechtmäßig.

C. GRENZEN DER AMTSAUSÜBUNG DES HUISSIER DE
JUSTICE

Die huissiers de justice sind in den Grenzen ihres Amtes
gehalten, Urkunden zu erstellen.
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Diese Grenzen ergeben sich entweder aus einschränkenden
Rechtsvorschriften oder aus zusätzlichen Tätigkeiten, die dem
huissier gestattet sind.

Schließlich unterliegt der huissier de justice als Amtsträger
verschiedenen Verpflichtungen:

a Residenzpflicht
Anzahl und Dienstsitz der huissiers de justice werden
durch Verordnung festgelegt.
Ihr Wohnsitz muß sich möglichst nahe beim Dienstsitz be-
finden.

b Berufsgeheimnis
Der huissier ist zur Wahrung des Berufsgeheimnisses ver-
pflichtet, insbesondere über den Inhalt der von ihm zuge-
stellten Urkunden. Zuwiderhandlung ist strafbar.

D. EINSCHRÄNKENDE RECHTSVORSCHRIFTEN:
TRIBUNAL D’INSTANCE, TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE

In den vor die ordentlichen Gerichte (tribunaux d’instance
und tribunaux de grande instance – entsprechend in etwa den
deutschen Amts- und Landgerichten) gebrachten Sachen ist es
dem huissier de justice bei Strafe verboten, die Parteien zu be-
raten oder zu vertreten.

Auf europäischer Ebene sollten die Beispiele des holländi-
schen Gerichtsvollziehers und des spanischen „Procuradore“
nicht unbeachtet bleiben.

Zu erwähnen ist aber auch, daß der Gesetzgeber dem fran-
zösischen huissier de justice zugesteht, vor dem tribunal de
commerce (Handelsgericht) und bestimmten Sondergerichten
(für Landwirtschaftssachen oder bei Lohnpfändung) den Par-
teien beizustehen und sie zu vertreten.

E. WEITERE AUFGABEN DES HUISSIER DE JUSTICE

Neben seinem Amt kann der huissier de justice noch ande-
re Tätigkeiten ausüben.

1. Außergerichtliche Beitreibung, commissaire priseur

Neben den Tätigkeiten, zu deren Ausführung sie allein be-
rechtigt sind, können die huissiers de justice überall dort, wo
kein commissaire-priseur (vereidigter Wertsachverständiger,
Auktionator) vorhanden ist, jede Forderung gerichtlich oder
außergerichtlich beitreiben sowie bewegliche Sachen schätzen
und öffentlich versteigern.

2. Protokollierung von Tatsachen

Fernsehspiele, deren Spielbedingungen und Gewinnzie-
hungen unter Aufsicht eines huissier de justice stehen, haben
die Beurkundung von Tatsachenfeststellungen so bekannt ge-
macht, daß sie eine Spezialität des Berufs geworden ist. Diese
in Frankreich und Belgien häufig verwendete Beweisurkunde,
wurde zunächst durch die Gerichte, dann durch die Rechtsan-
wälte anerkannt, wobei letztere nicht zögern, vor Erhebung
einer Klage zu verlangen, daß ihr Mandant durch einen huis-
sier de justice eine solche Urkunde erstellen läßt.

Weitergehende Ausführungen über diese Tätigkeiten ent-
hält das nächste Kapitel.

3. Sonstige Tätigkeiten

Huissier de justice können Privaturkunden errichten ohne
darüber zu verhandeln. Sie können auch Verwalter von Ge-
bäuden oder Versicherungsagent sein.

F. DISZIPLINARRECHT DER HUISSIERS DE JUSTICE

Wie jeder andere muß der huissier de justice für Fehler ein-
stehen, die ihm passieren können.

Er übernimmt daher die zivilrechtliche Haftung für die
Ausübung seines Berufes.

Für seine Fehler muß er deshalb finanziell aufkommen und
– unbeschadet möglicher disziplinarischer Maßnahmen gegen
ihn – jedem durch ihn Geschädigten seinen Schaden ersetzen.

1. Wann wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet?

Das Berufsrecht ahndet Übertretungen der Gesetze und
Verordnungen, Verfehlungen gegen das Standesrecht und
Verstöße gegen Redlichkeit, Ehre Gewissenhaftigkeit und
Würde des Berufs.

Die beruflichen Verstöße betreffen die Verhaltensregeln
gegenüber Richtern und gegenüber dem Standesrecht.

Daneben kann ein huissier de justice auch wegen persönli-
cher Verfehlungen belangt werden, selbst wenn diese zeitlich
vor seiner Ernennung liegen, denn ein Amtsträger der Rechts-
pflege als solcher kann nicht getrennt von der Privatperson be-
trachtet werden, und sittenwidrige oder gewissenlose Hand-
lungen der Privatperson führen zur einem Verruf, der auch auf
die Justiz und ihre Angehörigen ausstrahlt.

2. Das Disziplinarverfahren

Das Disziplinarverfahren findet entweder vor der Departe-
mentskammer der huissiers de justice oder vor dem tribunal de
grande instance statt.

a. Vor der Departementskammer

Tatbestände, die geahndet werden müssen, werden durch
den Geschäftsführer der Departementskammer von Amts
wegen, auf Aufforderung durch die Staatsanwaltschaft oder
durch ein Kammermitglied oder durch einen sonst Betroffenen
zur Anzeige gebracht.

Der huissier de justice wird vor die versammelte Kammer
geladen, die eine Entscheidung fällt, welche dann dem Staats-
anwalt zugestellt wird.

b. Vor dem Gericht

Der Staatsanwalt kann den huissier de justice auch direkt
vor das tribunal de grande instance laden, welches dann eine
Disziplinarentscheidung fällt.

Der Betroffene muß persönlich im Beistand eines Kollegen
oder Rechtsanwalts erscheinen.

Die Departementskammer ist zuständig zum Ausspruch
der mildesten Strafen, während das Gericht hohe Strafen ver-
hängt.

G. DIE UNTERSCHIEDLICHEN FORMEN DER BERUFS-
AUSÜBUNG DES HUISSIER DE JUSTICE

Wir gelangen nun zu einem der wesentlichen Punkte der
Tätigkeit des huissier de justice und untersuchen Bedingungen
und Form der Berufsausübung.

Der huissier de justice, Träger eines öffentlichen Amtes
und eines Amtes der Rechtspflege, übt seine Tätigkeiten in der
Form des freien Berufs aus.

Die von jedermann anerkannte Besonderheit dieses Berufs
liegt in der Mischung zweier gegensätzlicher Begriffe.
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Man ging lange Zeit davon aus, daß die Besonderheit des
Berufs des huissier de justice ihn zwingt, seine Tätigkeiten
ganz allein auszuführen, ohne davon auch nur den geringsten
Teil delegieren zu dürfen. Nach dem Willen des Gesetzgebers
mußte der Träger eines Amtes der Rechtspflege selbst die ihm
übertragenen Aufgaben erfüllen.

Diese Auffassung wich jedoch nach und nach, hauptsäch-
lich aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen, der Mög-
lichkeit des Zusammenschlusses.

So sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts viele Amtsstellen
abgeschafft oder mit größeren, meist in bedeutenderen Orten
gelegenen Kanzleien verschmolzen worden.

Diese Entwicklung hat allmählich zur Berufsausübung in
Form von Gesellschaften geführt. So gibt es seit 1969 die so-
ciété civile professionelle (Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts zur gemeinsamen Berufsausübung). Diese gestattet es
mehreren huissiers de justice, ihren Beruf in einer gemeinsa-
men Kanzlei auszuüben.

1. Übertragung der Kanzlei auf einen Nachfolger

Wir erinnern uns, daß der huissier de justice aufgrund sei-
nes Vorstellungsrechts dem Justizminister seinen Nachfolger
zur Ernennung vorstellen kann. Diese Vorstellung bedingt als
Gegenleistung die Zahlung einer Entschädigung, deren Höhe
dem Vermögenswert der Kanzlei entspricht.

Das Ministerium, dem die Kontrolle des Vertrags über die
Kanzleiübernahme obliegt, prüft vor allem den im Vertrag an-
geführten Preis, denn die Bemessung der Entschädigung un-
terliegt strengen Regeln.

Grundlage der Bemessung sind im wesentlichen die durch
den Übergeber in den letzten fünf Jahren zuvor abgegebenen
und in einer Aufstellung über den Erlös der Kanzlei erfaßten
Steuererklärungen.

Der huissier de justice wird durch einen Erlaß des Garde
des Sceaux (frz. Justizminister) ernannt. Vor Aufnahme seiner
Tätigkeit muß er vor dem tribunal de grande instance, dem
seine Kanzlei zugeordnet ist, den Berufseid leisten. Geschieht
dies nicht innerhalb eines Monats nach seiner Ernennung, wird
er angesehen, als habe er seine Tätigkeit wieder aufgegeben.

2. Sociétés civiles professionnelles

Hier handelt es sich, wie bereits erwähnt wurde, um eine
Besonderheit des französischen Rechts zur Regelung der ge-
meinsamen Berufsausübung von Freiberuflern.

Die Vorschriften über die société civiles professionnelle
wurden durch Gesetz vom 29. November 1966 eingeführt und
sind auf alle freien Berufe anwendbar.

Die Verordnung vom 31. Dezember 1969 enthält Verwal-
tungsvorschriften über die Anwendung des Gesetzes auf den
Beruf des huissier de justice. 1992 wurden die Verordnungen
in einigen Punkten geändert.

a. Gesellschaften, die selbst Träger des Amtes eines huissier
de justice sind

aa. Gründung der Gesellschaft

Die Gründung kann erfolgen unter natürlichen Personen,
die den gleichen freien Beruf ausüben, der durch Gesetz oder
Verordnung geregelt oder dessen Bezeichnung geschützt ist
und insbesondere unter den Trägern von öffentlichen Ämtern
und solchen der Rechtspflege.

Gegenstand der Gesellschaft ist die gemeinsame Berufs-
ausübung durch ihre Gesellschafter.

Die Gesellschaft muß eine Amtsstelle erhalten.

Die Einweisung einer société civiles professionnelle in
eine Amtsstelle und die Ernennung eines jeden ihrer Mitglie-
der zum huissier de justice associé (h. d. j. als Gesellschafter)
erfolgt durch den Garde des Sceaux, den Justizminister.

Die Gesellschaft nimmt ihre Tätigkeit auf, sobald einer
ihrer Gesellschafter vereidigt worden ist.

ab. Wie die société civiles professionnelle funktioniert

– Geschäftsführung:

Die Geschäftsführung erfolgt durch alle Gesellschafter, die
persönlich oder als Gesamtschuldner gegenüber der Gesell-
schaft oder gegenüber einem Dritten haften. Jeder Gesell-
schafter verfügt über eine Stimme.

– Übertragung von Geschäftsanteilen:

Die Übertragung kann durch einen Gesellschafter oder
seine Erben erfolgen. Hier finden sich erneut die Grundsätze
der Verkehrsfähigkeit.

– Berufsausübung

Auch als Gesellschafter übt der huissier de justice aus-
schließlich diesen Beruf aus mit allen eventuell hinzukom-
menden weiteren Aufgaben.

b. Andere Gesellschaftsformen für huissiers de justice

Es bestehen noch andere Formen der Zusammenarbeit in
Gesellschaften:

– Sociétés d’huissiers de justice. Es handelt sich um Gesell-
schaften zur gemeinsamen Aufbringung der Mittel für eine
Kanzlei.

– Sociétés d’exercice libéral à forme commerciale (Gesell-
schaften zur Ausübung eines freien Berufs in Form von
Handelsgesellschaften): Gesellschaften mit beschränkter
Haftung oder Aktiengesellschaften.

Diese Formen treten sehr selten auf, manche überhaupt
nicht, weil sie mit der Funktion des Amtsträgers kaum verein-
bar sind.

V – AUFGABEN DES HUISSIER DE JUSTICE

Wie bereits ausgeführt wurde, ist der huissier de justice
einem besonderen Berufsrecht unterworfen.

Seine Aufgaben sind umfangreich und sehr verschieden.
Manche werden im Rahmen eines Monopols erfüllt, für andere
besteht ein Wettbewerb.

Neben den traditionellen Aufgaben, die ihren Ursprung un-
mittelbar in der Berufsgeschichte haben, kann der huissier de
justice zusätzliche Tätigkeiten ausführen, die in keiner direk-
ten Verbindung zur Rechtspflege stehen.

Im Laufe der Jahre hat der huissier de justice seine Tätig-
keit weiterentwickelt und seinen Arbeitsbereich vergrößert.
So kann er künftig zur Beitreibung der Beträge aus unbezahl-
ten Schecks vollstreckbare Titel erlassen.

Damit erstellt er ebenso wie der Notar Urkunden mit der
bekannten Vollstreckungsklausel.
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A. HAUPTSÄCHLICHE ODER TRADITIONELLE AUFGA-
BEN

Solche Aufgaben gibt es sowohl im Rahmen des Monopols
des huissiers de justice als auch im nichtmonopolistischen Be-
reich.

1. Aufgaben, für die ein Monopol besteht

Hierhin gehören zwei große Aufgabenbereiche. Einer be-
steht darin, Betroffenen oder sonstigen Bürgern bestimmte
Dokumente zur Kenntnis zu bringen, also in der Zustellung
(1). Der andere betrifft im Gegensatz dazu die Durchsetzung
vollstreckbarer Titel mit Hilfe von Urkunden, also die
Zwangsvollstreckung (2).

Diese beiden Aufgabenbereiche rechtfertigen in vollem
Umfang die Bezeichnung als Hilfsperson der Rechtspflege,
die den huissier de justice kennzeichnet. Er ist damit ein we-
sentliches Element des französischen Gerichtssystems. So-
wohl vor als nach der gerichtlichen Entscheidung ist er am
Werk der Justiz beteiligt.

a. Zustellung

Diese Tätigkeit dient dazu, einem Betroffenen ein gericht-
liches oder auch nur juristisches Dokument zur Kenntnis zu
bringen. Der huissier oder sein vereidigter Kanzlist begibt sich
zum Wohnsitz des Betroffenen um ihm eine Abschrift der Ur-
kunde zu übergeben, die den Gegenstand der Zustellung bil-
det. In Belgien gibt es keine vereidigten Kanzlisten, so daß der
huissier de justice die Zustellung selbst vornimmt.

Der huissier de justice beglaubigt die Angaben in der Zu-
stellungsurkunde. Diese Angaben können nur in einem
schwierigen Verfahren wegen Urkundenfälschung angegrif-
fen werden.

Der huissier de justice erstellt die Zustellungsurkunde und
trägt die Haftung für diese Zustellung.

Er muß daher die Form der Urkunde und den Inhalt des Do-
kuments im Hinblick auf die geltenden Vorschriften und das
gewählte Verfahren überprüfen.

Es wird immer die persönliche Zustellung angestrebt, aber
damit die Justiz nicht lahmgelegt wird, gibt es ergänzende
Vorschriften.

Ist die persönliche Zustellung nicht möglich, kann der huis-
sier de justice die Urkunde einer am Wohnsitz des Empfängers
oder seinem Arbeitsplatz anwesenden Person übergeben.
Schließlich kann er sie auch im Bürgermeisteramt niederle-
gen, damit der Betroffene sie nach einer Mitteilung durch den
huissier de justice dort abholen kann.

Diese strengen Regeln zeigen die Überlegenheit dieser Art
der Zustellung gegenüber der Zustellung durch Brief.

Manche der Urkunden nennt mangerichtliche Urkunden,
andere sind dagegenaußergerichtlich.

– Gerichtliche und außergerichtliche Urkunden

aa. Gerichtliche Urkunden:

Diese sind unmittelbar an ein gerichtliches Verfahren ge-
bunden, z. B. Klageschriften, die ein Gerichtsverfahren einlei-
ten.

Hier gelten strenge Regeln, deren Einhaltung das Gericht
überwacht, um eventuelle Verstöße zu sanktionieren und ge-

gebenenfalls die Unwirksamkeit der Zustellung festzustellen,
was zur Haftung des huissier de justice führt.

Auch die im Rahmen der Vollstreckung durch den huissier
de justice ausgehändigten Urkunden gehören in diese Gruppe.

Beschaffenheit und Form der Urkunde sind sehr wichtig,
denn die Urkunde ist ein wesentliches Mittel zur Information.

bb. Außergerichtliche Urkunden:

Dazu gehören Mietvertragskündigungen. Der Vermieter
informiert z. B. den Mieter über seine Absicht, den Mietver-
trag nicht zu verlängern.

Bei der gleichen Gruppe außergerichtlicher Urkunden
müssen wir auch die Aufforderungsschreiben erwähnen, in
denen aufgefordert wird, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu
zahlen. Dabei geht es darum, jemanden aufzufordern, eine
Verpflichtung zu erfüllen oder eine Handlung zu unterlassen.
Dies ist oft ein Mittel zur Vermeidung eines Prozesses, aber
auch der Ausgangspunkt eines streitigen Verfahrens.

Dies sind nur einige Beispiele für außergerichtliche Urkun-
den, von denen es eine unendliche Vielzahl geben kann. Dank
dieser Urkunde des huissier de justice kann man sich gegen die
Untätigkeit einer Person zur Wehr setzen.

b. Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen

Allein der huissier de justice kann die Vollstreckung aus
gerichtlichen Entscheidungen durchführen. In diesem Bereich
besitzt er eine Pflicht zum Tätigwerden, aber auch eine Bera-
tungspflicht und dies sowohl gegenüber dem Gläubiger als
auch gegenüber dem Schuldner. Er bestimmt den Ablauf der
Vollstreckung und wählt in Abstimmung mit dem Gläubiger
das geeignetste Verfahren. Die Vollstreckung erfolgt unter
seiner alleinigen Verantwortung. Er kann, wenn er es für nötig
erachtet oder das Gesetz es zuläßt, alle erforderlichen Geneh-
migungen einholen. So stellt er bei den verschiedenen zustän-
digen Gerichten die zur Vollstreckung erforderlichen Anträge.
Beim Auftreten von Schwierigkeiten, vor allem zur gewaltsa-
men Öffnung einer Privatwohnung, kann er besondere Zeugen
herbeirufen (Polizeikommissare, Angehörige der Gendarme-
rie) und, falls er auf Widerstand trifft, die Hilfe der öffentli-
chen Gewalt anfordern.

Die Vollstreckungstätigkeit ist sehr umfangreich. Sie be-
ginnt mit vorbereitenden Handlungen und endet, wenn nötig,
mit der Versteigerung von Gegenständen, die dem Schuldner
gehören.

Daneben und vor jeder Vollstreckungsmaßnahme kann der
huissier de justice Maßnahmen zur Sicherung ergreifen. Dies
geschieht aufgrund von gerichtlichen, privaten oder wechsel-
rechtlichen Urkunden oder mit Zustimmung des Richters ins-
besondere durch Arrest in bewegliche Sachen und Bankkonten
oder durch die Stillegung von Fahrzeugen.

Im Falle eines Problems, einer Anfechtung oder wenn er es
sonst für richtig hält, ruft der huissier de justice das Gericht an
und begibt sich selbst dorthin, um die notwendigen Verurtei-
lungen zur Beseitigung des Problems oder der Anfechtung zu
erreichen.

2. Aufgaben außerhalb des Monopols

Der Berufsstand des huissiers de justice zählt zum Kreis
derjenigen, denen Rechtsberatung und Erstellung von Privat-
urkunden gesetzlich erlaubt sind.
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Diese außerhalb des Monopols liegenden Tätigkeiten kön-
nen in drei Gruppen eingeteilt werden. Manche beziehen sich
auf die Erstellung von Urkunden (a), andere betreffen die au-
ßergerichtliche Beitreibung von Forderungen (b). Der dritte
Bereich besteht in seiner gerichtlichen Tätigkeit (Antragstel-
lung, c).

a. Erstellung von Urkunden

Gemeint sind hier keine öffentlichen, sondern private Ur-
kunden und Urkunden über Tatsachenfeststellungen.

aa. Privaturkunden

Der huissier de justice darf alle Privaturkunden errichten.
So verfaßt er in der täglichen Praxis ständig Mietverträge über
Wohn- oder Geschäftsräume oder landwirtschaftliche Pacht-
verträge.

Dies gestattet ihm, sich sowohl bei Einzelpersonen als auch
bei Firmen immer wieder in Erinnerung zu rufen.

ab. Procès-verbaux de constat (Urkunden über Tatsachen-
feststellungen)

Diese Tätigkeit wird sehr intensiv ausgeübt. Der constat
(Feststellungsurkunde) gestattet es, vor jedem Prozeß oder
jeder gerichtlichen Entscheidung einen Beweis zu sichern. Er
ist damit besonders wichtig, wenn der Rechtsstreit noch nicht
eingeleitet ist oder noch an seinem Anfang steht.

Der huissier de justice erstellt eine Art photographischer
Aufnahme von einer Situation, die zu einem bestimmten Zeit-
punkt besteht. Diese Beschreibung ist unparteiisch. Ihr gesam-
ter Wert liegt in ihrer Genauigkeit und Neutralität.

Solche Urkunden kann der huissier de justice auf Antrag
von Einzelpersonen oder auf Ersuchen durch ein Gericht er-
stellen. Im letzteren Fall liefert er dem Richter eine zusätzliche
Information, die diesem zur Entscheidungsfindung gefehlt hat.
Für den Richter hat der constat die Bedeutung einer einfachen
Auskunft.

Die Feststellungsurkunde wird vornehmlich in Gegenwart
der Parteien aufgenommen, aber hierzu besteht keine Ver-
pflichtung.

ac. Beratung

Der huissier de justice wird täglich durch Mandanten um
Rat befragt; die Beratungen erfolgen schriftlich oder mündlich
und betreffen die verschiedensten Themen.

b. Beitreibung von Forderungen

Die Beitreibung von Forderungen kann außergerichtlich
geschehen, wobei dem huissier de justice in den Grenzen sei-
nes Standesrechts die Wahl der geeigneten Mittel überlassen
ist.

c. Vertretung vor Gericht

Seit einigen Jahren kann der huissier de justice seine Man-
danten vor dem tribunal de commerce (Handelsgericht) vertre-
ten, um ein obsiegendes Urteil zu erhalten (ca), aber er kann
auch bei verschiedenen anderen Gerichten Anträge stellen
(cb).

ca. Vertretung vor dem tribunal de commerce (Handelsge-
richt)

Diese Art der Vertretung gibt es seit einigen Jahren; sie ge-
stattet dem huissier de justice zugunsten einer der bei Gericht
anwesenden Parteien aufzutreten.

cb. Anträge bei anderen Gerichten

Diese Möglichkeit besteht bei allen Gerichtszweigen, bei
denen kein Anwaltszwang (wie z. B. beim tribunal de grande
instance) existiert.

Gleiches gilt für das vereinfachte Verfahren der injonction
de payer (gerichtliches Mahnverfahren).

Im Falle drohender Gefahren bei der Beitreibung von For-
derungen können Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich dem
Schuldner gehörender Gegenstände getroffen werden. Dazu
bedarf es der Zustimmung des Vollstreckungsgerichts oder
des Präsidenten des tribunal de commerce.

Die dazu erforderlichen Anträge darf der huissier de justice
stellen, ohne daß es auf die Höhe der Forderung ankommt.

B. WEITERE TÄTIGKEITEN

Diese sog. activités accessoires (zusätzliche Tätigkeiten)
rechtfertigen sich aus dem Bestreben, daß sich die Kanzlei
wirtschaftlich trägt und sind im allgemeinen dann anzutreffen,
wenn die hauptsächlichen Tätigkeiten nur in geringem Um-
fang ausgeübt werden. So verhelfen sie dem Kanzleiinhaber
zur Erzielung hinreichender Einkünfte.

C. SONDERFALL: VERSTEIGERUNGEN

Der huissier de justice kann bewegliche Sachen verstei-
gern. Die Versteigerungen erfolgen freiwillig oder im Rahmen
der Zwangsvollstreckung.

VI – HAFTUNG DES HUISSIER DE JUSTICE

Die Haftung des huissier de justice kann in drei hauptsäch-
lichen Bereichen eintreten:

A Responsabilité civile (zivilrechtliche Haftung)

B Responsabilité pénale (strafrechtliche Haftung)

C Responsabilité professionnelle et déontologique
(Haftung aus Berufs- und Standesrecht)

A. ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG

Der Begriff der responsabilité civile umfaßt alle Vorschrif-
ten, nach denen derjenige, der einem anderen einen Schaden
zufügt, diesen durch Schadenersatzleistung an den Geschädig-
ten beseitigen muß.

Darin enthalten sind sowohl die deliktische als auch die
vertragliche Haftung.

Die genannte Vertragshaftung ergibt sich aus den Vor-
schriften über den Auftrag. Der huissier de justice ist Beauf-
tragter seines Mandanten und muß daher für seine Verpflich-
tungen gegenüber diesem einstehen.

Die deliktische Haftung entsteht bei pflichtwidrigem Han-
deln des huissier de justice in Ausübung seiner auf Delegation
öffentlicher Gewalt beruhenden Tätigkeit.

Hiernach und zur Vermeidung von Abgrenzungsschwie-
rigkeiten wird auf den Begriff der „faute“ (Verschulden) als
Hauptursache der zivilrechtlichen Haftung hingewiesen.
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Das Verschulden des huissier de justice kann als Verlet-
zung einer Pflicht definiert werden.

Andererseits ist es zum Vorliegen des Verschuldens immer
erforderlich, daß die Mißachtung einer allgemeinen oder einer
durch die Rechtsordnung auferlegten besonderen Verpflich-
tung festgestellt wird.

Damit können die Gerichte sowohl positives Handeln als
auch Unterlassen ahnden.

Der huissier de justice ist Pflichten unterworfen, die unmit-
telbar auf sittlichen Geboten, auf sozialen Gesichtspunkten
und auf Vertrag beruhen.

Als Beauftragter, der an einen Vertrag gebunden ist, haftet
er für den Schaden den sein Mandant erleidet.

Die gegenwärtige Rechtsprechung tendiert dazu, stets de-
liktische Haftung des huissier de justice anzunehmen.

Letztlich ist der huissier de justice verpflichtet, unter Ein-
satz aller seiner Fähigkeiten auf das jeweils erstrebte Ziel hin-
zuwirken.

Das Vorstehende gilt sowohl für huissiers de justice, die
den Beruf selbst ausüben als auch für von huissiers gebildeten
sociétés civiles professionnelles (s. o.).

B. STRAFRECHTLICHE HAFTUNG

Als vereidigter Amtsträger der Rechtspflege kann der huis-
sier de justice strafrechtlich erheblich belangt werden.

So kann die durch einen huissier de justice in Ausführung
seiner Funktionen vorgenommene Fälschung öffentlicher Ur-
kunden als „crime“ (Verbrechen) angesehen werden, was den
huissier de justice der Entscheidung der cour d’assises
(Schwurgericht) über die Schuldfrage unterwirft.

Gleiches gilt für die Veruntreuung von öffentlichen oder
privaten Geldern, die der huissier de justice verwahrt, oder von
Beiträgen, die er im Zuge von gerichtlichen oder außergericht-
lichen Beitreibungen eingenommen hat.

Alle aus zivilrechtlichem oder strafrechtlichem Verschul-
den des huissier de justice entstehenden Schäden sind durch
eine Haftpflichtkasse gedeckt, die „bourse commune“, mittels
derer der gesamte Berufsstand die Haftung übernimmt.

C. HAFTUNG AUS BERUFS- UND STANDESRECHT

Diese kommt in den gemeinhin so genannten „peines dis-
ciplinaires“ (Disziplinarstrafen) zum Ausdruck, die teils auf
Gesetz, teils auf Berufsrecht beruhen.

Der huissier de justice ist der Spruchgewalt einer Diszipli-
narkammer unterworfen, die in jedem Departement besteht
und mit in allgemeinen Wahlen gewählten Berufskollegen be-
setzt ist.

Sie besteht aus einem Vorsitzenden, einem Geschäftsfüh-
rer, einem Sekretär, einem Schatzmeister, einem Berichter-
statter und weiteren gewählten Mitgliedern (vgl. oben Kap. II
B 1).

Der Geschäftsführer ist zuständig für die Verfolgung von
Disziplinarsachen, über die die Disziplinarkammer entschei-
det.

Je nach Schwere der Verfehlung können folgende gesetz-
lich festgelegte Disziplinarstrafen verhängt werden:
– rappel à 1’ordre (Ermahnung)
– censure simple (einfache Rüge)

– censure devant la chambre assemblée (Rüge vor der ver-
sammelten Kammer)

– défense de récidiver (Rückfallverbot)

– interdiction tempraire (zeitweises Verbot der Amtsaus-
übung)

– destitution (Entfernung aus dem Amt)

Zusätzlich zu diesen Strafen kann das passive Wahlrecht
zu Körperschaften entzogen werden.

In wenigen Zeilen dargestellt sind dies die wesentlichen
Elemente der Haftung des huissier de justice.

Aus den kurzen Darlegungen ergeben sich dennoch klar
die allgemeinen und besonderen Pflichten dieses Berufsstan-
des.

Leistungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sind immer mit
dem Begriff der Haftung verbunden. Dies ist eine feste Größe,
die dazu beiträgt, den Fortbestand des Berufs zu sichern.

VII – BEZIEHUNGEN DES HUISSIER DE JUSTICE
ZU DEN ANDEREN JURISTISCHEN BERUFEN

In die Verwaltung der Rechtspflege teilen sich zahlreiche
Berufe. Sie sind Hilfspersonen der Rechtspflege und echte
Partner, die für Gerichte und Parteien ihren Beitrag leisten.

Wirft man einen Blick auf die Gesamtheit der Hilfsperso-
nen der Rechtspflege, so ruft deren Zahl und die Vielfalt ihrer
Aufgaben Erstaunen hervor.

Einige beraten und vertreten die Prozeßparteien (Rechts-
anwälte und avoués [Sachwalter] bei der cour d’appel [Beru-
fungsgericht]), andere sind zugleich Helfer des Gerichts und
Beauftragte der Parteien (huissiers de justice und administra-
teurs judiciaires [gerichtlich eingesetzte Verwalter]).

A. GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG

Die historische Entwicklung eines jeden der betreffenden
Berufe zeigt einerseits Konstanz in den Haupttätigkeiten und
andererseits eine wesentliche Veränderung der zusätzlichen
Betätigungen.

Was den huissier de justice angeht, so ist festzuhalten, daß
dieser während mehrerer Jahrzehnte die Entwicklung seines
Tätigkeitsfeldes mehr über sich ergehen lassen mußte als er sie
selbst gestaltet hat.

Diese offensichtliche Passivität kann man ihm jedoch nicht
vorwerfen, denn diese Entwicklung ergab sich in erster Linie
aus den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderun-
gen seines Umfeldes und den daraus resultierenden Reformen
von Rechtsvorschriften.

So sind seit dem Ende des zweiten Weltkrieges mehrere
ebenso neue wie unerwartete Tätigkeitsgebiete entstanden:
z. B. hat der Wohnraummangel der Nachkriegszeit zu erhebli-
chen Streitigkeiten zwischen Vermietern und Mietern geführt.

Durch die beträchtliche Ausweitung der Autoindustrie in
den sechziger Jahren ohne entsprechenden Ausbau der Straßen
mußte der huissier de justice zahlreiche Unfallaufnahmen vor-
nehmen, die eine Verfügbarkeit rund um die Uhr erforderten.

Um 1969 führte der starke wirtschaftliche Aufschwung
zum Auftauchen des Konsumentenkredits und damit auch zum
Ausbleiben der Rückzahlungen durch Kreditnehmer. Die Kre-
ditgeber wandten sich an die huissiers de justice, was große
Mengen von Streitverfahren auslöste, die die Amtsstellen der
huissiers de justice überschwemmten.
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Einstellung und Arbeitsmethoden mußten sich weiterent-
wickeln und an eine bis dahin unbekannte Situation anglei-
chen.

Wenn der Bereich der Beitreibung von Forderungen auch
geblieben ist, so hat er doch eine abnehmende Tendenz und
zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen:
– Mit Hilfe und Partnerschaft der Automobilbranche und der

Banken wurde die Entwicklung von Gesellschaften voran-
getrieben, die sich auf den Umgang mit Forderungen spe-
zialisiert haben und über erhebliche finanzielle Mittel ver-
fügen.

– Durch ständiges Anwachsen der Arbeitslosigkeit ist eine
merkliche Verringerung der den am wenigsten zahlungsfä-
higen Schuldnern verbleibenden finanziellen Möglichkei-
ten eingetreten.

– Das letzte Ereignis, das das wirtschaftliche Umfeld des
huissier de justice verändert hat, war das Auftreten eines
ganz bedeutenden Gläubigers: des Staates.

Wenn dieser bislang auch schon gelegentlich mit unserem
Beruf zwecks Beitreibung einiger seiner Forderungen zusam-
menarbeitete, so habe ihn jetzt finanzielle Zwänge dazu ge-
bracht, die Tätigkeit seiner huissiers du Trésor (Vollstrek-
kungsbeamte, die ausschließlich Forderungen der Staatskasse
beitreiben) einzuschränken und sich an den huissier de justice
zu wenden.

B. RECHTSANWÄLTE

Die Beziehungen zu den anderen juristischen Berufen fin-
den zur Zeit hauptsächlich in Form des Wettbewerbs statt,
weil jeder versucht, nicht durch ein Monopol geschützte Tätig-
keitsbereiche selbst auszuführen.

Bis vor kurzem wurde weder für die Rechtsberatung noch
für die Abfassung von Privaturkunden eine juristische Prüfung
verlangt. Für den Verbraucher gab es demzufolge auch keine
Garantie für wissenschaftliche Fähigkeiten oder korrektes
Vorgehen.

Seit dem Gesetz vom 31. Dezember 1990 stehen solche
Tätigkeiten nicht mehr jedermann offen, sondern haben eine
enge Regelung erfahren zugunsten von Personen, die grund-
sätzlich zwei Anforderungen genügen:
– die licence en droit besitzen und
– in einer im Gesetz selbst enthaltenen Liste der betroffenen

Personen aufgeführt sind.

Selbstverständlich sind die huissiers in dieser Liste ge-
nannt, zusammen mit den Rechtsanwälten, Notaren, avoués
(Sachwaltern), administrateurs judiciaires (gerichtlich einge-
setzte Verwalter), Hochschullehrern …

Seit drei Jahren versucht jeder dieser Berufe mit eigenen
Argumenten seinen Tätigkeitsbereich in Richtung auf Unter-
nehmen oder Privatpersonen auszudehnen.

In diesem Umfeld nimmt der huissier de justice eine eigen-
tümliche Stellung ein.

Viele huissiers de justice haben Anwaltskanzleien in ihrer
Mandantschaft. Das ist besonders auffallend in Paris, wo das
Zahlenverhältnis eine deutliche Sprache spricht: mehr als
10.000 Rechtsanwälte für 160 huissiers de justice.

Die Anwälte beauftragen sie also punktuell mit Ladungen
und Zustellungen und danach mit der Vollstreckung aus zu-
gunsten ihrer Mandanten ergangenen Urteilen.

Außerhalb von Paris, wo der zahlenmäßige Unterschied
weniger deutlich ist, hat der huissier de justice einen direkte-

ren Kontakt zu den Betroffenen und es geschieht öfters, daß er
eine Akte an einen Rechtsanwalt weitergibt und diesen aus-
schließlich mit der Vertretung vor Gericht und damit dem
Sachvortrag beauftragt.

C. NOTARE

Die Notare besitzen die gleiche Stellung als Amtsträger der
Rechtspflege und die gleiche berufsständische und disziplina-
rische Organisation wie die huissiers de justice.

Die Monopoltätigkeiten sind sehr spezialisiert und daher
unterschiedlich: Abfassung öffentlicher Urkunden durch den
Notar und Vollstreckung daraus durch den huissier de justice.

Im Beratungsbereich suchen die Notare die Annäherung an
Wirtschaftsunternehmen und siedeln sich in den großen Bal-
lungszentren an.

D. AVOUES

Nur die avoués dürfen vor der cour d’appel auftreten, die
die zweite Stufe der Rechtsprechung darstellen (Anm. d.
Übers.: Dabei ist das tribunal d’instance nicht mitgerechnet).

Die Berufe des avoué und des huissier de justice scheinen
sich sehr nahe zu stehen: beide sind Amtsträger der Rechts-
pflege und Spezialisten. Tatsächlich sind ihre Aufgabenberei-
che völlig unterschiedlich, so daß die Beziehungen im wesent-
lichen aus der Zustellung von Prozeßurkunden durch huissiers
de justice in einigen Phasen des Berufungsverfahrens beste-
hen.

Schließlich und an der Schwelle des dritten Jahrtausends
trachten die huissiers de justice danach, sich als Spezialisten
eines in voller Entwicklung befindlichen Rechtsbereichs
durchzusetzen:den Vollstreckungsverfahren.

VIII – BERUFSAUSBILDUNG

Die französischen huissiers de justice verfügen über ein
perfektioniertes Ausbildungssystem, welches 1963 eingeführt
und seither ständig verbessert wurde.

In Frankreich gibt es 3.200 freiberufliche huissiers de justi-
ce, die 12.000 Mitarbeiter beschäftigen. Daneben sind 600 An-
wärter im Vorbereitungsdienst bei den Amtsstellen.

Das Ausbildungsschema kennt drei Ausbildungsrichtun-
gen, wie nachstehend dargestellt:

A. AUSBILDUNG DER MITARBEITER

Die Ausbildung der Mitarbeiter findet in zwei Formen
statt:

1. Ausbildung der Büroangestellten

Hierbei sollen die Büroangestellten (Sekretärinnen,
Schreibkräfte, Telefonisten …) ohne höheren Abschluß wäh-
rend ihrer Berufstätigkeit besondere Kenntnisse erwerben, um
innerhalb der Kanzlei aufsteigen zu können.

> MITARBEITER
(paritätisches System)

AUSBILDUNG > ANWÄRTER

> HUISSIERS DE JUSTICE
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So kann eine einfache Sekretärin clerc (Schreiberin, Kanz-
listin), also direkte Mitarbeiterin des huissier de justice wer-
den.

Das Personal umfaßt hauptsächlich dieBüroangestellten
(Sekretärinnen, Schreibkräfte, Telefonistinnen, Buchhalter)
und dieclercs(Kanzlisten): Kanzlisten zur Zustellung von Ur-
kunden, für Feststellungen, zur Tätigkeit in Verfahren und
schließlich principaux clercs (Bürovorsteher).

2. Vorbereitung auf den Beruf des huissier de justice

Es gibt zwei Arten, wie man huissier de justice werden
kann:

– interner Zugang

– externer Zugang

Nach diesen beiden Zugangswegen bereitet die Ausbil-
dungsabteilung der nationalen Kammer auf den Beruf vor.

a. Interner Zugang

Ein gewöhnlicher Angestellter kann nach 10 Berufsjahren
huissier de justice werden, wenn er bestimmte Bedingungen
erfüllt und insbesondere durch eine fünfjährige Tätigkeit als
Bürovorsteher seine beruflichen Fähigkeiten nachweist.

Gleichwohl muß er in den zehn Jahren das diplôme d’apti-
tude intellectuelle („Diplom über geistige Fähigkeiten“) der
Ecole Nationale de Procédure (Ausbildungsstätte für Ange-
stellte) erlangt haben, das er von der Ausbildungsabteilung der
nationalen Kammer erhält.

Außerdem muß er die Zugangsprüfung für den Beruf des
huissier de justice bestehen.

– Wie ist die Ausbildung aufgebaut?

Die Ausbildung erfolgt durch die Ecole Nationale de Pro-
cédure (s. o.). Diese berufliche Ausbildungsstätte wird ganz
von der nationalen Kammer der huissiers de justice finanziert.
Sie wird verwaltet durch einen paritätischen Ausschuß, der mit
huissiers de justice und Vertretern des Büropersonals besetzt
ist.

Der „Schulbesuch“ erfolgt durch Fernunterricht und regio-
nale Veranstaltungen, um lange Reisen der Angestellten zu
vermeiden.

Der Lehrkörper besteht aus huissiers de justice, Richtern
und Hochschullehrern.

Die Ausbildung dauert fünf bis acht Jahre.

Sie variiert je nach Schulbildung und Bildungszielen des
Angestellten.

So muß ein Abiturient, der in einer Kanzlei angestellt wird
und Schreiber für die Tätigkeit in Gerichtsverfahren oder huis-
sier de justice werden will, im ersten Fall zwei und im zweiten
Fall sechs Jahre die E. N. P. besuchen.

Während der gesamten Ausbildung legen die Angestellten
Prüfungen ab, bei deren Bestehen sie ein Anrecht auf Gehalts-
zulagen erwerben.

Am Ende der Ausbildung steht das Diplom der E. N. P.
Nur dieses Diplom kann die licence en droit für diejenigen er-
setzen, die huissier de justice werden möchten, aber kein Jura-
studium durchführen konnten.

Ausbildungsschema:

b. Externer Zugang

Der Anwärter für den Beruf des huissier de justice muß die
licence en droit besitzen (maîtrise ab 1. Januar 1995) und
einen Vorbereitungsdienst von zwei Jahren in der Kanzlei
eines huissier de justice (bald verlängert auf drei Jahre), gelei-
stet haben.

Der Vorbereitungsdienst hat zwei Ziele:

– Vorbereitung auf die staatliche Prüfung zum huissier de ju-
stice;

– Vorbereitung auf die Berufsausübung.

Diese zweifache Ausbildung durch eine besondere Abtei-
lung des centre de Formation (Berufsbildungszentrum) der na-
tionalen Kammer durchgeführt, die den Namen „Département
Formation des Stagiaires“, D. F. S. (Abteilung für Ausbildung
der Anwärter) trägt.

B. AUSBILDUNG DER BERUFSANWÄRTER

Während des Vorbereitungsdienstes erfolgt diegesamte
theoretische Ausbildung durch die Ecole Nationale de Procé-
dure (Fernkurse, Lehrveranstaltungen …). Daneben führt die
Ausbildungsabteilung der nationalen Kammer durch ihr Dé-
partement formation des Stagiaires (s. o.) eine zusätzliche be-
sondere Ausbildung für solche Anwärter durch, die über den
externen Weg, d. h. direkt von der Universität kommen.

Diese Zusatzausbildung erfolgt in Form von Vorlesungen,
Seminaren und Zusammenkünften. Sie soll die Berufsaus-
übung in einem Büro erleichtern, indem sie den Erwerb ge-
nauerer Kenntnisse der Probleme von Kanzleiführung, EDV,
Kommunikationstechnik, Buchführung etc. anbietet.

Die Ausbildung muß pragmatisch sein. Deswegen wird
auch in der Kanzlei selbst nach einem Ausbildungsplan ver-
fahren, der zuvor vom Département Formation des Stagiaires
(s. o.), dem Ausbilder und dem Anwärter gemeinsam aufge-
stellt wird.

So kann der Plan z. B. vorsehen, daß der Anwärter wäh-
rend des ersten Monats des Vorbereitungsdienstes eine Akte
und ein Verfahren auf Zahlung von Unterhalt durcharbeitet,
dann im zweiten Monat eine Akte und ein Verfahren zur
Lohnpfändung etc.

Ein Mitarbeiter des Département Formation des Stagiaires
der nationalen Kammer überprüft von Zeit zu Zeit die Fort-
schritte des Vorbereitungsdienstes in der betreffenden Kanz-
lei. Es ist noch zu erwähnen, daß die Gebühren für die Ein-
schreibung der Anwärter zu Vorlesungen und Vorträgen recht
gemäßigt sind.

Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit kann der Anwärter am
Examen teilnehmen, welches zur Ausübung des Berufs des
huissier de justice unerläßlich ist.

Angestellter

Abitur

Schreiber / Bürovorsteher

Schreiber
Diplom
E.N.P.

2 J.
Vorbereitg.
f. Examen
huiss. de j.

Examen
zum
huiss. de
justice

4 J.
---------

-- 4 J. --

10 Jahre
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– Das Examen

An der Prüfung können teilnehmen:
– Absolventen des internen Wegs
– nach zehn Jahren Berufstätigkeit entsprechend den in die-

ser Zeit gezeigten Fähigkeiten und unter der Vorausset-
zung, daß das Diplom der Ecole Nationale de Procédure
vorgewiesen werden kann;

– Absolventen des externen Wegs
– wenn sie die licence en droit besitzen und darüber hinaus

zwei Jahre Vorbereitungsdienst abgeleistet haben.

Die Prüfung findet jährlich zweimal in Paris statt, unter der
Aufsicht einer nationalen Prüfungskommission, die durch den
Justizminister ernannt wird und der ein Richter der Cour de
Cassation (Kassationsgerichtshof) vorsitzt. Die Kommission
besteht aus Richtern, Hochschullehrern, huissier de justice und
Kanzlisten oder Bürovorstehern.

Das Examen besteht aus schriftlichen und mündlichen
Prüfungen. Es gilt als schwierig; die Durchfallquote liegt bei
55–60 % der Kandidaten.

Die Ausbildung der Anwärter wird voll durch die nationale
Kammer finanziert.

Um die Schaffung von Ausbildungsplätzen für Anwärter
zu fördern und dem ausbildenden huissier de justice, der einen
Teil seiner Zeit der Ausbildung widmet, einen Ausgleich zu
gewähren, erstattet das centre de formation (s. o.) der nationa-
len Kammer dem Ausbilder einen Teil der von ihm gezahlten
Sozialbeiträge.

C. WEITERBILDUNG DER HUISSIERS DE JUSTICE

Die Ausbildung der huissier de justice ist die gleiche wie
die der anderen Juristen (Richter, avoués (s. o.), Rechtsan-
wälte …).

Darüber hinaus ist in Frankreich die Rechtsberatung, wie
die medizinische Behandlung, durch das Gesetz geschützt.

Nur sieben juristische Berufe sind befugt, uneingeschränkt
Rechtsberatung zu erteilen (Rechtsanwälte, Notare, Hoch-
schullehrer … undhuissiers de justice).

Diese den huissiers de justice zuerkannte Eigenschaft be-
dingt eine ständige Aktualisierung der Rechtskenntnisse.

Darüber hinaus müssen die huissiers de justice in der Lage
sein, auf eine ständige Verbesserung der Qualität ihrer Lei-
stungen zu achten.

Um diesen Notwendigkeiten zu genügen, organisiert das
centre de formation der nationalen Kammer dieständige Wei-
terbildung und die Nachschulung der im Berufsleben stehen-
den huissiers de justice. Dies geschieht durch ein Institut mit
dem Namen „Institut de Formation Continue des Huissier de
Justice“, I. F. O. C. H. (Institut für Weiterbildung der huissiers
de justice).

Die Weiterbildung findet in Form von nationalen und inter-
nationalen Konferenzen und Kongressen sowie Seminaren
statt.

Um die Weiterbildung noch zu vervollkommnen, besitzt
die nationale Kammer eine Verlagsgesellschaft, die folgendes
veröffentlicht:

– eine zweimal im Monat erscheinende Zeitschrift die – als
einzige in Frankreich – auf das Zivilprozeß- und Vollstrek-
kungsrecht spezialisiert ist,

– die Arbeiten der Konferenzen oder über Rechtsprobleme
arbeitenden Ausschüsse der nationalen Kammer,

– sonstige juristische Werke.

Es empfiehlt sich noch der Hinweis, daß im Rahmen der
Ausbildungsabteilung der nationalen Kammer ein Institut In-
ternational de Droit Judiciaire et de Procédure d’Exécution
(Internationales Institut für Zivilprozeßrecht und Vollstrek-
kungsverfahren), welches in Paris Seminarreihen über The-
men aus der Rechtsvergleichung mit ausländischen Teilneh-
mern veranstaltet.

R E C H T S P R E C H U N G

Art. 34 GG; § 839 BGB; § 885 ZPO; § 39 OBG NW

1. Wenn im Falle der behördlichen Einweisung eines Ob-
dachlosen dieser sich nach Ablauf der Einweisungsfrist
weigert auszuziehen, ist die Einweisungsbehörde gegen-
über dem betroffenen Eigentümer verpflichtet, die Woh-
nung freizumachen; dies gilt auch dann, wenn es sich um
eine Einweisung in die von dem Eingewiesenen bisher ge-
nutzte Wohnung handelt und der Eigentümer einen Räu-
mungstitel besitzt.

2. Zur Frage eines Schadensersatzanspruchs des von der
Einweisung eines Obdachlosen betroffenen Eigentümers
aus Amtspflichtverletzung, wenn die Einweisungsbehörde
nach Ablauf der Einweisungsfrist ihrer Pflicht zur Frei-
machung der Wohnung nicht nachkommt und der Eigen-
tümer die Räumung mit Hilfe eines privatrechtlichen Ti-
tels auf seine Kosten selbst bewirkt.

Bundesgerichtshof, Urt. v. 13. 7. 1995
– III ZR 160/94 – (OLG Hamm)

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Kläger hatte gegen die Mieterin seines Einfamilienhauses in
Detmold, Frau G., ein Räumungsurteil erwirkt und den Gerichtsvoll-
zieher mit der Vollstreckung beauftragt; der Gerichtsvollzieher hatte
Räumungstermin auf den 19. März 1992 anberaumt. Am Morgen des
Räumungstermins, vor Durchführung der Räumung, wies die beklagte
Stadt die Mieterin mit ihren vier Kindern durch Ordnungsverfügung
zur Abwendung der Obdachlosigkeit in das Haus ein und ordnete die
sofortige Vollziehung dieser Verfügung an. Später verlängerte die Be-
klagte die zunächst bis zum 30. Juni 1992 befristete Einweisung bis
zum 15. Juli 1992 mit dem Hinweis, von da ab habe sie für Frau G.
eine andere Unterbringungsmöglichkeit. Da Frau G. zu diesem Ter-
min nicht auszog, ließ der Kläger die Wohnung am 20. August 1992
durch den Gerichtsvollzieher räumen.

Auf den vom Kläger gegen die Beklagte in Höhe von
7.527,51 DM geltend gemachten, vom Landgericht in Höhe von
4.411,84 DM bejahten Ersatzanspruch hat das Berufungsgericht unter
(weiterer) Klageabweisung im übrigen 4.645,59 DM nebst Zinsen zu-
gesprochen, nämlich: 1.075,70 DM Mietzinsausfall für die Zeit vom
15. Juli 1992 bis zum 20. August 1992, 233,85 DM Mietnebenkosten
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vom 19. März bis zum 20. August 1992 sowie 3.336,04 DM für die
Räumung einschließlich Reinigung des Wohnhauses.

Hiergegen richtet sich die – zugelassene – Revision der Beklagten,
die lediglich die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung der Miet-
nebenkosten vom 19. März bis zum 15. Juli 1992 (179,55 DM) hin-
nimmt.

I. Anspruch auf Ersatz von Mietausfall und von Mietneben-
kosten

1. Das Berufungsgericht hat einen Ersatzanspruch des Klä-
gers aus § 39 Abs. 1 OBG NW wegen des Mietzinsausfalls und
wegen der Mietnebenkosten (Wasser und Abwasser sowie
Müllabfuhr und Straßenreinigungskosten) in dem im Revi-
sionsverfahren allein noch streitigen Zeitraum vom 15. Juli bis
zum 20. August 1992 mit der Begründung bejaht, es handele
sich bei den betreffenden Einbußen um adäquat kausale Folgen
der Einweisungsmaßnahme der Beklagten. Ob die Maßnahme
rechtmäßig oder rechtswidrig gewesen sei, bedürfe keiner Ent-
scheidung, weil sich die Einstandspflicht der Beklagten im
ersteren Fall aus einer Inanspruchnahme des Klägers als Nicht-
störer (§ 39 Abs. 1 Buchst. a i. V. mit § 19 OBG NW), im letz-
teren Fall aus § 39 Abs. 1 Buchst. b OBG NW ergebe.

2. Diese Ausführungen halten jedenfalls im Ergebnis der
rechtlichen Nachprüfung stand.

a) Der rechtliche Ausgangspunkt des Berufungsgerichts –
Anpruchsgrundlage: § 39 Abs. 1 Buchst. a oder Buchst. b OBG
NW – ist allerdings insoweit bedenklich, als das Berufungsge-
richt es unterlassen hat, für die Alternative, daß die Einwei-
sungsverfügung der Beklagten rechtswidrig war, ein – mögli-
cherweise überwiegendes – Mitverschulden des Klägers (§ 40
Abs. 4 OBG NW) wegen Unterlassens der Inanspruchnahme
von Primärrechtsschutz (Widerspruch, Antrag auf aufschieben-
de Wirkung desselben, Anfechtungsklage gegen die Einwei-
sungsverfügung) in Betracht zu ziehen. Das stellt jedoch hier
den Ersatzanspruch des Klägers nicht in Frage. Denn dafür, daß
die Einweisungsmaßnahme der Beklagten als solche rechtswid-
rig war, mithin der Kläger sie durch Inanspruchnahme von Pri-
märrechtsschutz hätte erfolgreich bekämpfen können, sind hin-
reichende Anhaltspunkte nicht ersichtlich. Die Revision erhebt
zu diesem Punkt auch keine Rügen. Im Revisionsverfahren ist
demnach davon auszugehen, daß für den in Rede stehenden Er-
satzanspruch (nur) § 39 Abs. 1 Buchst. a OBG NW – recht-
mäßige Inanspruchnahme des Klägers als Nichtstörer durch die
Ordnungsbehörde – Anspruchsgrundlage ist.

b) Die Revision bekämpft die Verurteilung der Beklagten
zur Erstattung von Mietzinsausfall und Nebenkosten in dem
Zeitraum zwischen dem 15. Juli und dem 20. August 1992 mit
der Begründung, dieser Schaden sei im Hinblick auf die Be-
fristung der Einweisung bis zum 15. Juli 1992 keine der Be-
klagten zurechenbare Folge dieser Maßnahme. Dem kann
nicht gefolgt werden.

Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei dargelegt, daß
zwischen der ordnungsbehördlichen Maßnahme der Beklag-
ten, der Einweisung der Frau G. in ihre bisherige Wohnung,
und den Vermögensnachteilen des Klägers infolge des Ver-
bleibens der Frau G. in der Wohnung über den 15. Juli 1992
hinaus, ein adäquat kausaler Ursachenzusammenhang besteht.
Die Weigerung der Frau G., nach Fristablauf in eine Obdach-
losenunterkunft umzuziehen, lag, wie das Berufungsgericht
zutreffend ausführt, nicht außerhalb der Lebenserfahrung. Die
Revision stellt dies selbst nicht in Abrede. Es läßt sich aber
auch nicht der Zurechnungszusammenhang unter wertenden
Gesichtspunkten mit dem Argument der Revision leugnen, die
„Verantwortung“ der Beklagten habe mit dem 15. Juli 1992,
dem Datum des Endes der behördlichen Einweisung, geendet.

Wie in anderem Zusammenhang noch näher auszuführen sein
wird (II 2 b), hatte der Kläger nach Beendigung der Woh-
nungsbeschlagnahme einen Anspruch gegen die Beklagte auf
(Durchsetzung der) Beendigung der Nutzung durch die Einge-
wiesene und Herausgabe der Räume.

c) Vor diesem Hintergrund greift auch die weitere Rüge der
Revision nicht durch, das Berufungsgericht hätte jedenfalls
ein Mitverschulden des Klägers nicht verneinen dürfen, weil
der Kläger nicht rechtzeitig Vollstreckungsmaßnahmen gegen
Frau G. eingeleitet habe. Die gegenteilige Würdigung des Be-
rufungsgerichts wird danach schon durch die Feststellung ge-
tragen, daß die fehlende Bereitschaft der Frau G. zur Räumung
des Hauses erst einige Tage vor dem 15. Juli 1992 bekannt
wurde, der Kläger aber bereits am 16. Juli 1992 dem Gerichts-
vollzieher Räumungsauftrag erteilt hat.

II. Anspruch auf Ersatz von Räumungs- (einschließlich Reini-
gungs-)Kosten

1. Das Berufungsgericht vertritt den Standpunkt, die Be-
klagte habe dem Kläger die durch die Zwangsräumung vom
20. August 1992 und die anschließende Reinigung des Hauses
entstandenen Kosten gemäß § 839 BGB i. V. mit Art. 34 GG
zu ersetzen. Die Beklagte habe nämlich (schuldhaft) gegen die
Amtspflicht verstoßen, dem Kläger das Haus am 15. Juli 1992
geräumt und gesäubert herauszugeben.

2. Diese Begründung ist rechtsfehlerfrei. Das Berufungs-
gericht hat mit Recht § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG als An-
spruchsgrundlage herangezogen und eine schuldhafte Amts-
pflichtverletzung der Beklagten angenommen. Der Amtshaf-
tungsanspruch des Klägers gegen die Beklagte scheitert auch
nicht an § 839 Abs. 3 BGB.

a) § 839 i. V. m. Art. 34 GG kann nicht etwa von vornherein
als Anspruchsgrundlage für die Erstattung der Räumungs-
kosten mit der Begründung ausgeschieden werden, es handele
sich bei den Kosten nicht um Schäden (i. S. einer unfreiwilligen
Vermögenseinbuße, sondern um Aufwendungen im Sinne
einer „freiwilligen“ Hergabe aus dem Vermögen (so aber
Schoenenbroicher, MDR 1993, 97, 101). Die Schadensersatz-
pflicht nach § 249 Satz 1 BGB erstreckt sich auch auf Aufwen-
dungen des Geschädigten, soweit er sie nach den Umständen
des Falles als notwendig ansehen durfte; der Willensentschluß
des Geschädigten unterbricht den Zurechnungszusammenhang
nicht, weil er durch das Verhalten des Schädigers veranlaßt
worden ist (Palandt/Heinrichs BGB 54. Aufl. Vorbem. v. § 249
Rdnr. 83 m. w. N.; die von Schoenenbroicher a. a. O. ange-
führten Zitate besagen insoweit nichts Gegenteiliges).

b) Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen,
daß die zuständigen Bediensteten der Beklagten nach Ablauf
der Frist für die Einweisung der Frau G. die Amtspflicht traf,
das Haus des Klägers „freizumachen“, d. h. die Nutzung des
Hauses durch die Eingewiesene zu beenden und das Haus ge-
räumt (und gereinigt) herauszugeben. Ein solcher Anspruch
des Eigentümers, dem die Duldung der Einweisung auferlegt
worden war, gegen die einweisende Ordnungsbehörde wird
überwiegend bejaht und ist jedenfalls in der Praxis der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, soweit ersichtlich, einhellig anerkannt
(vgl. OVG Lüneburg OVGE 8, 484; OVG Rhld-Pf AS 9, 88,
92 f.; OVG NW NVwZ 1991, 905, 906 – unter Aufgabe von
OVG NW MDR 1957, 188: Hess. VGH ESVGH 44, 84, 86 f.;
VGH Bad.-Württ. VBlBW 1987, 423 m. Anm. Götz; VGH
Bad.-Württ. NJW 1990, 2770, 2771; OVG Berlin NVwZ 1992,
501, 502; vgl. auch OVG Berlin NVwZ 1991, 691 = JuS 1991,
1066 m. Anm. Osterloh; VG Neustadt NJW 1965, 833, 835; aus
dem Schrifttum vgl. insbes. Götz a. a. O.; Bettermann, MDR
1957, 130 ff.; Knemeyer, JuS 1988, 696 ff.; Detterbeck, Jura
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1990, 38, 41 f.; Spannowsky, BWVP 1991, 197, 200; Günther/
Traumann, NVwZ 1993, 130, 135; Schoenenbroicher a. a. O.,
S. 97 f.; Hegel, Unterbringung Obdachloser in privaten Räu-
men [1963], S. 80 ff., 89, 138 ff., 148; zur Gegenansicht s. etwa
Rietdorf/Böckenförde/Heise/Strehlau, Ordnungs- und Polizei-
recht in NRW, 2. Aufl. 1972, § 19 OBG Rdnr. 18; Tenbieg,
DGVZ 1988, 184, 186; OVG NW MDR 1957, 188 [überholt]
und neuerdings OLG Köln NJW 1994, 1012). Hergeleitet wird
der Anspruch überwiegend aus dem allgemeinen verwaltungs-
rechtlichen Folgenbeseitigungsanspruch (zu diesem vgl. etwa
BVerwGE 69, 366 ff.; 82, 24, 25; 82, 76, 95; Ossenbühl Staats-
haftungsrecht, 4. Aufl., S. 240 ff.; Rüfner in: Erichsen, Allg.
VerwR 10. Aufl. § 50 Rdnr. 17 ff.). Dieser Anspruch bedeutet
im Kern, daß die Verwaltung verpflichtet ist, einen rechtswid-
rigen Zustand, dessen Entstehung ihr zuzurechnen ist, durch
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes zu beseitigen
(Rüfner a. a. O. Rdnr. 19), wobei es – anders, als die Revision
meint – auf die Rechtswidrigkeit der Folgen, nicht des Verwal-
tungshandelns, ankommt (BVerwGE 82, 76, 95; Rüfner a. a. O.
Rdnr. 23; T. Schneider, Folgenbeseitigung im Verwaltungs-
recht, 1994, S. 82 ff.). Ein Folgenbeseitigungsanspruch kann
deshalb auch dann gegeben sein, wenn – wie hier – die recht-
mäßige Einweisung eines Obdachlosen infolge Fristablaufs
außer Kraft getreten ist und infolgedessen für ein weiteres Ver-
bleiben des Obdachlosen in der Wohnung keine Rechtsgrund-
lage mehr besteht (statt vieler: Ossenbühl a. a. O. S. 262
m. Fn. 26; a. A. Schenke DVBl. 1990, 328, 337). Grundlage für
das Recht der Ordnungsbehörde, ihrerseits gegen den Einge-
wiesenen, der trotz Beendigung der Beschlagnahme die Woh-
nung nicht räumt, einzuschreiten und dem Eigentümer wieder
den Besitz der Räume zu beschaffen, sind im Verhältnis zu dem
Eingewiesenen die allgemeinen sicherheitsrechtlichen Gene-
ralklauseln (für den vorliegenden Fall: § 14 Abs. 1 NW OBG;
vgl. etwa OVG NW NVwZ 1991, 905, 906; Knemeyer a. a. O.,
S. 698); wobei das polizeiliche Ermessen, soweit dafür über-
haupt noch Raum ist (verneinend: Knemeyer a. a. O., S. 698),
durch die Folgenbeseitigungslast jedenfalls erheblich – im Ein-
zelfall bis auf Null – eingeengt ist (vgl. VHG Bad.-Württ. NJW
1990, 2770, 2771; Ossenbühl a. a. O., S. 268; Detterbeck
a. a. O., S. 42). Ob es sich bei dem („Wieder“-)Eingewiesenen
um den bisherigen Mieter der Wohnung handelt, dessen
Zwangsräumung die Ordnungsbehörde durch die Einwei-
sungsverfügung zuvorgekommen ist, macht nach der zitierten
herrschenden Meinung und der Praxis der Verwaltungsgerichte
grundsätzlich ebensowenig einen Unterschied, wie es darauf
ankommt, ob der Eigentümer (noch) über einen Räumungstitel
gegen den Eingewiesenen verfügt.

Der Senat folgt in dieser Beurteilung – mit dem Berufungs-
gericht und entgegen den Angriffen der Revision – der herr-
schenden Meinung, so wie sie sich in der ständigen Rechtspre-
chung der (Ober-)Verwaltungsgerichte widerspiegelt. Nicht an-
zuschließen vermag der Senat sich dem Oberlandesgericht
Köln, das in einem jüngeren Urteil (NJW 1994, 1012) gemeint
hat, bei der Wiedereinsetzung des zur Räumung verurteilten
Mieters komme ein auf Exmittierung gerichteter Folgenbesei-
tigungsanspruch nicht in Betracht. Der Folgenbeseitigungsan-
spruch setze voraus, daß der zu beseitigende Zustand ursächlich
auf ein behördliches Tun oder Unterlassen zurückzuführen sei.
Das sei bei der Wiedereinweisung des früheren Mieters nicht der
Fall. Der von ihm ausgeübte Besitz sei nicht die Folge der von
der Behörde verfügten Beschlagnahme und Einweisung; diese
Maßnahmen hätten nur bewirkt, daß sein Besitz noch andauerte.
Es sei die Rückgabe der Wohnung durch das Eingreifen der Be-
hörde verzögert worden; die damit für den Eigentümer verbun-
dene weitere Vorenthaltung des Besitzes und der Nutzung sei
eine Folge, die nicht wieder beseitigt, sondern nur entschädigt
werden könne. Diese – ähnlich schon in früheren Jahren teil-
weise vertretene (vgl. OVG Münster MDR 1957, 188), im

Schrifttum jedoch insbesondere von Bettermann (MDR 1957,
130 ff.) überzeugend bekämpfte und in der nachfolgenden
(ober-)verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung einhellig ab-
gelehnte – Ansicht trägt jedoch den besonderen Rechtswirkun-
gen der („Wieder“-)Einweisungsverfügung nicht genügend
Rechnung. Diese erschöpfen sich nicht darin, daß der Eigentü-
mer auf die Dauer der Beschlagnahme daran gehindert wird, aus
einem privatrechtlichen Räumungstitel zu vollstrecken. Viel-
mehr nimmt die Ordnungsbehörde mit der Wiedereinweisung
des Mieters zur Vermeidung seiner Obdachlosigkeit, nicht an-
ders als bei der Einweisung eines Dritten, die tatsächliche Ver-
fügungsgewalt über die Wohnung für ihre Zwecke in Anspruch.
Es entsteht durch die Beschlagnahme eine Art öffentlich-recht-
liches Verwahrungsverhältnis zwischen der Behörde und dem
Eigentümer (Spannowsky a. a. O., S. 199). Der Obdachlose/
Eingewiesene ist während des Bestehens der öffentlich-rechtli-
chen Nutzung in einem gewissen Umfang Weisungen der Ord-
nungsbehörde unterworfen; ob er gleichwohl im zivilrechtli-
chen Sinne unmittelbarer Besitzer (so Hegel a. a. O., S. 64 ff.,
70; Schoenenbroicher a. a. O., S. 98 f.) oder nur „Besitzdiener“
der Ordnungsbehörde ist (so Pawlowski, ZZP 102, 440, 445),
kann im vorliegenden Zusammenhang auf sich beruhen. Dieser
tatsächliche und rechtliche Zustand endet nicht ohne weiteres
mit dem Ablauf der Beschlagnahmefrist. Er wirkt vielmehr bis
zum Auszug des („Wieder“-)Eingewiesenen fort und ist eine un-
mittelbare Folge der („Wieder“-)Einweisungsanordnung der
Behörde. Mithin hat die Behördediesen Zustand – als nunmehr
von der Rechtsordnung mißbilligte Beeinträchtigung des Eigen-
tümers – zu beseitigen. Es gilt das von Bettermann (a. a. O.,
S. 133) Gesagte: „Die Polizei … muß … die Räume leer, ge-
räumt, befreit von dem Eingewiesenen zurückgeben. Zwar hat
sie die Räume nicht leer übernommen, sondern als vom Räu-
mungsschuldner bewohnt. Aber diese Übernahme ist erfolgt,
damit der Räumungsschuldner dort wohnen bleiben konnte und
weil er andernfalls exmittiert worden wäre. Gegenstand der In-
anspruchnahme war nicht eine bewohnte, sondern eine freiwer-
dende, eine verfügbare Wohnung: denn nur eine solche war zu
dem Zweck geeignet, zu dem sie die Polizei benötigte: um den
Obdachlosen unterzubringen“.

c) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen,
daß die Bediensteten der Beklagten gegen die Amtspflicht,
dem Kläger das Haus nach Ablauf der Einweisungsfrist
geräumt und gesäubert herauszugeben, schuldhaft verstoßen
haben. Näherer Feststellungen, die die Revision vermißt, be-
durfte es dazu nach der hier gegebenen Sachlage nicht.

Bei der Gesetzesauslegung und Rechtsanwendung hat
jeder Inhaber eines öffentlichen Amtes die Gesetzes- und
Rechtslage unter Zuhilfenahme der ihm zu Gebote stehenden
Hilfsmittel sorgfältig und gewissenhaft zu prüfen und danach
aufgrund vernünftiger Überlegungen sich eine Rechtsmeinung
zu bilden. Nicht jeder objektive Rechtsirrtum begründet einen
Schuldvorwurf. Wenn die nach sorgfältiger Prüfung gewon-
nene Rechtsansicht des Amtsträgers als rechtlich vertretbar
angesehen werden kann, dann kann aus der Mißbilligung die-
ser Rechtsauffassung durch die Gerichte ein Schuldvorwurf
nicht hergeleitet werden. Die Verneinung des Schuldvorwurfs
setzt demnach voraus, daß die letztlich als unzutreffend er-
kannte Rechtsmeinung vertretbar und auch aufgrund sorgfälti-
ger rechtlicher und tatsächlicher Prüfung gewonnen worden
war (vgl. Senatsurteil BGHZ 119, 365, 369).

Weder das eine noch das andere kann hier angenommen
werden. Zu dem für die Beurteilung des Verhaltens der Beklag-
ten maßgeblichen Zeitpunkt – Mitte 1992 – existierte, wie dar-
gestellt, eine eindeutige, einhellige, von der herrschenden Mei-
nung im Schrifttum getragene (veröffentlichte) Rechtspre-
chung der (Ober-)Verwaltungsgerichte aus mehreren Bundes-
ländern, die die Ordnungsbehörden für verpflichtet erklärten,
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im Falle der („Wieder“-)Einweisung eines Mieters in seine bis-
herige Wohnung nach Wegfall der Einweisungsvoraussetzun-
gen die Wohnung freizumachen. Von besonderer Bedeutung
mußte für die rechtliche Einschätzung aus der Sicht der Be-
diensteten der Beklagten sein, daß auch das für sie maßgebliche
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
diesen Rechtsstandpunkt unter ausdrücklicher Auseinanderset-
zung mit einer früheren, ablehnenden Entscheidung desselben
Gerichts (OVG NW MDR 1957, 188) nachhaltig vertrat und
vertritt (vgl. OVG NW NVwZ 1991, 905). Mithinhaben die Be-
diensteten der Beklagten seinerzeit entweder keine umfassende
Rechtsprüfung vorgenommen oder sie haben die einhellige
(ober-)verwaltungsgerichtliche Entscheidungspraxis zwar zur
Kenntnis genommen, sie aber unbeachtet gelassen. Man wird in
der Regel von einem Amtsträger erwarten müssen, daß er der
höchstrichterlichen Rechtsprechung folgt (RGRK-Kreft BGB
12. Aufl. § 839 Rdnr. 292). Für die damalige Sicht der Bedien-
steten der Beklagten vor dem Hintergrund der genannten
Rechtsprechung, die keine Änderung erwarten ließ, gilt nichts
anderes. Daß das Oberlandesgericht Köln in einer späteren, nur
mittelbar mit dem verwaltungsrechtlichen allgemeinen Folgen-
beseitigungsanspruch befaßten Entscheidung einen der ständi-
gen Rechtsprechung widersprechenden – wie ausgeführt: un-
richtigen – Standpunkt eingenommen hat (OLG Köln NJW
1994, 1012), berührt den Schuldvorwurf gegen die Bedienste-
ten der Beklagten für den hier ausschlaggebenden Zeitpunkt
nicht. Die Existenz dieser einen Entscheidung macht den
Rechtsstandpunkt der Beklagten im Sommer 1992 auch nicht
ohne weiteres rückblickend „vertretbar“. Zu Unrecht auch sieht
die Revision in diesem späteren Urteil des Oberlandesgerichts
Köln einen Anwendungsfall für die allgemeine Richtlinie, daß
das Verschulden eines Verwaltungsbeamten in der Regel zu
verneinen ist, wenn zwar sein Verhalten als nicht rechtmäßig
und als objektiv amtspflichtwidrig zu erachten ist, aber ein mit
mehreren Rechtskundigen besetztes Kollegialgericht dieses
Verhalten nach mündlicher Verhandlung und sorgfältiger Prü-
fung und Würdigung als objektiv gerechtfertigt gebilligt hat
(Senatsurteil BGHZ 97, 97, 107). Denn das zitierte Urteil
befaßt sich nicht mit dem Verhalten der Bediensteten der
Beklagten im vorliegenden Fall, sondern mit einem anderen,
wenn auch möglicherweise ähnlichen Sachverhalt.

d) Die Revision dringt auch nicht durch, soweit sie bean-
standet, daß das Berufungsgericht keinen Ausschluß der Er-
satzpflicht nach § 839 Abs. 3 BGB angenommen hat.

aa) Allerdings kann im Revisionsverfahren unterstellt wer-
den, daß dem Kläger – objektiv gesehen – zur Abwendung des
infolge der Amtspflichtverletzung der Beklagten (des Unterlas-
sens, ab dem 15. 7. 1992 das Haus des Klägers freizumachen)
entstehenden Schadens grundsätzlich geeignete verwaltungsge-
richtliche Rechtsmittel zur Verfügung standen, und zwar nicht
nur, wie das Berufungsgericht meint, solche, durch die sich die
Räumung des Objekts voraussichtlich erst lange Zeit nach dem
20. August 1992 hätte erreichen lassen. Denn abgesehen von
einer Freimachungsklage (im Sinne einer Leistungsklage oder
einer Verpflichtungsklage; wegen dieser Streitfrage vgl. etwa
die Darstellungen in den Urteilen VG Neustadt NJW 1965, 833
und OVG Rhld.-Pf AS 9, 88; außerdem Detterbeck a. a. O.
S. 38, 41; Hegel a. a. O. S. 90 ff., 103, 142), kam nach der Praxis
der Verwaltungsgerichte der Antrag auf Erlaß einer einstweili-
gen Anordnung nach § 123 VwGO mit dem Ziel in Betracht, die
Behörde zu verpflichten, die betreffende Wohnung geräumt her-
auszugeben (vgl. VGH Bad.-Württ. VBlBW 1987, 423, 424;
Hess. VGH ESVGH 44, 84; OVG Berlin NVwZ 1992, 501, 502;
vgl. zu dieser Verfahrensweise auch schon OVG Berlin NVwZ
1991, 691); die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes in die-
sem Umfang, der einer Verurteilung des Antragsgegners in der
Sache praktisch gleichkommt, steht im Einklang mit dem im

Verwaltungsprozeßrecht anerkannten Grundsatz, daß von dem
grundsätzlichen Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache
Ausnahmen immer dann zuzulassen sind, wenn dies erforder-
lich ist, um den Antragsteller vor schweren und unmittelbaren,
anders nicht abzuwendenden Nachteilen zu bewahren (vgl. Fin-
kelnburg/Jank, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsstreit-
verfahren 3. Aufl. Rdnr. 231 ff., 238; Eyermann/Fröhler,
VwGO 9. Aufl § 123 Rdnr. 8 ff.; Kopp, VwGO 10. Aufl. § 123
Rdnr. 13). In diesem Antrag lag mithin auch ein grundsätzlich
zur Schadensabwendung im Sinne des § 839 Abs. 3 BGB ge-
eignetes Rechtsmittel. Soweit entschieden worden ist bzw. der
Standpunkt vertreten wird, daß weder der Antrag auf Erlaßeiner
einstweiligen Verfügung (vgl. RG JW 1937, 2038) noch der An-
trag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung gemäß § 123
VwGO hierzu gehörten (vgl. Johlen, NJW 1973, 2009, 2011 f.;
RGKR-Kreft a. a. O. Rdnr. 531), beruht dies auf dem Gedan-
ken, daß es sich hierbei nicht um Verfahren handele, die sich un-
mittelbar gegen die schädigende Amtshandlung richten (vgl.
Johlen a. a. O., S. 2012). Auf eine einstweilige Anordnung des
Inhalts, wie sie hier in Betracht kam, treffen solche Überlegun-
gen jedoch nicht zu, weil sie praktisch unter Vorwegnahme der
Hauptsache zu einer gerichtlichen Verpflichtung der Beklagten
auf Erfüllung des Anspruchs auf Herausgabe der geräumten
Wohnung geführt hätte.

Offen ist indessen, ob der Kläger in einem der Räumung
mit Hilfe seines privatrechtlichen Titels (am 10. August 1992)
vergleichbaren Zeitraum nicht nur mit einem Antrag auf Erlaß
einer einstweiligen Anordnung beim Verwaltungsgericht
durchgedrungen wäre, sondern auch durchgesetzt hätte, daß
die Beklagte der gerichtlichen Anordnung durch Freimachung
des Hauses nachkam.

Darauf kommt es im Ergebnis jedoch nicht an.

bb) Denn dem Kläger ist hinsichtlich des Nichtgebrauchs
dieses Rechtsmittels nach dem vorliegenden Sachverhalt jeden-
falls kein Vorwurf (i. S. eines „Verschuldens gegen sich selbst“)
zu machen. Ob allein schon der Hinweis des Berufungsgerichts
darauf, daß die Bediensteten der Beklagten diesem ausdrücklich
erklärt hatten, er müsse selbst für die Räumung sorgen, zur Ent-
lastung des Klägers ausreichte, mag zweifelhaft sein. Zwar darf
der Bürger grundsätzlich auf Belehrungen und Erklärungen
eines Beamten vertrauen, und es kann ihm in der Regel nicht
zum Verschulden gereichen, wenn er nicht klüger ist als der Be-
amte (vgl. Senatsurteil BGHZ 113, 17, 25 m. w. N. aus der Se-
natsrechtsprechung). Vorliegend könnte jedoch aus der Sicht
des Klägers, der sich u. a. mit Wohnungsverwaltungen befaßte,
also Erfahrung im Geschäftsleben hatte, durchaus Anlaß bestan-
den haben, die besagte Äußerung der Beklagten nicht als eine
objektive, nach gehöriger Sachprüfung erteilte, abschließende
(Rechts-)Auskunft aufzufassen, sondern nur als eine einseitige,
jegliche Verantwortlichkeit für die Freimachung des Hauses des
Klägers von sich weisende („Partei“-)Erklärung. Eine solche
abweisende Erklärung aus dem – aus der Sicht des Klägers –
gegnerischen „Lager“ mochte dem Kläger eher Veranlassung
gegeben haben, sie nicht als das letzte Wort hinzunehmen, son-
dern sich Rat bei einem Rechtskundigen einzuholen – so wie der
Kläger schließlich auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet hat,
um einen u. a. auf Ersatz der Räumungskosten gerichteten Er-
satzanspruch gegen die Beklagte geltend zu machen. Das kann
aber dahinstehen. Denn auch ein Rechtsanwalt hätte in der da-
maligen Situation nicht sicher voraussagen können, innerhalb
welchen Zeitraums der Freimachungsanspruch gegen die Be-
klagte auf dem dargestellten Verwaltungsrechtsweg durchzu-
setzen und notfalls auch noch zu vollstrecken war. Es war dem
Kläger nicht zumutbar, sich auf eine so unsichere Verfahrens-
weise einzulassen, statt den aus seiner Sicht naheliegenden –
und auch von der Beklagten selbst angeregten – Weg der un-
verzüglichen Vollstreckung aus dem (durch den ursprünglichen
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Räumungsversuch nach herrschender Meinung nicht ver-
brauchten [vgl. Spannowsky a. a. O., S. 201; Schoenenbroich
a. a. O., S. 98]) privatrechtlichen Räumungstitel gegen Frau G.
einzuschlagen, zumal der Kläger sogar damit zu rechnen hatte,
andernfalls dem Vorwurf eines Verstoßes gegen die Schadens-
minderungspflicht ausgesetzt zu sein.

3. a) Die Bejahung der Schadensersatzpflicht der Beklagten
nach § 839 BGB i. V. mit Art. 34 GG führt entgegen der Auf-
fassung der Revision auch nicht unter dem Gesichtspunkt zu
einem rechtlich unhaltbaren Ergebnis, daß der Kläger durch die
Einweisungsaktion der Beklagten die Kosten der eigentlich für
den 19. März 1992 vorgesehenen Räumung der Wohnung
„erspart“ hat. Hatte die Beklagte aus dem Gesichtspunkt der
Folgenbeseitigung den mit Ablauf der Beschlagnahmefrist
rechtswidrigen Zustand zu beheben, so konnte dies nur durch
Rückgabe dergeräumten Wohnung geschehen. Daß der Kläger
seinerseits im Wege der Zwangsvollstreckung gegen Frau G.
vorgehen konnte, ist insoweit unbeachtlich. Das durch die Ein-
weisung – einen schwerwiegenden Eingriff in das Eigentum
des Klägers – zwischen den Parteien entstandene öffentlich-
rechtliche Rechtsverhältnis folgt seinen eigenen Gesetzen.
Dabei kann es, wie ausgeführt, für die Frage der Räumungs-
pflicht keinen Unterschied machen, ob der Obdachlose in eine
Wohnung eingewiesen wird, die er bisher nicht bewohnt hat,
oder ob sich die Einweisungsverfügung auf eine von ihm
bereits genutzte Wohnung bezieht. So gesehen geht auch die
Tatsache, daß der betroffene Eigentümer einen Räumungstitel
in Händen hat und schon vor der Einweisung Schritte eingelei-
tet hatte, um aufgrund dieses Titels die Räumung zu betreiben,
die Behörde „nichts an“.

b) Für den Gedanken einer Vorteilsausgleichung, den die
Revision in diesem Zusammenhang anbringt, ist mit Blick auf
diese „Ersparnis“ des Eigentümers kein Raum, weder im
Sinne eines Wegfalls oder einer inhaltlichen Beschränkung
des erörterten Folgenbeseitigungsanspruchs noch im Sinne
einer Verrechnung mit einem an die Nichterfüllung des Fol-
genbeseitigungsanspruchs anknüpfenden Schadensersatzan-
spruch gegen die Beklagte wegen Amtspflichtverletzung. Ob
eine Vorteilsausgleichung mit der Natur des Folgenbeseiti-
gungsanspruchs überhaupt vereinbar wäre und wie sie gegebe-
nenfalls zu erfolgen hätte, braucht nicht untersucht zu werden.
Derartiges könnte allenfalls in Betracht gezogen werden,
wenn es sich um einen Vorteil des betroffenen Eigentümers
handelte, der in adäquatem Zusammenhang mit dem Ereignis,
das seinen Folgenbeseitigungsanspruch ausgelöst hat, entstan-
den ist (vgl. – wegen des für die Vorteilsausgleichung im
Schadensersatzrecht erforderlichen Kausalzusammenhangs –
Palandt/Heinrichs BGB 54. Aufl. Vorbem. v. § 249
Rdnr. 120 f.). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Der Folgen-
beseitigungsanspruch des Klägers gegen die Beklagte entstand
dadurch, daß Frau G. nach Ablauf der Einweisungszeit
(15. Juli 1992) im Hause des Klägers verblieb; Anlaß dafür,
daß der Kläger am 19. März 1992 Räumungskosten sparte,
war die damalige Einweisungsverfügung der Beklagten. Im
übrigen wäre die Anwendung der Regeln über die Vorteilsaus-
gleichung in einem Fall wie dem vorliegenden nach dem oben
Gesagten mit dem Sinn und Zweck der behördlichen Folgen-
beseitigungspflicht unvereinbar.

§ 885 ZPO; §§ 8, 57 BRAGO; § 16 GKG; § 109 GVGA

Bei der Vollstreckung wegen Räumung und Herausgabe
von Mietraum ist die Auftragsgebühr des Rechtsanwalts
nach dem Wert der Wohnung zu bemessen, die der
Schuldner geräumt herauszugeben hat. Die Berechnung
nach dem für die Dauer eines Jahres zu entrichtenden

Mietzins kommt nach dem Inkrafttreten des Kostenände-
rungsgesetzes 1994 nicht mehr in Betracht.

OLG Koblenz, Beschl. v. 22. 3. 1996
– 14 W 123/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

1. Der Gläubiger hat gegen die Schuldnerin ein Urteil er-
wirkt, das auf die Herausgabe und Räumung einer Mietwoh-
nung lautet. Daraufhin haben seine Verfahrensbevollmächtig-
ten den Gerichtsvollzieher mit der Zwangsvollstreckung (Her-
ausgabe und Räumung) beauftragt. Das Amtsgericht hat den
Gegenstandswert dafür auf einen Betrag in Höhe einer Jahres-
miete festgesetzt. Das Landgericht Koblenz (2 T 63/96) hat
dies bestätigt. Das darüber hinausreichende Begehren der Ver-
fahrensbevollmächtigten, den Gegenstandswert nach dem
Wert der Wohnung zu bemessen, hat es abgelehnt. Dagegen
richtet sich die – gemäß § 10 Abs. 3 Satz 5 BRAGO zugelas-
sene – weitere Beschwerde.

2. Das Rechtsmittel hat Erfolg. Der Gegenstandswert für
den anwaltlichen Vollstreckungsauftrag ist nach dem Wert der
Wohnung zu bemessen, die die Schuldnerin geräumtheraus-
geben muß. Das ergibt sich zwingend aus der durch das Ko-
stenrechtsänderungsgesetz 1994 geschaffenen Rechtslage
(ebenso OLG München, Beschluß vom 24. März 1995 – 21 W
1088/95; LG München WuM 1995, 197 = JurBüro 95, 482;
AG Sinzig DGVZ 1995, 61 = JurBüro 95, 482; auch LG Mün-
ster WuM 1995, 663; a. A. LG Köln DGVZ 1995, 153; AG
Koblenz DGVZ 1995, 94 = JurBüro 95, 483, Herget in Anm.
zu LG München KostRspr. BRAGO §§ 57, 58 Nr. 85; Mümm-
ler JurBüro 95, 453).

Das Amtsgericht hat gemeint, die für das Erkenntnisver-
fahren maßgebliche Bestimmung des § 16 Abs. 2 GKG, die
den Streitwert einer mietrechtlichen Räumungsklage auf einen
Jahresmietzins begrenzt, auch heranziehen zu können, soweit
es um die Vollstreckung des erwirkten Titels geht. Eine solche
Entscheidung mag im Interesse der Parteien liegen; sie hat je-
doch im Gesetz keine Grundlage mehr.

Allerdings stellt § 8 Abs. 1 BRAGO eine Verknüpfung
zwischen dem Wert, den der Gegenstand einer anwaltlichen
Tätigkeit hat, und dem Gegenstandswert des gerichtlichen
Verfahrens her, auf den sich die anwaltliche Tätigkeit bezieht
oder beziehen könnte. Daraus läßt sich aber hier nichts herlei-
ten, weil der streitige Vollstreckungsauftrag nicht mehr das
vorangegangene gerichtliche Erkenntnisverfahren betrifft,
sondern auf Handlungen des Gerichtsvollziehers abzielt (vgl.
Donnerbauer WuM 1994, 597). Gegen einen Rückgriff auf
§ 16 Abs. 2 GKG spricht jedenfalls der durch das Kosten-
rechtsänderungsgesetz 1994 insoweit geschaffene neue Wort-
laut des § 57 Abs. 2 Satz 1 BRAGO. Danach bestimmt sich
der Gegenstandswert in der Zwangsvollstreckung aus einem
Herausgabetitel nach dem „Wert der herauszugebenden Sa-
chen“. Das ist in der Aussage eindeutig und gestattet auch des-
halb keine Einschränkung, weil es in den Gesetzesmaterialien
(BT-Drs. 12/6962) ausdrücklich heißt: „Die Vorschrift enthält
eine abschließende Regelung über den Gegenstandswert in der
Zwangsvollstreckung …“ An diese klare Vorgabe ist der
Senat gebunden. Er sieht keine Möglichkeit, sich über den
Wortlaut und die Begründung der Norm hinwegzusetzen,
ohne die Grenzen richterlicher Entscheidungsfreiheit zu über-
schreiten.

Die neue Systematik des § 57 Abs. 2 Satz 1 BRAGO ist of-
fensichtlich an die Zwangsvollstreckungsinstitute der §§ 883
ZPO (Herausgabe) bis 890 ZPO (Duldung und Unterlassung)
angeglichen. § 885 ZPO (Herausgabe von Grundstücken) ist
als Begriff in § 57 Abs. 2 Satz 1 nicht ausdrücklich erwähnt,
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unterfällt aber dem dort genannten übergreifenden Wort „Her-
ausgabe“. Die Subsumtion unter die Begriffe Handlung, Dul-
dung oder Unterlassung in § 57 Abs. 2 Satz 1 BRAGO schei-
det daher von vornherein aus.

Die Gesetzesbegründung, die neue detaillierte Aufzählung
sei notwendig, weil für diegerichtlichen Verfahren der
Zwangsvollstreckung jetzt Festgebühren gem. Nr. 1640–1645
des KV eingeführt würden, gibt für die vorliegende Fallgestal-
tung nichts her, weil gerade für die Verfahren nach §§ 883–890
ZPO (außer § 885 IV) keine Festgebühren eingeführt worden
sind. Es ist demnach auf den ausdrücklichen Wortlaut des
§ 57 II 1 BRAGO abzustellen.

Das bedeutet: Der Wert derherauszugebenden Mietsache,
also der Wohnung ist entscheidend.

Den gleichen Standpunkt hat vordergründig auch das Land-
gericht eingenommen. Es hat aber im Ergebnis an der Wert-
festsetzung des Amtsgerichts festgehalten, indem es zur
Ermittlung des in § 57 Abs. 2 Satz 1 BRAGO genannten Wer-
tes – unabhängig von dem durch den generellen Ertragswert
bestimmten Verkehrswert der Mietsache – auf einen Nutzungs-
wert abgehoben hat, der geringer einzustufen und im Hinblick
auf § 16 Abs. 2 GKG richtigerweise mit dem Mietzins für ein
Jahr zu bemessen sei.

Es kann dahinstehen, ob eine solche Differenzierung nach
dem Parteienstreit überhaupt gedanklich möglich ist. Jeden-
falls erlaubt § 57 Abs. 2 Satz 1 BRAGO für die Zwangsvoll-
streckungsmaßnahme kein solches Verständnis. Die Vor-
schrift spricht nicht von dem Wert, den dieHerausgabe und
damit die Nutzung der Sache hat, sondern vom Wert derSache
schlechthin. Sie gleicht damit § 6 Satz 1 ZPO, in dessen An-
wendungsbereich es ebenfalls grundsätzlich auf den Verkehrs-
wert und nicht auf den Wert einer zeitlich begrenzten Nutzung
ankommt (vgl. RGZ 61, 92; Baumbach/Lauterbach/Albers/
Hartmann, ZPO, 54. Aufl., § 6 Rdnr. 4; Lappe in Münchner
Kommentar, ZPO, § 6 Rdnr. 8; Roth in Stein/Jonas, ZPO,
21. Aufl., § 6 Rdnr. 13, 15; Schneider, Streitwertkommentar,
10. Aufl., Rdnr. 822 ff.; Wieczorek, ZPO, 2. Aufl., § 6 Anm.
B I a 2; zu Sonderfällen vgl. KG MDR 1968, 770; OLG
Hamm JurBüro 1990, 649).

Würde etwa der Vollstreckungsauftrag auf Herausgabe
eines PKW lauten, so wäre auf dessen Wert und nicht etwa auf
dessen Nutzungswert für den Gläubiger abzustellen. Diese
Auslegung des Gesetzes ist die zwingende Folge der neuen
konkreten Gesetzesregelung, die jetzt (seit 1. 7. 1994) die Her-
ausgabevollstreckung (abschließend) ausdrücklich regelt. Bis
dahin schwieg das Gesetz (§ 57 Abs. 2 BRAGO) zu den Fall-
gestaltungen Herausgabe, Handlung, Duldung, Unterlassung,
so daß früher der Wert zu schätzen war (Gerold/Schmidt-von
Eicken, BRAGO, 11. Aufl., § 57 A 29). Es lag bei der frühe-
ren Gesetzeslage dann nahe, den geringeren Wert des § 16
Abs. 2 GKG heranzuziehen.

Nach alledem dringen die Verfahrensbevollmächtigten des
Klägers mit ihrem Rechtsmittel durch, so daß der Gegen-
standswert auf 75.500 DM festzusetzen ist. Daß dieser Betrag
dem Wert der herauszugebenden Wohnung entspricht, ist
außer Streit. Ein solches Ergebnis ist auch nicht unerträglich,
weil der Rechtsanwalt in der Vollstreckung in der Regel nur
eine Gebühr und diese in Höhe von nur 3/10 verdient.

Anmerkung der Schriftleitung:

Siehe auch die gleichlautende Entscheidung des OLG
Karlsruhe in DGVZ 1996, S. 89 ff. nebst Anmerkung sowie die
nachfolgenden gegenteiligen Entscheidungen des Kammerge-
richts und des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken.

§ 885 ZPO; §§ 8, 57 BRAGO; § 16 GKG; § 109 GVGA

Der Gegenstandswert für die Tätigkeit des Rechtsanwalts
bei einer Räumungsvollstreckung in bezug auf Miet- oder
ähnliche Nutzungsobjekte bestimmt sich auch nach der
Neufassung des § 57 Abs. 2 Satz 1 BRAGO durch das Ko-
stenrechtsänderungsgesetz 1994 nach dem einjährigen
Mietzins.

Kammergericht, Beschl. v. 5. 3. 1996
– 1 W 990/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Mit Recht hat die Vorinstanz die dem Anwalt der Klägerin
in der Räumungsvollstreckung entstandenen Kosten nur unter
Zugrundelegung eines nach dem jährlichen Mietzins bemesse-
nen Gegenstandswertes berechnet und festgesetzt. Allerdings
ist durch das Kostenrechtsänderungsgesetz 1994 (BGBl. I
S. 1325) die Vorschrift des § 57 Abs. 2 BRAGO mit Wirkung
vom 1. Juli 1994 neu gefaßt worden; nach Satz 1 dieser Rege-
lung bestimmt sich in der Zwangsvollstreckung der Gegen-
standswert nach dem Wert der herauszugebenden Sache. In der
Begründung zu dieser Gesetzesänderung (BT-Drs. 12/6962
S. 105) heißt es, daß die Vorschrift eine abschließende Rege-
lung über den Gegenstandswert in der Zwangsvollstreckung
mit einigen hier nicht einschlägigen Ausnahmen darstellt; eine
Regelung in der BRAGO sei notwendig, weil für gerichtliche
Verfahren in der Zwangsvollstreckung in den Nummern 1640
bis 1645 und 1905 des Kostenverzeichnisses zum Gerichtsko-
stengesetz Festgebühren vorgesehen seien und daher eine An-
wendung des § 8 Abs. 1 BRAGO ausscheide. Wenn man allein
auf den Wortlaut der Gesetzesänderung und auf das in der amt-
lichen Begründung hervorgehobene formale Regelungsprinzip
abstellen würde, könnte die Auffassung gerechtfertigt sein, der
Gegenstandswert für eine Räumungsvollstreckung in bezug
auf Mietraum bestimme sich nach dem wie auch immer zu be-
stimmenden Wert des Mietobjektes, ohne daß eine Heranzie-
hung des § 16 Abs. 2 GKG zulässig wäre (so LG München Jur-
Büro 1995, 482 bestätigt durch OLG München, ZAP 1995, 394
LS; AG Sinzig, JurBüro 1995, 482; Lappe, ZAP 1994, 743/748;
Donnerbauer, WuM 1994, 597; Schneider, Rpfleger 1995, 318/
320; a. M.: AG Koblenz, JurBüro 1995, 483; Mümmler, Jur-
Büro 1995, 453; zweifelnd Hansens, BRAGO, 8. Aufl., § 57
Rdn. 16). Indessen kann nicht außer acht gelassen werden, daß
es vor der Neufassung des § 57 Abs. 2 BRAGO fast allgemei-
ner Meinung entsprach, daß § 8 Abs. 1 Satz 1 BRAGO a. F.,
der bestimmte, daß „in gerichtlichen Verfahren“ sich der Ge-
genstandswert für die Anwaltsgebühren nach den für die Ge-
richtsgebühren geltenden Wertvorschriften richtete, auch für
die Tätigkeit des Anwalts gegenüber Gerichtsvollziehern galt
(vgl. dazu Gerold/Schmidt/Madert, BRAGO, 12. Aufl., § 8
Rdn. 2; Riedel/Sußbauer/Fraunholz, BRAGO, 7. Aufl., § 8
Rdn. 5; Hansens, a. a. O., § 8 Rdn. 2; Donnerbauer, a. a. O.;
a. M.: Lappe, a. a. O.). In diesem Zusammenhang wurde also
für die Tätigkeit des Anwalts bei der Zwangsvollstreckung in
bezug auf ein Miet- oder ähnliches Nutzungsverhältnis die Re-
gelung des § 16 Abs. 2 GKG für anwendbar gehalten. Dies ent-
sprach auch der gesetzgeberischen Absicht bei der Schaffung
des § 16 Abs. 2 GKG. Es sollte bei einem Begehren auf Räu-
mung von Miet- oder ähnlichen Nutzungsobjekten für die Ge-
bührenberechnung nicht auf § 6 ZPO zurückgegriffen werden,
wonach der Wert der Sache maßgeblich gewesen wäre, sondern
auf die Vorschrift des § 16 GKG, wonach aus sozialen Gründen
Mietstreitigkeiten und auch Streitigkeiten in bezug auf die Räu-
mung von Miet- oder ähnlichen Nutzungsobjekten verbilligt
werden sollten, indem der einjährige Zins der Wertberechnung
zugrunde zu legen war (vgl. dazu OLG Frankfurt a. M., AnwBl.
1984, 203; Hartmann, Kostengesetze, 26. Aufl., § 16 GKG
Rdn. 2; Mümmler, aaO; vgl. auch Zöller/Herget, ZPO, 19.
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Aufl., § 3 Rdn. 16 Stichwort „Wohnrecht“). Diesem sozialen
Schutzzweck wurde von der Praxis auch bei der Tätigkeit des
Anwalts in der Räumungsvollstreckung dadurch Rechnung ge-
tragen, daß sich auch hierbei der Wert nach dem einjährigen
Zins errechnete. Es ist nicht ersichtlich, daß der Gesetzgeber
mit der Neuregelung des § 57 Abs. 2 BRAGO an dieser ge-
richtlichen Praxis, die sozialen Belangen Rechnung trug, etwas
zu ändern beabsichtigte. Der Hinweis in der amtlichen Begrün-
dung auf die gerichtlichen Festgebühren in Nr. 1640 bis 1645
und 1905 des Kostenverzeichnisses zum GKG rechtfertigt
keine andere Beurteilung, weil bei der Räumungsvollstreckung
keine gerichtlichen Festgebühren in Frage standen und stehen,
sondern nach gerichtlicher Praxis auf § 16 Abs. 2 GKG zurück-
gegriffen wurde. Insoweit ist die in § 57 Abs. 2 BRAGO n. F.
angeordnete Wertbemessung nach dem Wert der herauszuge-
benden Sache für Miet- oder ähnliche Nutzungsobjekte auf den
Kostenwert (§ 16 Abs. 2 GKG) zu beziehen. Da eine Absicht
des Gesetzgebers, bei der Räumungsvollstreckung für die An-
waltsgebühren künftig auf die soziale Komponente des § 16
Abs. 2 GKG zu verzichten, nicht erkennbar ist, ist angesichts
der gesetzgeberischen Wertung des § 16 Abs. 2 GKG die Auf-
fassung gerechtfertigt, daß auch künftig die Vorschrift des § 16
Abs. 2 GKG bei der Bemessung der Anwaltsgebühren für eine
Tätigkeit bei entsprechender Zwangsvollstreckung maßgeb-
lich bleiben soll. Hierdurch wird auch Einklang mit der anwalt-
lichen Tätigkeit im Erkenntnisverfahren hergestellt. Überdies
werden in zahlreichen Fällen der Räumungsvollstreckung Be-
wertungsstreitigkeiten vermieden, zumal die Ermittlung des
Verkehrswertes eines Miet- oder ähnlichen Nutzungsobjektes
nicht einfach ist (vgl. auch AG Koblenz, a. a. O.).

§ 885 ZPO; §§ 8, 57 BRAGO; § 16 GKG; § 109 GVGA

Die durch das Kostenrechtsänderungsgesetz 1994 erfolgte
Neufassung von § 57 Abs. 2 Satz 1 BRAGO, die bei der
Herausgabevollstreckung den Wert der herauszugeben-
den Sache für maßgebend erklärt, gilt nicht für die
Zwangsvollstreckung wegen Räumung und Herausgabe
von Mietraum. Insoweit ist vielmehr § 16 Abs. 2 GKG ent-
sprechend anzuwenden. Der Gegenstandswert für die im
Rahmen der Zwangsvollstreckung wegen Räumung und
Herausgabe von Mietraum anfallenden Rechtsanwaltsge-
bühren bestimmt sich somit auch nach Inkrafttreten des
Kostenrechtsänderungsgesetzes 1994 nach dem für die
Dauer eines Jahres zu entrichtenden Mietzins.

Pfälzisches OLG Zweibrücken, Beschl. v. 20. 5. 1996
– 3 W 42/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

I. Der Gläubiger betreibt gegen den Schuldner aus einem
gerichtlichen Vergleich die Zwangsvollstreckung auf Räu-
mung und Herausgabe einer Mietwohnung. Das Amtsgericht
hat den Gegenstandswert der von den Verfahrensbevollmäch-
tigten des Gläubigers im Zwangsvollstreckungsverfahren ent-
falteten anwaltlichen Tätigkeit entsprechend dem einjährigen
Mietwert der Wohnung auf 4.440,00 DM festgesetzt. Auf die
dagegen fristgerecht eingelegte Beschwerde der Verfahrens-
bevollmächtigten des Gläubigers hat das Landgericht den an-
gefochtenen Beschluß bestätigt. Mit ihrer – zugelassenen wei-
teren Beschwerde verfolgen die Verfahrensbevollmächtigten
des Gläubigers ihre bereits in den Vorinstanzen vertretene
Rechtsauffassung weiter, der Gegenstandswert für ihre
Rechtsanwaltsgebühren sei nach dem Verkehrswert des zu
räumenden Objekts zu bemessen.

II. Die fristgerecht eingelegte Beschwerde ist in förmli-
cher Hinsicht nicht zu beanstanden (§§ 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5

BRAGO, 569 Abs. 1 und 2 ZPO). In der Sache bleibt das
Rechtsmittel ohne Erfolg.

Die Wertfestsetzung der Vorinstanz hält der im Verfahren
der weiteren Beschwerde allein möglichen (vgl. §§ 10 Abs. 3
Satz 6 BRAGO, 550, 551 ZPO) rechtlichen Überprüfung stand.

Nach der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung
von Kostengesetzen und anderen Gesetzen vom 24. Juni 1964
(Kostenrechtsänderungsgesetz 1994 – KostRÄndG, BGBl. I,
325) herrschenden Praxis wurde bei der Räumung und Her-
ausgabe einer Mietwohnung der Gegenstandswert für die im
Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens anfallenden
Rechtsanwaltsgebühren gemäß § 16 Abs. 2 GKG auf die Höhe
des für die Dauer eines Jahres zu entrichtenden Mietzinses be-
messen (vgl. dazu Hansens, BRAGO 8. Aufl. § 57 Rdnr. 16;
Stein-Jonas/Roth, ZPO 21. Aufl. § 8 Rdnr. 19; ablehnend
Ahlemeier/Pautz DGVZ 1990, 38, 39, jeweils m. w. N.). Be-
gründet wurde dies damit, auch das mit der Räumungsvoll-
streckung verbundene Tätigwerden des Rechtsanwalts gegen-
über dem Gerichtsvollzieher rechne zum gerichtlichen Ver-
fahren i. S. v. § 8 Abs. 1 Satz 1 BRAGO a. F. (vgl. dazu in der
früheren Kommentarliteratur Hartmann, Kostengesetze
24. Aufl. § 8 BRAGO Anm. 2. A; Gerold/Schmidt/v. Eicken/
Madert, BRAGO 11. Aufl. § 8 Rdnr. 2; Riedel-Sußbauer/
Fraunholz, BRAGO 6. Aufl. § 8 Rdnr. 5 und Riedel-Suß-
bauer/Keller a. a. O. § 57 Rdnr. 19).

Seit Inkrafttreten von § 57 Abs. 2 BRAGO in der für den hier
zu entscheidenden Fall maßgebenden Fassung des
Kostenrechtsänderungsgesetzes 1994 wird die Bestimmung des
Gegenstandswertes für Anwaltsgebühren im Verfahren der
Zwangsvollstreckung zur Räumung und Herausgabe einer
Mietwohnung in Rechtsprechung und Literatur kontrovers be-
handelt. Zum Teil wird die Meinung vertreten, nach neuem
Recht sei allein auf den Verkehrswert der herauszugebenden
Sache abzustellen (vgl. etwa LG München JurBüro 1995, 482,
bestätigt durch OLG München Beschluß vom 24. März 1995 –
21 W 1088/95; AG Sinzig JurBüro 1995, 482; wohl auch Zöller/
Herget, ZPO 19. Aufl. § 3 Rdnr. 16 Stichwort: „Zwangsvoll-
streckung“). Anderer Ansicht zufolge ist auch nach der Neufas-
sung von § 57 Abs. 2 BRAGO an den Grundsätzen festzuhalten,
die bislang für die Räumungsvollstreckung gegolten haben (vgl.
etwa LG Köln DGVZ 1995, 153; LG Münster MDR 1995, 1269;
Mümmler JurBüro 1995, 453; wohl auch Hansens a. a. O.).

Mit den Vorinstanzen folgt der Senat der letztgenannten
Auffassung.

Das Landgericht hat zutreffend ausgeführt, daß § 57 Abs. 2
Satz 1 BRAGO n. F. keine gegenüber dem früheren Rechtszu-
stand abweichende Bemessung des Streitwerts für die bei der
Zwangsvollstreckung zur Räumung einer Mietwohnung anfal-
lenden Rechtsanwaltsgebühren gebietet. Der Gegenmeinung
ist zwar zuzugeben, daß mit dieser Vorschrift, soweit sie bei der
Herausgabevollstreckung den Wert der zu leistenden Sache für
maßgebend erklärt, eine abschließende Regelung geschaffen
werden sollte (vgl. BT-Drucks 12/6962 S. 105; Gerold/
Schmidt/v. Eicken/Madert, BRAGO 12. Aufl. § 57 Rdnr. 29;
Hartmann, Kostengesetze 26. Aufl. § 57 BRAGO Rdnr. 54;
wohl auch Riedel-Sußbauer/Keller, BRAGO 8. Aufl. § 57
Rdnr. 21). Letzten Endes ist dies dem Gesetzgeber jedoch nicht
gelungen. Bei einer an Zweckmäßigkeits- und Gerechtigkeits-
erwägungen orientierten Auslegung von § 57 Abs. 2 Satz 1
BRAGO n. F. kann nicht angenommen werden, daß der Ge-
setzgeber mit der vorgenommenen Änderung derart weitrei-
chende Konsequenzen verbinden wollte, wie sie sich ergeben,
wenn man die Vorschrift entsprechend ihrem unmittelbaren
Wortlaut auf den Fall der Zwangsvollstreckung wegen der Räu-
mung und Herausgabe von Mietwohnraum anwendet. Mit
Recht weist das Landgericht darauf hin, daß § 57 Abs. 2 Satz 1
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BRAGO letztlich nur deshalb neu gefaßt worden ist, um dem
Umstand Rechnung zu tragen, daß in den Nummern 1640 bis
1645 und 1905 des Gerichtskostenverzeichnisses zu § 11
Abs. 1 GKG für bestimmte gerichtliche Verfahren der Zwangs-
vollstreckung Festgebühren vorgesehen sind und insoweit eine
Anwendung von § 8 Abs. 1 Satz 1 BRAGO n. F. ausscheidet
(BT-Drucks 12/6962 a. a. O.). Daraus ergibt sich lediglich, daß
für diese konkret genannten Tatbestände, die den Fall der funk-
tionell in die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers (§ 885
ZPO) fallenden Zwangsvollstreckung wegen Räumung und
Herausgabe einer Mietwohnung naturgemäß nicht erfassen,
eine neue Regelung getroffen werden sollte. Hinzu kommt, daß
die Vorschrift des § 16 Abs. 2 GKG im Erkenntnisverfahren für
die Feststellung des Streitwerts sowohl hinsichtlich der Ge-
richtsgebühren als auch gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 BRAGO n. F.
für die Rechtsanwaltsgebühren fortgilt. Die damit bezweckte
Verbilligung von Mietstreitigkeiten findet ihre Rechtfertigung
letztlich in einem aus Art. 20 GG herzuleitenden sozialen
Schutzgedanken (vgl. dazu OLG Frankfurt AnwBl. 1984, 203;
Hartmann 26. Aufl. a. a. O. § 16 GKG Rdnr. 25; Ahlemeier/
Pautz a. a. O. S. 39). Es wäre aber unverständlich, wenn der
Gesetzgeber seine soziale Zielsetzung für den Bereich des Er-
kenntnisverfahrens hätte beibehalten und für das Zwangsvoll-
streckungsrecht hätte aufgeben wollen. Dies gilt umso mehr,
wenn man die Größenordnung berücksichtigt, in denen sich ein
solches Verständnis von § 57 Abs. 2 Satz 1 BRAGO n. F. im
Einzelfall auf die konkrete Gebührenhöhe auswirken kann (vgl.
dazu auch Mümmler a. a. O. S. 454).

Aus alledem ist zu folgern, daß der Gesetzgeber die Aus-
wirkungen der in § 57 Abs. 2 Satz 1 BRAGO geschaffenen
Neuregelung auf den Bereich der Zwangsvollstreckung wegen
der Räumung und Herausgabe von Mietraum übersehen hat
(Mümmler a. a. O.; Hansen a. a. O.; LG Köln a. a. O.). Mit
Recht hat das Landgericht diese Regelungslücke durch eine
analoge Anwendung von § 16 Abs. 2 GKG geschlossen und
den Gebührenstreitwert im hier zu entscheidenden Fall auf den
Betrag der Jahresmiete bemessen.

§ 2 GKG; §§ 3, 8 GVKostG; § 2 a THG

Der Wirtschaftsplan der Bundesanstalt für vereinigungs-
bedingte Sonderaufgaben (früher Treuhandanstalt) ist
Teil des Bundeshaushaltes, weshalb die BvS von der Zah-
lung der Gerichtskosten befreit ist.

OLG München, Beschl. v. 22. 5. 1996
– 1 W 1581/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Mit der im Betreff näher bezeichneten Kostenrechnung hat
die Kostenbeamtin des Oberlandesgerichts von der Klägerin
267,15 DM eingefordert, das sind 2/100 der Gebühr für das
Berufungsverfahren nach Nr. 1220 KVGKG. Gegen diese
Kostenrechnung wendet sich die Klägerin mit ihrer Erinne-
rung. Die Klägerin ist der Auffassung, daß sie nach § 2 GKG
kostenbefreit sei. Sie sei eine bundesunmittelbare Anstalt des
öffentlichen Rechts und werde i. S. des § 2 GKG nach den
Haushaltsplänen des Bundes verwaltet. Ergänzend wird auf
das Rechtsmittelschreiben vom 21. 2. 1996 Bezug genommen.
Der Vertreter der Staatskasse hat sich mit Schreiben vom
27. 2. 1996 dem Rechtsmittel widersetzt.

Die Erinnerung ist zulässig und begründet.

Die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufga-
ben (früher: Treuhandanstalt) ist nach der derzeitigen Rechts-
lage – wie sie sich insbesondere nach dem Gesetz zur abschlie-

ßenden Erfüllung der verbliebenen Aufgaben der Treuhandan-
stalt vom 9. 8. 1994 (BGBl. 1994 I 2062) darstellt – von der
Zahlung der Gerichtskosten befreit, so daß die angegriffene
Kostenrechnung aufzuheben ist.

Allerdings wird für die Bundesanstalt für vereinigungsbe-
dingte Sonderaufgaben (BvS) nach der bisher bekannten Lite-
ratur und Rechtsprechung die Gebührenfreiheit verneint (so LG
Leipzig JurBüro 1996, 207; LG Magdeburg, Beschluß vom
23. 1. 1995 – 9 O 2654/94 –; Korinthenberg/Lappe, KostO 13.
Aufl. (1995), Anhang C – „Bundesanstalt für vereinigungsbe-
dingte Sonderaufgaben“ –; H. Müller, DGVZ 1996, 58). Diese
Auffassung erkennt zwar an, daß es sich bei der BvS um eine öf-
fentliche Anstalt i. S. von § 2 Abs. 1 GKG handelt; die in dieser
Vorschrift (ebenso § 11 Abs. 1 KostO) enthaltene weitere Vor-
aussetzung, daß diese Anstalt nach Haushaltsplänen des Bun-
des verwaltet wird, wird aber verneint. Insoweit ist zuzugeben,
daß das Erfordernis der Verwaltung nach öffentlichen Haus-
haltsplänen allein aus dem zitierten Gesetz vom 9. 8. 1994 nicht
zu entnehmen ist. Allerdings enthält dieses Gesetz in Art. 1
Nr. 3 den neu in das Treuhandgesetz vom 17. 6. 1990 einzufü-
genden § 2 a betreffend den „Wirtschaftsplan“. Hier ist die fol-
gende Regelung enthalten (Abs. 2):

„Einzelheiten der Aufstellung und Ausführungen des Wirt-
schaftsplanes sowie die Rechnungslegung und -prüfung regelt
ein Finanzstatut, das das Bundesministerium der Finanzen . . .
erläßt.“

Nach diesem zwischenzeitlich vom Bundesministerium
der Finanzen erlassenen Finanzstatut ist der Wirtschaftsplan
als Anlage zu Kapitel 0820 zugleich Teil des Bundeshaushalts
(vgl. Schreiben des Bundesministeriums der Finazen vom
16. 8. 1995 – VIII B 1 – FB 5065 – 25/95). Danach kann auch
die Voraussetzung der Verwaltung „nach Haushaltsplänen des
Bundes“ nicht mehr verneint werden. Dabei verkennt der
Senat nicht, daß dieses Kriterium voraussetzt, daß der Rechts-
träger mit seinen gesamten Einnahmen und Ausgaben in
einem Haushaltsplan ausgewiesen wird und die Aufnahme nur
einzelner Einzelposten nicht ausreichend ist (vgl. Hartmann,
KostG, 26. Aufl., Rn. 7 zu § 2 GKG). Diese Voraussetzung ist
hier erfüllt, weil hier nicht etwa Einzelposten ausgewiesen
werden, sondern der gesamte (wenn auch komprimierte) Wirt-
schaftsplan, in dem die Einnahmen und Ausgaben der BvS
vollständig ausgewiesen sind.

§ 885 ZPO; §§ 8, 57 BRAGO; § 16 GKG; § 109 GVGA

Für die Erteilung eines Vollstreckungsauftrages wegen
Räumung und Herausgabe von Mietraum ist die Gebühr
des Rechtsanwalts auch weiterhin nach dem Betrag der
Jahresmiete zu berechnen.

LG Osnabrück, Beschl. v. 16. 1. 1996
– 7 T 3/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die sofortige Beschwerde der Gläubigerin ist zulässig,
aber nicht begründet.

Infolge der Neuregelung des § 57 Abs. 2 BRAGO (auf-
grund des Gesetzes vom 24. 6. 1994) bestimmt sich der Ge-
genstandswert der Zwangsvollstreckung betreffend eine Räu-
mungsvollstreckung „nach dem Wert der herauszugebenden
Sachen“. Damit kommt eine unmittelbare Heranziehung von
§ 16 Abs. 2 GKG infolge der Änderung des Gesetzes zwar
nicht mehr in Betracht. Denn der Gesetzgeber hat § 57 Abs. 2
BRAGO als abschließende Regelung über den Gegenstands-
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wert in der Zwangsvollstreckung neu gefaßt (vgl. dazu Swo-
lana-Hansen, zu § 57 BRAGO, Rdnr. 14 m. w. N.).

Diese besondere Regelung in der BRAGO für den Gegen-
standswert ist deshalb erforderlich geworden, weil eine Heran-
ziehung von für die Gerichtsgebühren maßgeblichen Wertvor-
schriften über § 8 Abs. 1 Satz 1 BRAGO nicht mehr möglich
ist, das GKG sieht nämlich für gerichtliche Verfahren in der
Zwangsvollstreckung nunmehr Festgebühren vor (vgl. Swo-
lana-Hansen a. a. O.).

Mit der bisher herrschenden Meinung ist aber auch weiter-
hin für die Räumungsvollstreckung der Jahresmietwert der her-
auszugebenden Sache für die Bewertung nach § 57 Abs. 2
BRAGO in den Fällen maßgeblich, in denen – wie hier – die
Räumung einer Mietwohnung betrieben wurde/wird. Es er-
schiene nicht gerechtfertigt, die Gebühr für den Zwangsvoll-
streckungsauftrag nach einem höheren Wert zu bemessen, als
für die Gebühr des Rechtsanwaltes, die in dem vorausgehenden
Rechtsstreit als Prozeßgebühr anfällt. Da die Auftragsgebühr
gemäß § 788 ZPO ohne besondere Festsetzung als Kosten der
Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher beizutrei-
ben ist, würden sich auch in der Praxis Unsicherheiten über den
zugrunde zu legenden Wert ergeben. Das spricht ebenfalls
dafür, in Fällen wie dem vorliegenden, den Gegenstandswert
des vorangehenden Rechtsstreits auch als Gegenstandswert der
nachfolgenden Zwangsvollstreckung zugrunde zu legen.

Anmerkung der Schriftleitung:

Die erstinstanzliche Entscheidung ist in DGVZ 1996, S. 46,
abgedruckt.

§ 825 ZPO

Die Übereignung gepfändeter Gegenstände an den Gläubi-
ger kann nur auf dessen Antrag und zu den von ihm ange-
botenen Übernahmepreisen erfolgen. Ist der angebotene
Übernahmepreis unzureichend, so ist der Übereignungs-
antrag abzulehnen.

LG Essen, Beschl. v. 25. 3. 1996
– 11 T 171/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Gläubigerin betreibt aus mehreren rechtskräftigen Ti-
teln die Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin. Im Zuge
der Pfändung in das bewegliche Vermögen der Schuldnerin
hat der zuständige Gerichtsvollzieher 15 Sachen von unter-
schiedlichem Wert bei der Schuldnerin gepfändet. Bei der
unter dem 16. Januar 1996 stattgefundenen Versteigerung
konnten lediglich 6 Pfandgegenstände verwertet werden. Bei
dem zweiten, durch den Gerichtsvollzieher angesetzten Ver-
steigerungstermin am 23. Februar wurden lediglich 2 Pfand-
gegenstände veräußert. Mit Antrag vom 4. März 1996 hat die
Gläubigerin beantragt, die durch den Gerichtsvollzieher unter
dem 14. Dezember 1995 bei der Schuldnerin gepfändeten Ge-
genstände, die in dem Versteigerungsterminen vom 26. Januar
1996 und 23. Februar 1996 nicht versteigert worden sind, an
sie – die Gläubigerin – zu übereignen. Sie hat den Antrag mit
Schriftsatz vom 12. März 1996 dahin ergänzt, daß sie die Er-
werbspreise wie folgt angegeben hat:

lfd.Nr. 2 2 Ohrhänger 600,00 DM
lfd.Nr. 3 1 Goldring 700,00 DM
lfd.Nr. 5 1 Schlangenring 300,00 DM
lfd.Nr. 9 1 Weißgoldring 300,00 DM
lfd.Nr. 11 1 Kette 200,00 DM

lfd.Nr. 14 Meissener Tafelservice 3.000,00 DM.
lfd.Nr. 15 1 Silber-Service 1.500,00 DM.

Gesamterwerberpreis 6.600,00 DM.

Bezüglich der laufenden Nrn. 14 und 15 hatte der Gerichts-
vollzieher die gewöhnlichen Verkaufspreise gemäß Anlage
zum Protokoll vom 14. 12. 1995 auf 6.000,00 DM (Nr. 14 – Sil-
berservice –) und 11.000,00 DM (Nr. 15 – Meissener Tafelser-
vice –) gem. § 813 ZPO festgesetzt. In der Anlage zum Verstei-
gerungsprotokoll vom 16. 1. 1996 hat der Gerichtsvollzieher die
Verkaufswerte der Nrn. 14 und 15 auf 6.000,00 DM (Meissener
Tafelservice) und auf 3.000,00 DM (Silberservice) festgesetzt.
Er hat mit Schreiben 12. März 1996 dem Vollstreckungsgericht
mitgeteilt, bei dem festzusetzenden Wert im Rahmen der Über-
eignung nach § 825 ZPO bitte er, von dem gewöhnlichen Ver-
kaufswert aus dem Pfändungsprotokoll vom 14. 12. 1995 aus-
zugehen. Durch Beschluß vom 18. 3. 1996 wurde dem Antrag
der Gläubigerin, ihr die Gegenstände laufende Nr. 2, 3, 5, 9, 11,
14 und 15 zu übereignen, stattgegeben. Bezüglich der Nrn. 14
und 15 wurde abweichend vom diesbezüglichen Antrag der
Gläubigerin ein Preis von 3.000,00 DM für das Silberservice
und 5.500,00 DM für das Meissener Tafelservice festgesetzt.
Gegen diesen Beschluß hat die Gläubigerin rechtzeitig Erinne-
rung eingelegt. Der Richter am Amtsgericht hat der Erinnerung
nicht abgeholfen und die Sache dem Landgericht – Beschwer-
dekammer – zur Entscheidung vorgelegt.

Die nach Nichtabhilfe und Vorlage an das Landgericht als
sofortige Beschwerde geltende Erinnerung ist gem. § 11
Abs. 1 Satz 2 RpflG, 793 ZPO zulässig und begründet.

Die Anordnung einer anderen Art der Verwertung gem.
§ 825 ZPO ist zulässig, wenn die Versteigerung einen den
Wert der Sache entsprechenden Erlös nicht erwarten läßt,
wenn sie aus sonstigen Gründen nicht zweckmäßig ist oder
wenn sie überhaupt nicht mit Erfolg durchführbar erscheint
(Zöller-Stöber, § 825 Rdnr. 2). Voraussetzung für die Zuwei-
sung der Pfandsache an den Gläubiger ist die Nennung des Er-
werbspreises durch den Gläubiger. Eine Zuweisung ist nur zu
dem von dem Gläubiger gebotenen Preis zulässig (Landge-
richt Koblenz, MDR 1981, 236, Zöller-Stöber, § 825 Rdnr. 8).
Der Rechtspfleger konnte daher nur entweder den Antrag der
Gläubigerin insgesamt ablehnen oder anordnen, daß ihr die ge-
pfändete Sache zu dem von ihr gebotenen Preis zuzuweisen
war. Da bezüglich der unter Nrn. 14 und 15 gepfändeten Ge-
genstände der angebotene Erwerbspreis nicht mit dem Preis
des Beschlusses übereinstimmt, war diesbezüglich der Be-
schluß aufzuheben und an das Amtsgericht zur Entscheidung
über den Antrag der Gläubigerin auf Zuweisung der Gegen-
stände Nrn. 14 und 15 zum Preis von 3.000,00 DM für das
Meissener Tafelservice und 1.500,00 DM für das Silberser-
vice zurückzuverweisen. Die Kammer hat im Hinblick auf das
Schlechterstellungsverbot davon abgesehen, über den Antrag
der Gläubigerin selbst zu entscheiden; der Antrag mußte zum
jetzigen Zeitpunkt zurückgewiesen werden.

Die Kammer ist der Auffassung, daß der Gläubigerin Ge-
legenheit gegeben werden muß, die zulässigen Konsequenzen
aus der aufgezeigten Rechtslage zu ziehen (§§ 139, 278 Abs. 3
ZPO).

§§ 808, 771, 811 Nr. 5, 763 ZPO; §§ 110 Nr. 5, 118, 119, 142
GVGA

1. Bei der Pfändung sind Rechte Dritter nur dann zu be-
achten, wenn sie zweifelsfrei ersichtlich sind.
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2. Der Schuldner kann sich nicht darauf berufen, er benö-
tige für die Fahrt zur Arbeit einen Pkw, wenn ihm hierfür
öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen.

3. Mit der Übersendung einer Ablichtung des Pfändungs-
protokolls ist der Schuldner hinreichend über die getroffe-
nen Maßnahmen und die bevorstehende Versteigerung
unterrichtet.

LG Detmold, Beschl. v. 7. 9. 1995
– 2 T 250/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Im Ergebnis zu Recht hat das Amtsgericht die Erinnerung
des Schuldners zurückgewiesen. Soweit der Schuldner rügt,
daß er nicht mehr Eigentümer des VW Passats gewesen sei,
kann er hiermit im vorliegenden Verfahren nicht gehört wer-
den. Mit der Vollstreckungserinnerung gemäß § 766 ZPO
kann nur die „Art und Weise der Zwangsvollstreckung oder
das vom Gerichtsvollzieher bei ihr zu beobachtende Verfah-
ren“ zur Nachprüfung gestellt, können daher nur Verstöße
gegen vollstreckungsrechtliche Verfahrensvorschriften gerügt
werden. Soweit der Schuldner behauptet, Frau C. sei Siche-
rungseigentümerin des Fahrzeugs aufgrund einer zwischen
dem Schuldner und ihr getroffenen Absprache gewesen, kann
darin grundsätzlich nicht die Rüge einer Verfahrensverletzung
liegen, weil der Gerichtsvollzieher bei der Pfändung nur den
Gewahrsam des Schuldners festzustellen, grundsätzlich dage-
gen nicht Rechte oder Ansprüche Dritter an dem Pfändungsge-
genstand zu berücksichtigen hat. Nur wenn allerdings das Be-
stehen eines zur Intervention gem. § 771 ZPO berechtigenden
Rechts für den Gerichtsvollzieher ganz zweifelsfrei ersichtlich
ist, muß der Gerichtsvollzieher die Pfändung unterlassen und
ist eine dennoch vorgenommene Pfändung verfahrensfehler-
haft. Daß für den Gerichtsvollzieher ganz zweifelsfrei ersicht-
lich war, daß Frau C. Sicherungseigentümerin des Fahrzeugs
war, hat der Schuldner nicht dargetan.

Der hier im Streit befindliche PKW war auch nicht nach
Maßgabe des § 811 Nr. 5 ZPO unpfändbar. Nach § 811 Nr. 5
ZPO sind bei Personen, die aus ihrer körperlichen oder geisti-
gen Arbeit oder sonstigen persönlichen Leistung ihren Erwerb
erzielen, die zur Fortsetzung dieser Erwerbstätigkeit erforder-
lichen Gegenstände unpfändbar; § 811 Nr. 5 ZPO schützt den
Erwerb durch persönliche Arbeit. Der PKW als Hilfsmittel für
den Weg zur Arbeitsstätte ist vom Schutz des § 811 ZPO grund-
sätzlich erfaßt, es sei denn, der Schuldner kann in zumutbarer
Weise auf öffentliche Verkehrsmittel verwiesen werden (vgl.
LG Rottweil, DGVZ 1993, 57). Dies ist aber vorliegend der
Fall. Die Gläubigerin hat unwidersprochen vorgetragen, der
Schuldner könne die Arbeitsstelle ohne weiteres mit dem öf-
fentlichen Personennahverkehr erreichen. Dem ist der Schuld-
ner nicht substantiiert entgegengetreten. Allein seine Behaup-
tung, er sei dringend auf das Fahrzeug angewiesen, da er den
Arbeitgeber in L. erreichen müsse, war nicht hinreichend.

Auch die Rüge des Schuldners, daß weder er noch sein Ver-
fahrensbevollmächtigter durch die Gläubigerin oder den zu-
ständigen Gerichtsvollzieher von dem Versteigerungstermin
benachrichtigt worden seien, hat keinen Erfolg. Durch die nach
§ 142 Ziff. 4 GVGA vorgeschriebene Bekanntgabe des Ver-
steigerungstermins an den Schuldner soll dieser auf die letzte
Möglichkeit hingewiesen werden, die Versteigerung durch Be-
friedigung des Gläubigers zu vermeiden, sich in anderer Weise
mit ihm zu einigen, die Pfandstücke evtl. selbst zu ersteigern
oder Vollstreckungsschutz beim Gericht zu beantragen. Der
Gerichtsvollzieher ist zur Wahrung dieser Interessen des
Schuldners nicht verpflichtet, auf jede nur erdenkliche Art und
Weise für dessen Benachrichtigung zu sorgen. Die Art und

Weise, in welcher der Gerichtsvollzieher ihm vorgeschriebene
Mitteilungen den Beteiligten zukommen zu lassen hat, ist in
§ 763 ZPO geregelt. Dies hat durch mündliche Bekanntgabe,
Zustellung einer Abschrift des Protokolls nach §§ 181–186
ZPO oder schriftliche Übersendung durch die Post zu gesche-
hen; eine öffentliche Zustellung findet nicht statt (vgl. LG
Essen MDR 1973, 414). Die Protokollabschrift wird in der
Regel durch einfachen Brief übersandt, § 110 Nr. 5 GVGA. Zu-
sendungen gehen an den Schuldner persönlich, nicht an einen
Prozeßbevollmächtigten, einen Generalbevollmächtigten oder
einen Zustellungsbevollmächtigten (vgl. Baumbach/Lauter-
bach-Hartmann ZPO, 53. Aufl., § 763 Rn. 2).

Hier ist der Gerichtsvollzieher der sich aus § 142 Ziff. 4
GVGA ergebenen Verpflichtung zur Bekanntgabe des Verstei-
gerungstermins an den Schuldner nachgekommen. Ausweis-
lich der vom Gerichtsvollzieher mit Datum vom 4. Mai 1995
unterzeichneten Verfügung ist gem. Ziff. 2 eine Ablichtung des
Protokolls an den Schuldner übersandt worden. In diesem Pro-
tokoll sind sowohl Versteigerungstermin als auch Versteige-
rungsort bestimmt. Daß der Brief mit der Protokollabschrift
möglicherweise bei der Post verlorengegangen ist, ist hinsicht-
lich der Erfüllung der Verpflichtung gem. § 142 Nr. 4 GVGA
unbeachtlich. Im übrigen war der Schuldner auch ausweislich
des Versteigerungsprotokolls bei der Pfändung anwesend,
hatte somit Kenntnis von Versteigerungstermin und -ort.

Da das Verhalten des Gerichtsvollziehers rechtmäßig war,
kam auch eine Auskehr des Erlöses an den Schuldner nicht in
Betracht. Selbst wenn hier das Verhalten des Gerichtsvollzie-
hers rechtswidrig gewesen wäre, könnte der Schuldner nicht die
Auskehr des Erlöses an sich verlangen. Eigentümer des Erlöses
ist nach herrschender Meinung derjenige, der Eigentümer der
Sache bis zu ihrer Ablieferung war, und zwar wegen dinglicher
Surrogation entsprechend § 1047 Satz 2 BGB. Vollstreckung
und Pfandrecht setzen sich am Erlös fort (vgl. Thomas/Putzo,
19. Aufl. § 819 Rn. 1). Da der Schuldner nach seiner eigenen
Behauptung nicht Eigentümer des hier im Streit befindlichen
PKW war, war er danach auch nicht Eigentümer des Erlöses ge-
worden, sondern die ehemalige Eigentümerin des PKW.

§§ 807, 900, 147 ZPO

1. Bei Abgabe der eidesstattlichen Versicherung können
von dem Schuldner auch Angaben über Krankenversiche-
rung, Rechtsschutzversicherung und Rentenanwartschaf-
ten verlangt werden; fehlen diese, so kann insoweit ein
Nachbesserungsverfahren eingeleitet werden.

2. Mehrere Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung, die gegen denselben Schuldner anhängig
werden, sind gem. § 147 ZPO miteinander zu verbinden,
wobei alle beteiligten Gläubiger von der Terminbestim-
mung zu benachrichtigen sind.

LG Stuttgart, Beschl. v. 31. 10. 1995
– 2 T 590/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

1. Am 7. 6. 1995 beantragte der Gläubiger, den Schuldner
gem. § 903 ZPO zur erneuten Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung zu laden, weil dieser zwar am 14. 9. 1993 seine
Vermögensverhältnisse an Eides Statt versichert habe, zwi-
schenzeitlich aber nicht mehr bei dem damaligen Arbeitgeber
beschäftigt sei. Das Amtsgericht bestimmte daraufhin Termin
zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung auf 1. 8. 1995,
teilte dem Gläubiger aber durch Verfügung vom 17. 7. 1995
die Aufhebung dieses Termins mit, weil der Schuldner am
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17. Juli 1995 auf Antrag der Stadt … die eidesstattliche Versi-
cherung abgegeben habe. Von diesem Termin wurde der Gläu-
biger nicht in Kenntnis gesetzt.

Nachdem dem Gläubiger eine Kopie des Vermögens-
verzeichnisses vom 17. 7. 1995 übersandt worden war, bean-
tragte der Gläubiger am 23./24. 8. 1995, den Schuldner zur
Ergänzung der gemachten Angaben wegen künftig fällig wer-
dender Ansprüche des Schuldners bzw. Erstattungsansprü-
chen gegenüber der Krankenversicherung, Rechtschutzversi-
cherung sowie eventueller Ansprüche aus Rentenanwartschaf-
ten zu laden. Diesen Antrag hat das Amtsgericht durch Be-
schluß vom 4. 9. 1995 zurückgewiesen, wobei es insbesondere
die Pfändbarkeit künftiger Rentenansprüche verneint hat.

Seinem hiergegen eingelegten Rechtsmittel hat die Amts-
richterin durch Beschluß vom 19. 9. 1995 nicht abgeholfen.

2. Die infolge der amtsrichterlichen Nichtabhilfeentschei-
dung als sofortige Beschwerde zu behandelnde Erinnerung ist
zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Die Gläubigerin
kann die Durchführung des Nachbesserungsverfahrens verlan-
gen, weil die Rechtspflegerin das vorliegende Verfahren auf
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung pflichtwidrig nicht
mit dem von der Stadt … gegen den Schuldner betriebenen
Verfahren verbunden hat.

Die Kammer hat in ihrer grundlegenden Entscheidung vom
28. 2. 1995 (2 T 96 und 97/95) bereits entschieden, daß das
Nachbesserungsverfahren auch durchgeführt werden kann,
wenn ein Schuldner den amtlichen Vordruck ZP 325 vollstän-
dig ausgefüllt hat, weil dieses Vermögensverzeichnis keine
abschließende, das Fragerecht des Gläubigers beschränkende
Bedeutung hat.

Ferner hätte der Rechtspfleger das vorliegende Verfahren
auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung mit dem im
November 1994 anhängig gewordenen Verfahren der Stadt …
in entsprechender Anwendung des § 147 ZPO verbinden und
beiden Gläubigern gem. § 900 Abs. 3 Satz 2 ZPO die Termins-
bestimmung mitteilen müssen. Die Kammer hat hierzu in dem
oben genannten Beschluß näher ausgeführt, daß Gesichtspunkte
des Schuldnerschutzes nicht gegen eine Verfahrensverbindung
sprechen, die von § 903 ZPO ausgehende Sperrwirkung viel-
mehr eine Verfahrensverbindung gebietet. Da im vorliegenden
Verfahren weder tatsächliche noch rechtliche Gesichtspunkte
einer Verfahrensverbindung entgegengestanden haben, wäre
nur eine Verfahrensverbindung als ermessensfehlerfreie Ent-
scheidung im Sinne von § 147 ZPO anzusehen gewesen.

Die unterlassene Verfahrensverbindung führt dazu, daß
das anhand des amtlichen Vordrucks erstellte Vermögensver-
zeichnis, bei dem die Fragen des Gläubigers unberücksichtigt
geblieben sind, als unvollständig anzusehen ist. Deswegen
kann die Gläubigerin im Wege des Nachbesserungsverfahrens
die Vervollständigung der Angaben über das Vermögen des
Schuldners verlangen.

Für das weitere Verfahren weist die Kammer darauf hin, daß
die Pfändung künftiger Rentenansprüche nicht von vornherein
als unzulässig erscheint, weswegen der Gläubiger Auskunft
über bestehende Rentenanwartschaften verlangen kann. Ferner
sind keine Gesichtspunkte dafür ersichtlich, weswegen der
Schuldner nicht verpflichtet wäre, Angaben darüber zu ma-
chen, die den Gläubiger in die Lage setzen können, eventuelle
Erstattungsansprüche gegen die Krankenversicherung oder
eine Rechtschutzversicherung des Schuldners zu pfänden.

Anmerkung der Schriftleitung:

Soweit das LG die Auffassung vertritt, mehrere gegen den-
selben Schuldner anhängige Offenbarungsverfahren müßten

gemäß § 147 ZPO verbunden und gleichzeitig erledigt wer-
den, bestehen hiergegen rechtliche und praktische Bedenken.
Einmal handelt es sich bei Offenbarungsverfahren nicht um
Prozesse, deren Gegenstand in rechtlichem Zusammenhang
stehen, weshalb das OLG Hamm (Rpfleger, 1980, S. 349)
schon die Verbindung mehrerer Kostenfestsetzungsverfahren
für unzulässig erklärt hat, weil in diesem Stadium kein verbin-
dungsfähiger „Prozeß“ mehr vorhanden sei. Zum anderen
läßt sich die Benachrichtigung des später auftretenden An-
tragstellers dann nicht verwirklichen, wenn z. B. der Schuld-
ner aufgrund eines früher ergangenen Haftbefehls dem
Vollstreckungsgericht vorgeführt wird und die eidesstattliche
Versicherung abgibt. Es kommt oft vor, daß gegen denselben
Schuldner nacheinander mehrere Verfahren zur Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung eingeleitet werden, die auf un-
terschiedliche Weise (Zahlung, Teilzahlung, Stundung, Rück-
nahme, Einstellung der Zwangsvollstreckung pp.) ihre Erledi-
gung finden. Mit den Regeln der ZPO ist es aber nicht verein-
bar, diese Verfahren etwa zu sammeln oder dem Gläubiger,
der zu einem späteren Zeitpunkt ein Verfahren eingeleitet hat,
die Möglichkeit zu eröffnen, in dem vorher anstehenden Ter-
min, der auf Antrag eines anderen Gläubigers bestimmt
wurde, auf das von diesem eingeleitete Verfahren einzuwir-
ken.

Ergibt sich, daß die von dem Schuldner bei Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung gemachten Angaben unvoll-
ständig sind, so bleibt nur der Weg des Nachbesserungsver-
fahrens, den das LG in vorstehender Entscheidung ja auch be-
schritten hat (Siehe hierzu auch Brinkmann, Rpfleger 1990,
S. 331/332).

§ 938 ZPO; § 195 GVGA; §§ 9, 10 VergütVO

Die Vergütung des Sequesters orientiert sich an der Ver-
gütung des Vergleichsverwalters unter Berücksichtigung
des Wertes der sequestrierten Sache und den an den
Sequester gestellten Anforderungen.

LG Stuttgart, Beschl. v. 27. 12. 1995
– 2 KfH O 98/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Sequester (Gerichtsvollzieher) hat Festsetzung seiner
Vergütung beantragt. Dieser Antrag ist zulässig. Der Seque-
ster ist zwar aufgrund eines Vergleichs der Parteien beauftragt
worden. Indessen handelt es sich um einen gerichtlichen Ver-
gleich, also um einen solchen unter Mitwirkung und damit
unter Beteiligung des Gerichts. Anläßlich des Vergleichsab-
schlusses ist der Sequester telefonisch befragt worden, ob er
zur Übernahme des Auftrags bereit sei, und er hat dem Gericht
gegenüber seine Bereitschaft erklärt. Unter diesen Umständen
muß, da die Parteien über die Höhe der Vergütung offenbar
keine Einigung herbeigeführt haben, auch eine Festsetzung
dieser Vergütung möglich sein.

Der Sequester berechnet seine Vergütung aufgrund der für
den Vergleichsverwalter bestimmten Sätze. Indessen umfaßt
die Tätigkeit des Vergleichsverwalters wesentlich mehr als
diejenige, die der Sequester im vorliegenden Verfahren auszu-
üben hatte, auch wenn nicht übersehen wird, daß die Parteien
zahlreiche unterschiedliche und einander widersprechende
Anforderungen an ihn herangetragen haben.

Angemessen ist unter den gegebenen Umständen eine Ver-
gütung von rund 2/3 dessen, was ein Vergleichsverwalter im
Hinblick auf den Geschäftswert zu erhalten hätte.
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Anmerkung der Schriftleitung:

Gleichlautend hat das Landgericht Trier, DGVZ 1996,
S. 29, entschieden.

§§ 97 Abs. 1 S. 1, 433 Abs. 1 BGB; § 865 Abs. 2 ZPO; § 180
Abs. 3 GVGA

Eine festinstallierte Satelliten-Empfangsanlage gehört
zum Zubehör eines Wohngrundstücks und muß deshalb
beim Verkauf des Hauses an die neuen Eigentümer über-
geben (herausgegeben) werden.

I. AG Nürnberg, Urteil v. 15. 12. 1992
– 17 C 8349/92 –

II. LG Nürnberg-Fürth, Urteil v. 5. 5. 1993
– 11 S 1466/93 –

I .

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Kläger machen einen Anspruch auf Übereignung und Heraus-
gabe einer Satelliten-Anlage geltend.

Am 6. 11. 1992 schlossen die Parteien einen notariellen Kaufver-
trag über das Anwesen . . .

Ziff. II lautet:

„ . . . Die Veräußerung erfolgt mit allen Rechten, gesetzlichen Be-
standteilen und dem Zubehör.“

Im Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses befand sich im Anwe-
sen eine für DM 3.000,00 erworbene, im Eigentum der Beklagten ste-
hende und 1991 montierte Satelliten-Anlage Marke . . . im Zeitwert
von 2.300,00 DM. Die Satellitenschüssel war auf dem Garagendach
montiert. Andere zum Fernsehempfang geeignete Antennen waren
nicht installiert.

Vor Übergabe des Besitzes des Anwesens an die Kläger am 30. 12.
1991 montierten die Beklagten die Satelliten-Anlage ab und hinterlie-
ßen anstatt dessen eine von ihnen neu gekaufte Parabol-Antenne.
Unter dem 30. 12. 1991 wurde ein Übergabeprotokoll erstellt.

Die Kläger sind bislang nicht als Eigentümer des Grundstückes im
Grundbuch eingetragen.

Die Beklagten haben die Satelliten-Anlage im Besitz und nutzen
sie derzeit in ihrem neuen Wohnanwesen.

Die Kläger meinen, bei der Satelliten-Anlage handele es sich
rechtlich um mitverkauftes Zubehör oder um einen wesentlichen Be-
standteil des Anwesens. Die Beklagten seien aufgrund des Kaufvertra-
ges zur Übereignung und Herausgabe verpflichtet.

Die Kläger haben erklärt, daß sie im Falle nicht rechtzeitiger Her-
ausgabe der Satelliten-Anlage diese ablehnen und Schadensersatz ver-
langen.

Die Kläger haben zuletzt beantragt:

Die Beklagten gesamtschuldnerisch zu verurteilen, den Klägern
die Satelliten-Anlage Marke . . . zu übereignen und binnen einer Frist
von 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils herauszugeben, ferner

die Beklagten gesamtschuldnerisch zu verurteilen, nach fruchtlo-
sem Ablauf der in Ziffer I gesetzten Frist an die Kläger DM 2.300,00
als Schadensersatz zu bezahlen.

Die Beklagten haben zuletzt Klageabweisung beantragt.

Sie meinen, es handele sich bei der Satelliten-Anlage rechtlich
nicht um Zubehör. Im übrigen ergebe sich aus dem Übergabeproto-
koll, daß die Kläger das ihnen übergebene Anwesen als Erfüllung der
kaufvertraglichen Ansprüche akzeptiert und quittiert hätten.

Die zulässige Klage ist in vollem Umfang begründet. Die
Kläger können von den Beklagten aus dem Kaufvertrag Über-

eignung und Herausgabe der Satelliten-Anlage gemäß § 433
Abs. 1 BGB verlangen.

I. Die Zubehöreigenschaft beweglicher Sachen setzt vor-
aus, daß diese dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache zu
dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung
entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen (§ 97 Abs. 1
Satz 1 BGB). Die Satelliten-Anlage erfüllt diese Vorausset-
zungen. Wirtschaftlicher Zweck des Grundstückes ist die Nut-
zung zu Wohnzwecken. Zum Wohnen gehört regelmäßig die
Möglichkeit eines ordnungsgemäßen Fernsehempfanges. Die-
ser wurde durch die Satelliten-Anlage geschaffen. Hierin liegt
die im Rechtssinne erforderliche Unterstützung der zweckent-
sprechenden Verwendung des Grundstückes. Das erforderli-
che räumliche Verhältnis haben die Beklagten jedenfalls durch
die Installation der Satelliten-Anlage begründet. Für den von
den Beklagten darzulegenden und gegebenenfalls zu bewei-
senden Ausnahmetatbestand des § 97 Abs. 2 Satz 1 BGB (vgl.
Palandt/Heinrichs, 52. Auflage 1993, Anmerkung 8 zu § 97
ZPO) ist nichts vorgetragen.

II. Ausnahmsweise ist eine Sache trotz Vorliegens der Vor-
aussetzungen des § 97 Abs. 1 Satz 1 BGB dann nicht Zubehör,
wenn sie nach der Verkehrsanschauung nicht als Zubehör an-
gesehen wird (§ 97 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Verkehrsanschauung
ist dabei die Auffassung, die sich allgemein oder in dem be-
treffenden Verkehrsgebiet gebildet hat und in den Lebensge-
wohnheiten der Beteiligten in Erscheinung tritt. Da es sich um
einen Ausnahmetatbestand handelt, sind die Beklagten hierfür
darlegungs- und beweispflichtig (vgl. die von den Beklagten zi-
tierte Entscheidung in NJW 61, Seite 461, der eine umfangrei-
che Beweisaufnahme vorausging). Beweisangebote fehlen.
Aus dem unstreitigen Sachverhalt läßt sich kein Schluß im
Sinne der Rechtsauffassung der Beklagten ziehen. Die Satelli-
ten-Anlage war die einzige zum Fernsehempfang geeignete, in-
stallierte (Antennen-)Anlage. Daß die auf dem Dach der Gara-
ge – und nicht im Garten – montierte Satellitenschüssel optisch
in herausragendem Maße auffällig war, ist weder vorgetragen
noch erkennbar. Weiteres Indiz ist der Umstand, daß im Schrei-
ben des beurkundenden Notars vom 12. 12. 1991 die Auffas-
sung vertreten wird, bei der Satelliten-Anlage handele es sich
um Zubehör. Der Umstand, daß das verkaufte Grundstück in
einem ländlichen Gebiet liegt, spricht weder für noch gegen die
Rechtsmeinung der Beklagten. Einerseits mag es zutreffen, daß
in ländlichen Gebieten Satelliten-Anlagen relativ selten instal-
liert sind; andererseits scheint gerade in diesen Gebieten die
Möglichkeit eines ordnungsgemäßen Fernsehempfanges von
besonderer Bedeutung. Jedenfalls dann, wenn eine Satelliten-
Anlage in einem Grundstück in einem ländlichen Gebiet die
einzige Empfangsmöglichkeit  für Fernsehen darstellt, keine
für den Fernsehempfang geeignete (weitere) Antenne vorhan-
den ist und die Satelliten-Anlage optisch nicht in herausragen-
dem Maße auffällig erscheint, liegen die Voraussetzungen des
§ 97 Abs. 1 Satz 2 BGB nach Auffassung des erkennenden Ge-
richts nicht vor. Ohne besondere Bedeutung ist in diesem Zu-
sammenhang der Umstand, daß die Satelliten-Anlage den
Empfang auch italienischer Programme ermöglichte.

III. Aus dem Übergabeprotokoll vom 30. 12. 1991 schließ-
lich ergibt sich nicht mehr als die Feststellung eines vorhande-
nen Zustandes (§ 133 BGB analog). Über die Frage, ob die
Kläger den Übergabezustand des Grundstückes als vertragsge-
mäße Erfüllung beurteilten, enthält das Protokoll keine Anga-
ben.

IV. Nach alledem ist der Übereignungs- und Herausgabe-
antrag begründet. Mit Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils gilt
die erforderliche Einigung als erklärt (§ 894 Abs. 1 ZPO). Die
Fristbestimmung im Urteil beruht auf §§ 283 Abs. 1 BGB, 255
ZPO; die Herausgabefrist von 10 Tagen ist angemessen. Die
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Kläger haben ferner gegen die Beklagten im Falle der nicht
rechtzeitigen Herausgabe der Satelliten-Anlage einen Scha-
densersatzanspruch in Höhe von DM 2.300,00 gemäß §§ 283
Abs. 1 Satz 2, 249 BGB. Der entsprechende Klageantrag konn-
te zulässigerweise bereits mit der Herausgabeklage verbunden
werden, weil die Besorgnis besteht, daß die Beklagten sich der
rechtzeitigen Leistung entziehen werden (§§ 259, 260 ZPO).

I I .

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die zulässige Berufung (§§ 511 ff. ZPO) ist teilweise be-
gründet, denn die Beklagten sind zwar verpflichtet, innerhalb
von 10 Tagen ab Rechtskraft des Endurteils die streitgegen-
ständliche Satellitenanlage an die Kläger zu übereignen und
herauszugeben, jedoch hätte das Erstgericht für den Fall der
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung die Beklagten nicht zum
Schadenersatz verurteilen dürfen.

I. Die Beklagten sind verpflichtet, den Klägern aufgrund
des am 6. 11. 1991 vor dem Notar . . . geschlossenen Kaufver-
trages die Satellitenanlage Marke . . . gemäß § 926 I BGB zu
übereignen und herauszugeben, denn gemäß Ziffer II des
Kaufvertrages erstreckt sich dieser auch auf das Zubehör. Die
streitgegenständliche Satellitenanlage stellt Zubehör im Sinne
des § 97 I 1 BGB dar. Die Fristbestimmung gemäß Ziffer I des
Urteilstenors des Amtsgerichts Nürnberg vom 15. 12. 1992
beruht auf § 255 I ZPO.

Diesbezüglich nimmt die Kammer zur Vermeidung von
Wiederholungen gemäß § 543 I ZPO auf die zutreffenden
Ausführungen im Urteil des Amtsgerichts Nürnberg Bezug.

Zum Berufungsvorbringen ist lediglich ergänzend auszu-
führen:

Daß der Fernsehempfang für die Käufer zur uneinge-
schränkten Benutzung des Anwesens, welches zu Wohnzwek-
ken gekauft wurde, dient und daß damit die Satellitenanlage
dem wirtschaftlichen Zweck des verkauften Grundstückes
dient, haben die Beklagten durch ihr eigenes Verhalten de-
monstriert. Indem sie nach dem Abbau der streitgegenständli-
chen Satellitenanlage eine andere installierten, sind sie offen-
sichtlich selbst davon ausgegangen, daß beim Verkauf des An-
wesens die Satellitenanlage mitverkauft wurde, denn anson-
sten hätte für sie keine Veranlassung bestanden, extra für den
Rechtsnachfolger des Grundstückes eine neue Satellitenemp-
fangsanlage zu kaufen und zu installieren.

Ohne Erfolg erheben die Beklagten mit ihrer Berufung
Einwände dagegen, daß das Erstgericht zur Feststellung der
Verkehrsauffassung hinsichtlich der Satellitenanlage als Zu-
behör die Auffassung des beurkundenden Notars herangezo-
gen hat. Gerade die Stellungnahme eines Notars, der täglich
Grundstücksverträge beurkundet und damit zusammenhän-
gende Rechtsfragen bearbeitet, ist für die Feststellung einer
Verkehrsauffassung bedeutsam.

II. Die Beklagten hätten nicht zum Schadensersatz für den
Fall der Nichtherausgabe der streitgegenständlichen Satelli-
tenanlage binnen der Frist von 10 Tagen verurteilt werden dür-
fen, da die Voraussetzungen gemäß § 283 BGB im vorliegen-
den Rechtsstreit noch nicht gegeben sind.

Voraussetzung zur Verurteilung der Beklagten zum Scha-
denersatz ist nämlich das Vorliegen eines bereits rechtskräfti-
gen Urteils zur Herausgabe sowie einer Fristsetzung und Ab-
lehnungsandrohung.

Soweit das Urteil in Ziffer I des Tenors zur Übereignung
und Herausgabe der Satellitenanlage eine Frist von 10 Tagen

bestimmt, ist dies allerdings nicht zu beanstanden, denn die
entsprechende Verurteilung erfolgte auf der Grundlage des
Antrages der Kläger gemäß § 255 I ZPO. Bei Erlaß dieses Ur-
teils steht jedoch noch keineswegs fest, ob bei Nichterfüllung
des Herausgabeanspruches der Kläger innerhalb dieser Frist
für die Beklagten eine Verpflichtung zur Schadenersatzlei-
stung besteht. So wäre es möglich, daß den Beklagten die Her-
ausgabe aufgrund eines Umstandes unmöglich wird, den sie
nicht zu vertreten haben (§ 283 I 3 BGB), so daß dann für sie
auch keine Verpflichtung zum Schadenersatz bestehen würde.
Darauf macht auch das OLG München in seinem Urteil vom
26. 1. 1965 (OLGZ 65, 10) aufmerksam.

§ 33 FGG; §§ 184, 213 GVGA

Ordnet das Gericht an, daß ein Kind von einem Elternteil
an den anderen Elternteil herauszugeben ist und hat es in
die gleiche Anordnung den Auftrag an den Gerichtsvoll-
zieher ausgesprochen, das Kind wegzunehmen, so bedarf
es zur Vollstreckung keiner weiteren Auftragserteilung
durch das Gericht.

AG Winsen/Luhe, Beschl. v. 26. 3. 1996
– 9 M 881/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Erinnerung des Antragstellers ist zulässig und begrün-
det (§§ 766 Abs. 2 ZPO, 33 FGG).

Die Weigerung des Gerichtsvollziehers, anläßlich des mit
der Antragsteller-Vertreterin telefonisch vorab vereinbarten
Termins vom 23. 02. 1996 das gemeinsame Kind der Parteien
… der Mutter wegzunehmen und dem Vater zu übergeben auf-
grund der entsprechenden einstweiligen Anordnung des Fami-
liengerichts Stralsund vom 15. Februar 1996, erfolgte zu Un-
recht. Zu Recht zwar beruft sich der Gerichtsvollzieher darauf,
daß die Vollstreckung wegen der Herausgabe eines Kindes
einen hierauf gerichteten Antrag des Gerichts erfordert. Hieran
fehlte es jedoch entgegen der Auffassung des Gerichtsvollzie-
hers nicht. Anders als in der Konstellation der von ihm zitierten
Entscheidung des KG – Beschl. v. 21. 02. 1992 (DGVZ 1992,
89) – hatte das Familiengericht Stralsund in der einstweiligen
Anordnung vom 15. 02. 1996 in Ziff. 3 ausdrücklich ausge-
sprochen:

„Der für den derzeitigen Aufenthaltsort zuständige Ge-
richtsvollzieher wird beauftragt, das Kind … der Antragsgeg-
nerin wegzunehmen und dem Antragsteller zu übergeben“.

Diese Regelung ginge ins Leere, bedürfte es gleichwohl
noch eines zusätzlichen Antrages auf Vollstreckung der Her-
ausgabeanordnung gegenüber dem Gericht und eines kor-
respondierenden (weiteren) gerichtlichen Ersuchens an den
Gerichtsvollzieher. Etwas anderes könnte nur gelten, wenn der
angemessene zeitliche Zusammenhang nicht mehr besteht.

Soweit der Gerichtsvollzieher darüberhinaus der Ansicht
ist, es liege auch kein Antrag des Antragstellers vor, kann dem
angesichts der telefonischen Beauftragung des Gerichtsvoll-
ziehers durch die Antragstellervertreterin (mit Terminverein-
barung) und der Übergabe des Titels durch den Antragsteller
persönlich nicht gefolgt werden (s. auch § 754 ZPO).

§ 779 BGB; § 788 ZPO; § 23 BRAGO; § 109 GVGA

Eine zur Abwendung der Vollstreckung getroffene Teil-
zahlungsvereinbarung läßt auch dann keine Vergleichsge-
bühr entstehen, wenn der Schuldner zur Erfüllung der
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Vereinbarung den pfändbaren Teil seines Lohnes an den
Gläubiger abtritt.

AG Heidelberg, Beschl. v. 25. 9. 1995
– 1 M 10/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Erinnerungsführer legt gegen die Weigerung des Ge-
richtsvollziehers, die Gebühren für den Teilzahlungsvergleich
vom 5. 9. 1994 in Höhe von 277,73 DM mitzuvollstrecken,
Erinnerung ein und beantragt, den Gerichtsvollzieher anzu-
weisen, die Zwangsvollstreckung auch wegen dieses Teilbe-
trags durchzuführen. In der Begründung trägt er vor, die
Schuldner seien durch Anerkenntnisurteil verurteilt worden,
an den Kläger 10.000,00 DM zu bezahlen. Sie seien nicht in
der Lage gewesen, die Forderung auf einmal zu begleichen.
Deshalb hätten sie am 5. 9. 1994 eine Ratenzahlungs- und Ab-
tretungsvereinbarung geschlossen. Danach sei den Schuldnern
gestattet worden, ihre Verbindlichkeiten in Monatsraten von je
300,00 DM zu tilgen. Der Gerichtsvollzieher habe die Gebühr
für den Teilzahlungsvergleich abgesetzt, das sei falsch. Es
liege ein wirklicher Vergleich vor, weil nicht nur der Gläubi-
ger nachgegeben hat, indem er auf die sofortige Zahlung des
Gesamtbetrags verzichtet habe, sondern auch die Schuldner
nachgegeben hätten, da sie den pfändbaren Teil ihrer Arbeits-
einkünfte an den Gläubiger abgetreten hätten zur Absicherung
der Ratenzahlungsvereinbarung.

Die Erinnerung ist nicht begründet. Der Gerichtsvollzieher
hat zu Recht den Betrag abgesetzt. Eine Vollstreckung der
Teilzahlungsvergleichsgebühr ist im Rahmen des § 788 ZPO
nicht möglich. Nach dem Beschluß des Landgerichts Heidel-
berg vom 10. 12. 1985 – T 20/95 – ist ein Vergleich, der eine
entsprechende Gebühr auslösen könnte, nicht zustande ge-
kommen. Wird, wie vorliegend, ein Ratenzahlungsvergleich
abgeschlossen, liegt kein gegenseitiges Nachgeben der Partei-
en vor, sondern ein einseitiges des Gläubigers. Der Schuldner,
der ohnehin aufgrund des Titels zur Zahlung verpflichtet ist,
gibt nicht nach, sondern ist lediglich Nutznießer des Nachge-
bens des Gläubigers. Daran ändert sich auch nichts, wenn er
zur Absicherung der Ratenzahlungsvereinbarung seine jeweils
pfändbaren Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit an den
Gläubiger abtritt, da der Gläubiger einen Titel hat, mit dem er
die Zwangsvollstreckung betreiben könnte.

§§ 366, 367, 779 BGB; § 788 ZPO; § 23 BRAGO; § 109
GVGA

Hat der Gläubiger Zahlungen des Schuldners gem. § 366
BGB auf die für einen Teilzahlungsvergleich angefallenen
Kosten verrechnet, so sind diese nicht mehr Gegenstand
der Zwangsvollstreckung und deshalb von den Vollstrek-
kungsorganen selbst dann nicht zu überprüfen, wenn die
Voraussetzungen für das Entstehen einer Vergleichsge-
bühr nicht gegeben sind.

AG St. Goar, Beschl. v. 7. 3. 1996
– 8 M 1845/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Gläubigerin hatte gegen den Beklagten eine Forderung
von 860,02 DM nebst 12,5 % Zinsen seit dem 6. Dezember
1994 geltend gemacht. Es erging Vollstreckungsbescheid, der
dem Schuldner am 28. April 1995 zugestellt wurde. Am 5. Mai
1995 ging bei dem Gläubiger-Vertreter der von diesem vorbe-
reitete, vom Schuldner unterzeichnete Teilzahlungsvergleich
ein, mit dem der Schuldner anerkannte, die der Gläubigerin zu-
stehende Forderung incl. Zinsen nebst den Kosten des Teilzah-

lungsvergleiches zu schulden und sich verpflichtete, diese in
drei gleichen Monatsraten von je 443,77 DM zu begleichen.

Dabei sollten die eingehenden Zahlungen zunächst auf die
bisher angefallenen Kosten – vorweg jedoch auf die Kosten die-
ses Teilzahlungsvergleiches – gemäß §§ 366, 367 BGB ver-
rechnet werden.

Der Schuldner zahlte am 18. Mai 1995 und am 27. Juni
1995 je 460,– DM. Wegen des Restes betreibt die Gläubigerin
die Zwangsvollstreckung.

Der Gerichtsvollzieher lehnt die weitere Vollstreckung ab,
da er der Meinung ist, von der Forderungsaufstellung seien die
Kosten des Teilzahlungsvergleiches in Höhe von 171,93 DM
abzusetzen, weil eine entsprechende Gebühr nicht geschuldet
werde, deretwegen jedenfalls ohne gesonderten Titel nicht
vollstreckt werden könne. Er hat deshalb die Zwangsvollstrek-
kung insoweit abgelehnt. Hiergegen richtet sich die Erinnerung
der Gläubigerin, die der Meinung ist, eine Vergleichsgebühr sei
im vorliegenden Fall sehr wohl entstanden, da ein gegenseitiges
Nachgeben vorgelegen habe. Darüber hinaus gehe es bei der
Zwangsvollstreckung auch gar nicht darum, diese Kosten bei-
zutreiben. Diese seien längst gezahlt; der Schuldner habe nur
noch einen entsprechenden Teil der Hauptforderung nebst Zin-
sen zu begleichen.

Die Erinnerung der Gläubigerin ist begründet. Dabei kann
dahinstehen, ob eine Vergleichsgebühr für die zwischen der
Gläubigerin und dem Schuldner getroffene Teilzahlungsver-
einbarung angefallen ist. Denn der noch ausstehende Betrag
wird auf die Hauptforderung geschuldet.

Die Parteien haben vereinbart, daß die von dem Schuldner
bewirkten Zahlungen vorab auf die Vergleichsgebühr zu ver-
rechnen seien. Dies ist rechtlich möglich (§ 366 Abs. 1 BGB).
Denn der Schuldner, dem der Inhalt der Vereinbarung vom
24. April 1995 zuzurechnen ist, hat bestimmt, daß seine Teil-
zahlungen zuvorderst auf die Vergleichsgebühr zu verrechnen
sei. Dies muß deshalb selbst dann angenommen werden, wenn
vorliegend eine entsprechende Vergleichsgebühr nicht entstan-
den wäre.

Abgesehen davon, daß der Schuldner die Vergleichsgebühr
aufgrund seines ausdrücklichen Anerkenntnisses schuldet, ist
auch die Zahlung auf eine nicht existierende Schuld möglich.
Freilich wäre der Schuldner dann berechtigt, Zahlung und ge-
gebenenfalls auch Anerkenntnis nach den Grundsätzen der un-
gerechtfertigten Bereicherung zurückzufordern. Daß er dies
vorliegend getan hätte, ist aber nicht zu ersehen. Auch nach
Übersendung des Erinnerungsschreibens der Gläubigerin und
der Stellungnahme des Gerichtsvollziehers hat sich der Schuld-
ner nicht geäußert.

Anmerkung der Schriftleitung:

Gegenteilig haben zuletzt entschieden, AG/LG Wuppertal,
DGVZ 1996, S. 93 und AG/LG Limburg, DGVZ 1996, S. 43/
44.

§§ 197, 209, 218 BGB; § 139 ZPO; §§ 104, 130 GVGA

Der Gerichtsvollzieher ist nicht gehindert, bei der Voll-
streckung aus einem vor mehr als eineinhalb Jahrzehnten
erwirkten Schuldtitel auf die eingetretene Verjährung der
Zinsen hinzuweisen, darf aber diesbezüglich die Vollstrek-
kung nicht verweigern.

AG Winsen/Luhe, Beschl. v. 27. 3. 1996
– 9 M 749/96 –
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A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der mit der Vollstreckung aus dem Vollstreckungsbescheid
vom 01. Februar 1979 am 29. Dezember 1995 beauftragte Ge-
richtsvollzieher traf den Schuldner wiederholt nicht an und
stellte deswegen lt. Pfändungsprotokoll vom 5. Januar 1996 die
Zwangsvollstreckung bis zur Einholung einer richterlichen
Durchsuchungsanordnung ein. Im Pfändungsprotokoll ver-
merkte der Gerichtsvollzieher handschriftlich folgendes: „Dem
Gläubiger-Vertreter wird aufgegeben, Verjährungsunterbre-
chung wegen der Zinsen nach dem 31. 12. 81 nachzuweisen“.
Gegen diese Aufforderung wendet sich die Gläubigerin mit
ihrer Erinnerung vom 16./19. 2. 1996.

Die Erinnerung ist zulässig, jedoch nicht begründet (§ 766
ZPO).

Der Gerichtsvollzieher ist nicht gehindert, bei der Voll-
streckung insbesondere aus einem mehr als eineinhalb Jahr-
zehnte zurückliegenden Titel Hinweise zu geben, daß die vom
Gläubiger verlangten Zinsen zum Teil verjährt sein könnten.
Die Fortsetzung der Zwangsvollstreckung bleibt hiervon frei-
lich unberührt und wurde auch im vorliegenden Falle vom Ge-
richtsvollzieher nicht verweigert.

Anmerkung der Schriftleitung:

Zur Verjährung titulierter Zinsen siehe AG Ansbach,
DGVZ 1992, S. 139 nebst Anmerkung und zu den diesbezüg-
lichen Hinweisen des Gerichtsvollziehers AG Lüdenscheid,
DGVZ 1993, S. 46 nebst Anmerkung.

§ 885 ZPO; § 180 GVGA

Bei der Vollstreckung des gegen den Mieter einer Woh-
nung gerichteten Räumungsurteils darf der Gerichtsvoll-
zieher in die Rechte eines vorhandenen Untermieters,
gegen den kein Räumungstitel vorliegt, nicht eingreifen
und muß sicherstellen, daß dieser auch weiterhin ungehin-
derten Gebrauch von seiner Wohnung machen kann.

AG Leverkusen, Beschl. v. 11. 12. 1995
– 45 M 3979/95 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Erinnerungsführerin ist unstreitig Untermieterin des
Schuldners.

Der Gerichtsvollzieher darf bei seiner Räumungsvollstrek-
kung gegenüber dem Schuldner Rechte der Erinnerungsführe-
rin aus deren Untermietverhältnis mit dem Schuldner nicht be-
einträchtigen. Nur letzterem gegenüber verfügt der Gläubiger
über einen vollstreckbaren Titel. Im Rahmen der Herausgabe-
vollstreckung nach § 885 ZPO darf der Gerichtsvollzieher ge-
genüber dem Untermieter ohne einen gegen diesen gerichteten
Titel jedoch nicht vorgehen (vgl. Zöller, ZPO, 19. Aufl., Rz. 5
zu § 885 m. w. N.).

Für den Fall, daß der Gerichtsvollzieher die Räumung des
Schuldners dadurch vollbringen will, daß er die Schlösser an
den auf dem Grundstück befindlichen Toren und Gebäuden
austauscht, kann die Erinnerungsführerin von ihrem eigenstän-
digen (Untermiet-)Recht nur Gebrauch machen, wenn sie in
den Besitz entsprechender Schlüssel gelangt.

Ein vollständiges Unterlassen des Vorgehens des Gerichts-
vollziehers – also auch in Bezug auf den Schuldner – kann die
Erinnerungsführerin hingegen nicht verlangen. Denn gegen-
über dem Schuldner liegen die Voraussetzungen des § 885 ZPO
vor.

Anmerkung der Schriftleitung:

Ausführlich zu dieser Frage OLG Celle, DGVZ 1988,
S. 171. Siehe auch die gegenteilige Entscheidung des AG Lü-
beck, DGVZ 1995, S. 92, nebst Anmerkung.

Art. 13 GG; § 93 ZVG; §§ 885, 758 ZPO; §§ 107, 180
GVGA

Der Gerichtsvollzieher verhält sich nicht gesetzwidrig,
wenn er die Räumungsvollstreckung aus einem im Zwangs-
versteigerungsverfahren ergangenen Zuschlagsbeschluß
bei Widerstand des Schuldners von der Vorlage einer rich-
terlichen Durchsuchungsanordnung abhängig macht.

AG Ellwangen/Jagst, Beschl. v. 3. 4. 1996
– M 412/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Erinnerung des Gläubigers soweit es die vom Gerichts-
vollzieher mitgeteilte Verfahrensweise im Rahmen der Bestim-
mung eines Termines zur Zwangsräumung vom 19. 3. 1996 an-
langt, ist nicht begründet. Eine Anweisung des Gerichtsvoll-
ziehers nach § 766 ZPO das von ihm zu beobachtende Verfah-
ren betreffend, setzt voraus, daß sich dieser in Ausübung seiner
Funktion als Vollstreckungsorgan gesetzwidrig verhält bzw.
hier die Absicht hat dieses zu tun. Dies läßt sich indes nicht fest-
stellen. Das Gericht teilt die Auffassung, daß, nachdem es sich
hier um keinen richterlichen Vollstreckungstitel handelt, es
einer richterlichen Durchsuchungsanordnung bedarf, die
Zwangsräumung gegen einen Widerstand des Schuldners
durchzusetzen.

Der Gerichtsvollzieher hat in einer ausführlichen Stellung-
nahme zu diesem Antrag vom 29. 3. 1996, welche dem Gläu-
biger gleichzeitig zugeleitet wird, die bisherige Auffassung des
Amtsgerichts zutreffend wiedergegeben.

Sicher gibt es, worauf der Gläubiger abhebt, eine abwei-
chende Rechtsprechung. Jedenfalls solange sich eine gefestigte
Rechtsprechung nicht gebildet hat, kann es einem Gerichtsvoll-
zieher nicht verwehrt werden, wenn er auf der Grundlage des
Artikel 13 Abs. 2 GG und der dazu ergangenen Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts eine Entscheidung trifft,
man kann auch sagen „auf Nummer sicher gehen will“.

Anmerkung der Schriftleitung:

Zu dieser Frage siehe zuletzt LG Aachen, DGVZ 1996,
S. 10, das für die Räumung aus einem Zuschlagsbeschluß
keine richterliche Anordnung für erforderlich hält. Gegentei-
lig haben entschieden: AG Bad Segeberg, DGVZ 1988, S. 121
und AG Wolfsburg, DGVZ 1995, S. 13. Der Entwurf der 2.
Zwangsvollstreckungsnovelle (Bundestags-Drucksache 13/
341 vom 27. 1. 1995), der dem Rechtsausschuß des Bundesta-
ges zur Beratung überwiesen ist, sieht in einem neuen § 758 a
Abs. 2 ZPO für die Räumungsvollstreckung keine richterliche
Durchsuchungsanordnung vor und schließt in der Begrün-
dung hierzu die Vollstreckung aus dem Zuschlagsbeschluß
ausdrücklich ein.

§§ 850, 811 Nr. 2 u. 8 ZPO; § 121 Abs. 1 i GVGA

Der Pfändungsschutz von Arbeitseinkommen ist nur für
die laufenden Bezüge zu beachten, so daß ein nachträglich
(hier nach einem Jahr) gezahlter Lohnbetrag in voller
Höhe der Pfändung unterliegt.

AG Neuwied, Beschl. v. 13. 2. 1996
– 5 M 333/96 –
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A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Gerichtsvollzieher hat mit zutreffender Begründung
den in einem anderen Verfahren für die Schuldnerin eingezo-
genen Betrag von 928,50 DM für die Gläubigerin des vorlie-
genden Verfahrens gepfändet.

Es ist zwar richtig, daß ein Betrag bei Gehalts-, Lohn- oder
Rentenempfängern nicht gepfändet werden darf, wenn er dem
Schuldner zusteht. Das gilt jedoch nur für den im Zeitpunkt der
Pfändung laufenden Bezugszeitraum, also zur Sicherung des
Existenzminimums. Ist jedoch – wie vorliegend – noch ein
Geldbetrag als Lohn aus vergangenen Leistungszeiträumen
vorhanden, so ist dieser „aufgesparte Betrag“ pfändbar.

Der vorliegend am 14. 11. 1995 beigetriebene Geldbetrag
bezog sich aber auf einen Lohnanspruch der Schuldnerin für Ja-
nuar 1995, so daß er keiner Pfändungsbeschränkung unterliegt.

§ 8 Abs. 3 GVKostG

Bei einem Zweckverband (hier Wasserversorgung) han-
delt es sich um ein wirtschaftliches Unternehmen, das aus
der allgemeinen Verwaltung ausgegliedert ist und einer
Eigenwirtschaftsführung unterliegt; ihm steht keine Ge-
bührenfreiheit nach dem Justizgebührenbefreiungsgesetz
des Landes Rheinland-Pfalz zu.

AG Worms, Beschl. v. 13. 02. 1996
– 1 M 124/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Gläubiger beruft sich gegenüber der Kostenrechnung
des Gerichtsvollziehers auf eine vermeintliche Gebührenfrei-
heit nach dem Justizgebührenbefreiungsgesetz.

Die Auffassung des Gläubigers, er sei hinsichtlich der Ge-
bühren der Gerichtsvollzieher befreit, trifft nicht zu. Bei dem
Zweckverband handelt es sich um ein wirtschaftliches Unter-
nehmen, daß aus der allgemeinen Verwaltung ausgegliedert ist
und einer Eigenwirtschaftsführung unterliegt. Entscheidend ist
dabei auf die selbständige Rechtspersönlichkeit des bürgerli-
chen Rechts abzustellen, nicht aber auf das Vorliegen einer Ge-
winnerzielungsabsicht (vgl. Beschluß des LG Koblenz vom
26. 01. 1994 2 T 107/94). Entscheidend ist vielmehr, daß der
Zweckverband derart nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu
führen ist, daß ein kostendeckendes Arbeiten angestrebt wird.
Ein solches Hinarbeiten auf Kostendeckung ergibt sich schon
aus dem Sinn und Zweck der Einrichtung eines Zweckverban-
des zur Wasserversorgung sowie mittelbar auch aus der Sat-
zung des Verbandes, dort §§ 10 und 11.

§§ 3, 8 GVKostG; §§ 7, 66 SGB X; §§ 249, 252 AO

Ein nicht kostenbefreiter Gläubiger erlangt die Kostenbe-
freiung nicht dadurch, daß er seine Forderung durch Ein-
schaltung des Hauptzollamtes vollstreckt.

AG Waldbröl, Beschl. v. 3. 5. 1996
– 5 a M 753/96 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die nach § 9 des Gerichtsvollzieherkostengesetzes statt-
hafte und im übrigen zulässige Erinnerung ist nicht begründet.
Zurecht hat der Gerichtsvollzieher der Gläubigerin seine Ko-
sten in Rechnung gestellt, die diese bereits gezahlt hat.

Nach der überwiegenden Meinung (Schröder/Kay, Das
Kostenwesen der Gerichtsvollzieher, 9. Aufl., Rdnr. 12 zu § 8
GVKostG Harenberg, DGVZ 1990, 49; AG Düsseldorf,
DGVZ 1991, 121; AG Neuss, DGVZ 1991, 159; AG Osna-
brück, DGVZ 1989, 31; AG Siegburg, Beschl. v. 27. 12. 1993,
DGVZ 1994, 122; AG Bergisch Gladbach, Beschl. v. 17. 10.
1994, DGVZ 1995, 29; AG Düsseldorf, DGVZ 1991, 121; AG
Neuss, DGVZ 1991, 159; AG Bergheim, DGVZ 1993, 59; AG
Castrop-Rauxel, DGVZ 1993, 142; DGVZ 1994, 122; AG
Rheine, DGVZ 1992, 79; AG Kandel, DGVZ 1994, 122; AG
Kamen, DGVZ 1994, 122; LG Wiesbaden, DGVZ 1995
S. 155), der sich das erkennende Gericht anschließt, genießt
die Gläubigerin keine Kostenbefreiung.

Die von einigen Gerichten vertretene gegenteilige Auffas-
sung (AG Bonn, DGVZ 1990, 93; AG Hanau, DGVZ 1989,
122; Bezirksrevisoren NRW, 16. + 23. AT; Krauthausen, Rpfl.
1989, 344; AG Frankfurt, Beschl. v. 27. 5. 1994, DGVZ 1994,
142; AG Dortmund, DGVZ 1994, 121; AG Köln, DGVZ
1994, 121; LG Wuppertal, DGVZ 1993, 59) vermag nicht zu
überzeugen. Der Vorschrift des § 252 Abgabenordnung, auf
die sich der Erinnerungsführer bezieht, läßt, wie der Erinne-
rungsführer selbst ausführt, die materiellrechtliche Gläubiger-
schaft unberührt. Demgemäß ist für die Beurteilung der Frage,
ob Kostenfreiheit besteht, auf den Status des – im vorliegen-
den Fall nicht kostenbefreiten – Gläubigers abzustellen.

Der Erinnerungsführer führt selbst aus, den Materialien zu
§ 252 Abgabenordnung lasse sich nicht entnehmen, ob der Ge-
setzgeber mit der Gläubigerfiktion auch eine kostenrelevante
Regelung treffen wollte. Dann aber ist es im Ergebnis nicht
vertretbar, einen Gläubiger kostenrechtlich dadurch zu privile-
gieren, daß dieser ein bestimmtes Vollstreckungsorgan beauf-
tragt. Dies würde zu einer nicht hinnehmbaren Wettbewerbs-
verzerrung zwischen verschiedenen miteinander im Wettbe-
werb stehenden Vollstreckungsorganen führen. Die Vorschrift
des § 252 AO bewirkt zwar, daß das Hauptzollamt befugt ist,
namens der Körperschaft, der es angehört (Bundesrepublik
Deutschland), Rechtsbehelfe einzulegen, ohne eine Vollmacht
des Gläubigers beibringen zu müssen. Wollte man daraus je-
doch folgern, daß die Kostenprivilegierung für die Bundesre-
publik Deutschland auch den Gläubigern zugute kommt,
würde dies zu einer nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung der
Interessen der Landeskasse bei solchen Gläubigern führen, die
eine Vollstreckungsbehörde des Bundes nach § 249 AO be-
auftragen. Allerdings hat § 252 AO nicht die Wirkung, daß die
Bundesrepublik Deutschland anstelle oder neben der Gläubi-
gerin zur Zahlung der Kosten herangezogen werden könnte.
Vielmehr ist der Gerichtsvollzieher gehalten – wie es im vor-
liegenden Fall auch geschehen ist, seine Kosten bei der Gläu-
bigerin unmittelbar einziehen zu lassen.

Bitte an die Bezieher
Von jeder Ausgabe der DGVZ kommt eine größere Anzahl Ex-
emplare zurück, weil die Bezieheranschrift nicht mehr zutrifft.
Zumeist handelt es sich um Gerichtsvollzieher, deren Anschrift
sich wegen einer Versetzung oder Abordnung geändert hat.
Um eine lückenlose Belieferung zu gewährleisten, wird gebe-
ten, Änderungen der Postanschrift sofort mitzuteilen, da Zei-
tungssendungen auch bei Vorliegen eines Nachsendeantrages
von der Post nur in bestimmten Bereichen nachgesandt werden.
Diesbezügliche Mitteilungen werden erbeten an die

Bundesgeschäftsstelle des
Deutschen Gerichtsvollzieher-Bundes
Longericherstr. 225
50739 Köln
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■ B U C H B E S P R E C H U N G

Zwangsvollstreckung

Von Uwe Gottwald. Kommentierung der §§ 704 – 915 h ZPO mit
Antrags- und Klagemustern für die Rechtspraxis. 1. Auflage, Ru-
dolf Haufe Verlag, Freiburg, 1996. 1030 S. und Diskette. Hardco-
ver, DM 128,–. ISBN 3-448-03282-4

Ein Verlag, der sich zur Herausgabe eines neuen Kommentars zu
den Zwangsvollstreckungsvorschriften der ZPO entschließt, wird
unweigerlich dem Einwand begegnen: Gibt es nicht ohnehin
schon fast zu viele Kommentare zum Achten Buch der ZPO? Die
Konzeption eines neuen Zwangsvollstreckungskommentars muß
sich darum von der Konzeption der bereits auf dem Markt befind-
lichen Kommentare abheben, und dies ist dem Autor geglückt.
Nicht so sehr durch die eigentlichen Sachaussagen – der Kom-
mentartext gibt fast durchweg die herrschende Meinung wieder –
als vielmehr durch geschickt in die Kommentierung integrierte
leicht umsetzbare Praxishilfen, vor denen herkömmliche Kom-
mentare immer noch zurückschrecken. So findet sich etwa bei
§ 850 e ZPO ein Schema zur Berechnung des pfändbaren Arbeits-
einkommens, und neben über 100 ausführlichen praxisnahen An-
trags- und Klagemustern für die verschiedenen Verfahrenssitua-
tionen sind weitere Formulierungshilfen in den Text eingestreut.

Der Text ist übersichtlich gegliedert, umfangreichen Erläuterun-
gen sind Inhaltsübersichten vorangestellt; auch ist der Kommentar
sorgfältig redigiert worden und enthält so gut wie keine Druckfeh-
ler. Im Anhang ist die (für Benutzer, die nicht Gerichtsvollzieher
sind, schwer zugängliche) GVGA in vollem Umfang abgedruckt,
eine Erleichterung angesichts zahlreicher Hinweise im Text auf
die GVGA. Dagegen erscheint mir die Aufnahme von Auszügen
aus Gesetzen wie dem BGB, der KO, dem AnfG oder dem RPflG
entbehrlich, da diese in den gängigen Textsammlungen ohnehin
enthalten sind.

In der Kommentierung wird die GVGA häufig wie Gesetzesrecht
zitiert. Das ist zwar rechtssystematisch nicht ganz korrekt, aber für
den Praktiker letztlich unschädlich, da die GVGA im wesentli-
chen die von der Rechtsprechung gebilligte oder zumindest für
vertretbar gehaltene Handhabung der ZPO-Vorschriften wieder-
gibt. – Intensiv werden auch Kostenfragen behandelt.

Die Sachaussagen sind zuverlässig und werten neben der Recht-
sprechung auch die Literatur umfassend aus (auch DGVZ-Fund-
stellen sind häufig zitiert). Kleinere Fehler fallen angesichts des-
sen nicht ins Gewicht (in § 750 Rdn. 21 ist § 222 BGB statt § 222
ZPO genannt, und bei § 758 Rdn. 10 hat der Verfasser die Ände-
rung von § 287 AO durch das Gesetz vom 20. 8. 1980 übersehen).

Bei § 771 hätten die Möglichkeiten des Gläubigers, einer Drittwi-
derspruchsklage entgegenzutreten, ausführlicher erörtert werden
sollen, evtl. auch mit Formulierungshilfen. – Inhaltlich ist bemer-
kenswert, daß der Autor zu Recht dem übertriebenen Schuldner-
schutz entgegentritt und auch in der Frage der richterlichen
Durchsuchungsanordnung praktikable Lösungen entdeckt.

Michael App, Strasbourg
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